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L iebe L eserin, lieber L eser,

»Viele Pfarrer sind dankb ar für den Ruf zum Mili-
tär« , kann man le sen, wenn man im Internet die
Startseite der Militärseelsorge wählt (www. m ili-
taerseelsorge. bundeswehr. de) . Kein Wunder : 1 2 0
evangelische Militärpfarrer sind bei der Bunde s-
wehr tätig, es gibt einen Militärbischof, Militärge-
neraldekane und ein Evangelische s Kirchenamt
für die Bunde swehr. Ganz schön viel Aufwand für
einen Verein, der sich auf einen Pazifisten au s Naza-
reth b eruft. Kein Wunder deshalb auch , wenn b ei
einem solchen Au seinanderfallen von Anspruch
und Wirklichkeit die aktuelle »Friedensdenk-
schrift« der Evang . Kirche in D eutschland (EKD)
Militär nicht ablehnt, sondern grundsätzlich b e-
j aht. »Ohne Rüstung leben« war gestern . Ullrich
Hahn kritisiert diese D enkschrift aus p azifistischer
Sicht − zu Recht − scharf. Kein Wunder schließlich
auch, dass die Kriegsdienstverweigerung für die se
Kirche keine große Rolle mehr spielt und dass sie
ihre dafür zuständige und seit 1 9 5 6 b estehende Ar-
b eitsgemeinschaft EAK nunmehr finanziell au s-
tro cknet und faktisch abwickelt (und mit der Akti-
onsgemeinschaft Dienst für den Frieden zusam-
menlegt; Vorsitzender dort : ein Ex-Militärdekan) .
Wir hab en den EAK-Vorsitzenden geb eten, die se
Entwicklung aus seiner Sicht darzustellen (sein
B eitrag, der das alles in netteren Worten als die
meinen b e schreibt auf Seite 5 ff.)

Alle s zu b ö sartig? Ja, wenn der Eindruck entstan-
den ist, viele deutsche Pfarrer seien dankb ar für
den Ruf zum Militär. Gemeint sind nämlich in dem
B eitrag auf der Internetseite der Militärseelsorge
die polnischen evangelischen Pfarrer. Die werden
so schlecht bezahlt, dass vielen der Teilzeitj ob als
Militärpfarrer hö chst willkommen ist. Solche Prob-
leme hab en ihre deutschen Kollegen nicht. D as hat
die EKD in ihrer »innigen Verbundenheit« (Ullrich
Hahn) mit dem deutschen Staat so gelö st, dass sie
uns alle − nämlich alle SteuerzahlerInnen − ihre Mi-
litärpfarrer b ezahlen lässt. Diese sind während der
D auer ihrer Tätigkeit Bundesb eamte .

Ab er vielleicht ist das alles auch gar nicht so
wichtig und spielen Kirche und Religion b ei der
Bundeswehr keine Rolle ? Im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin zieht diese heute nicht mit der Prä-
gung »Gott mit uns« auf dem Koppelschlo ss in den
Krieg .

Stefan K. Ph ilipp



er Schriftsteller Erich Kästner wunderte
sich schon in den Jahren nach dem Ersten

Weltkrieg darüber, dass man Generäle zu Abrüs-
tungskonferenzen schicke . D as sei vergleichb ar
mit der D elegation von Metzgermeistern b ei einer
Tagung zur Förderung vegetarischer Leb ensweise .
M an könne dann schon vorher wissen, was dab ei
herauskommt.

Im Vorwort zur D enkschrift b etont Bischof Hu-
ber als Vorsitzender des Rates der EKD , dass diese
einstimmig verab schiedet worden sei, sowohl vom
Rat der EKD als auch von der Kammer für öffentli-
che Verantwortung, die die se D enkschrift erarb ei-
tet habe . E s komme darin ein »stellvertretend für
die ganze Ge sellschaft formulierter Konsens zum
Ausdruck« .

Nun gehört zu den Mitgliedern der »Kammer für
öffentliche Verantwortung der EKD« neb en ande-
ren namhaften Vertretern der deutschen Gesell-
schaft auch ein amtierender General der Bundes-
wehr. D er Rahmen für den Inhalt eine s gefundenen
Konsenses üb er den gerechten Frieden und die We-
ge dorthin ist damit schon mit der gewollten Zu-
sammensetzung des Gremiums vorgegeb en und
dämpft die Erwartung an den Text (die folgenden
Zitierungen a us der Denkschrift beziehen sich a uf
die Ziffern ihrer 19 7 A bsch n itte. A nm. d. Red. : Die
Friedensdenkschrift lässt sich vo n der In ternet-
Ho mepage der EKD herun terladen: www. ekd. de/
do wnload/ekd_friedensdenkschrift.pdf).

Innige Verbindung
von Kirche und Staatsgewalt

Trotz ihrer in den Einzelheiten aktuellen Frage stel-
lungen und Analysen steht die D enkschrift in der
Tradition de s konstantinischen Christentums, ei-
ner innigen Verbindung von Kirche und j eweiliger
Staatsgewalt.

B ezeichnend ist dafür die po sitive Nennung von
Artikel 1 6 des Augsburger B ekenntnisses von 1 5 3 0
( 1 0 0) , wonach »Christen ohne Sünde . . . rechtmä-
ßig Kriege führen, . . . Übeltäter mit dem Schwert
b e strafen . . . können . «

Die D enkschrift b etont zwar, dass das Adverb
»rechtmäßig« als B edingung für die Kriegführung
zu verstehen sei . Verschwiegen wird j edoch, dass
es von 1 5 3 0 bis heute nie einen Krieg unter deut-
scher B eteiligung gab , den eine deutsche evangeli-

sche Kirchenleitung als nicht rechtmäßig angese-
hen hatte .

Zuminde st in der Praxis führte Artikel 1 6 de s
Augsburger B ekenntnisse s dazu , alle Kriege theolo-
gisch zu rechtfertigen, eb enso wie alle anderen
Ausdrucksformen der j eweiligen Staatsgewalt (Fol-
ter, Leibe s- und Todesstrafen, Leibeigenschaft,
Sklaverei, Vertreibung und Unterdrückung An-
dersdenkender bis hin zur Einrichtung von Kon-
zentrationslagern) , und deren Unrecht immer erst
im Nachhinein einzuräumen, nicht als Licht, son-
dern als Schlu sslicht der Welt.

D azu p asst auch der Hinweis auf Je su Gleichnis
vom Steuergro schen in Matthäus 2 2 , 2 1 »Gebt dem
Kaiser, was des Kaisers , und Gott, was Gotte s ist«
(4 4) . Wenn im »und« kein Widerspruch, sondern
ein harmlo ses Neb en- und Miteinander von Staats-
und Gotte sdienst gesehen wird , sind Christus und
C aesar so friedlich vereint wie Militär und gewalt-
freie Konfliktlö sung im weiteren Verlauf des Tex-
te s .

Eindeutige Absage an Atomwaffen?

Während no ch in der ersten au sführlichen Frie-
densdenkschrift der EKD von 1 9 8 1 das Militär im
Rahmen der Ab schreckungsdoktrin als zeitlich b e-
grenzte Einrichtung verstanden wurde o der we-
nigstens verstanden werden konnte , ist die se zeitli-
che B edingung j etzt entfallen : Im Rahmen einer in-
ternationalen Rechtsordnung gilt das Militär für
die Kirche nicht mehr als ein Instrument zur
Kriegsführung, sondern der dauerhaft notwendi-
gen Durchsetzung de s Rechts und Gewährung in-
ternationalen Rechtsschutzes . Die Kirche muss
deshalb auch nicht mehr Kriege legitimieren (Zif-
fer 4 6 : Sie verzichtet »auf j ede Form einer religiö sen
Legitimation von Kriegen . . . «) , sondern nur no ch
humanitäre Interventionen ( 1 1 0 - 1 2 3 ) im Rahmen
einer »responsibility to protect« ( 1 8) , die zwar »mi-
litärischer Handlungsfähigkeit« bedürfen ( 1 4 3 ) , j e-
do ch eher den Charakter polizeilicher Einsätze ha-
b en ( 145 , 1 5 3 ) .

D arauf b aut dann auch das Selb stverständnis
der Militärseelsorge , die »eine an Recht und Gesetz
gebundene militärische Schutzaufgab e als im
Grundsatz ethisch verantwortb ar b ej aht. « (6 6)

Atomwaffen hab en in einem solchen Konzept
eigentlich keine Funktion mehr. Als eine von Bi-

Ullrich Hahn
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schof Huber in seiner Einleitung b e sonders hervor-
gehob ene Neuerung stellt die D enkschrift deshalb
fe st : »Aus der Sicht evangelischer Friedensethik
kann die Drohung mit Nukle arwaffen heute nicht
mehr als Mittel legitimer Selb stverteidigung b e-
trachtet werden . « ( 1 62 )

E s folgen dann ab er verschiedene mögliche In-
terpretationen die ser Aussage ( 1 6 3 , 1 64) , die die
Pro duktion und den B esitz solcher Waffen do ch
no ch ermöglichen und deshalb wohl auch deren
vorsorgliche Lagerung, z . B . in Büchel, friedens-
ethisch nicht ausschließen .

» . . . dagegen ist daran zu erinnern. . . «

Die se Neuinterpretation militärischer Existenz b e-
ruht auf einem Verständnis de s Rechts, wonach die-
ses der Mittel der Gewalt und des Zwanges b edarf,
um überhaupt als Recht erkennb ar zu sein .

D emnach sei »Recht . . . auf Durchsetzb arkeit an-
gelegt« (9 8) . Staatliche Gewalt sei »rechtserhalten-
de Gewalt« (6 , 68) , eine Form der Gewalt, die nicht
gemeint sei, wenn Kirche von »Üb erwindung der
Gewalt« spreche ( 5 4) . D as staatliche Gewaltmono-
pol diene gerade der Eindämmung privater Gewalt
(8 1 ) und hab e deshalb die Funktion, »das Recht des
Stärkeren durch die Stärke de s Rechts zu ersetzen«
(8 2 ) . So sei auch »der Schutz der Menschenrechte . . .
an die Existenz eine s rechtsstaatlich kontrollierten
Gewaltmonopols gebunden« (89) .

Die se s Rechtsverständnis ist zwar auch in der
Rechtswissenschaft herrschend ; e s ist Grundlage
j eder neuzeitlichen Staatsethik.

E s beruht j edenfalls für die Kirche auf einem
auch von der D enkschrift vertretenen Bild der
sündhaften menschlichen Natur (3 8) , die durch
die Staatsgewalt und ihre strafende Funktion (7 1 ,
72 , 1 0 6 , 1 3 3 , 1 69) im Zaum gehalten werden muss .

D agegen ist zu erinnern :

8 Nur die unrechte Gewalt zu üb erwinden war im-
mer auch das erklärte Ziel aller Tyrannen .

Die M acht, Zwang und Gewalt einzusetzen,
ist kein Zeichen für das Recht.

Die so demonstrierte »Stärke des Rechts« ,
bleibt, solange sie auf üb erlegener Gewalt b e-
ruht, immer no ch das »Recht des Stärkeren« .

Die se s Verständnis vom Recht bietet letztlich
auch keinen Ausstieg au s der Spirale der Gewalt,
da es eine ständige Aufrü stung (innerstaatlich
der Polizei, außenpolitisch des Militärs) vorau s-
setzt, um sicher zu stellen, dass das Gute tatsäch-
lich die Ob erhand b ehält.

Wo sich ab er der » Gerechte« durch Gewalt
durchsetzt, flieht das Recht au s dem Lager des
Siegers . Die Ergebnisse der B efreiungskriege
und der alltäglichen Strafjustiz geb en im Gro-
ßen und im Kleinen dafür hinreichend An-
schauungsmaterial .

8 D em gegenüber gab und gibt e s ein Verständnis
de s Rechts , das der Macht gegenüb ertritt, ihr
ohnmächtig widersteht − wie die altte stamentli-
chen Propheten im Angesicht der Könige und
wie Jesu s am Kreuz gegenüb er dem römischen
Imperium .

Stark wird diese s Recht durch die Kraft der
Üb erzeugung, durch die Zahl der Menschen, die
sich au s eigener Einsicht daran halten und nicht
aus Angst vor Strafe .

8 D em entspricht auch die Ge schichte der Men-
schenrechte : Diese wurden nie durch die Staats-
gewalt verliehen, sondern − wo sie erfolgreich
waren − durch langen Widerstand und viele Lei-
den errungen . Sie wurden von der Staatsgewalt
letztlich auch nur anerkannt, indem die se sich
zurücknahm .

Wo die Staatsgewalt heute selb st für den
Schutz der Menschenrechte einstehen soll, ist
dies letztlich schleichend o der offensichtlich
wiederum mit deren Verletzung verbunden
(»Rettungsfolter« , Luftsicherheitsgesetz und an-
dere zum Schutz vor Straftätern und Terroristen
eingeführte B efugnisse von Polizei und Militär) .

»Vorrangig, aber nicht stattdessen«

Wo Militär und Gewalt einen unab dingb aren Platz
zur Aufrechterhaltung von Recht und Sicherung
de s Friedens erhalten hab en, bleibt durchau s in
dem so vorgegeb enen Rahmen no ch Spielraum für
Metho den gewaltfreier Konfliktlö sung und das B e-
mühen vieler Menschen um den Abb au und die
Überwindung rechter Gewalt.

Die D enkschrift räumt diesen Metho den durch-
aus auch »Vorrang« ein (60 , 1 2 4) und fordert au s-
führlich deren weiteren Ausb au ( 1 70 - 1 8 3 ) .

Im Verhältnis zum Militär können die se Metho-
den ab er keine Alternative bieten, sondern ergän-
zen dessen Möglichkeiten und sind zur Ko operati-
on mit die sem aufgefordert : »Zwischen Soldaten
und zivilen Kräften kommt es auf situ ationsange-
messene Ko operation an« ( 14 6) , »Nichtregierungs-
organisationen und multinationale Truppen mü s-
sen gut abge stimmt vorgehen« ( 1 5 0) . E s soll geklärt
werden, »wie die j e b esonderen Kompetenzen der
verschiedenen Akteure (zivile und militärische)
zum Zuge kommen können« ( 1 8 1 ) .

D ass der bereit gehaltene militärische Knüppel
im Hintergrund präsent gehalten wird (»und bist
du nicht willig, so brauch' ich Gewalt«) , äußert die
D enkschrift sehr deutlich in B ezug auf die weltwei-
te Sicherung der Ressourcen : »Zugang zu strategi-
schen Ressourcen ist nicht durch militärische Ein-
greifoptionen zu sichern . Vorrangig (n ich t: sta tt-
dessen! − Ullrich Hahn) ist Ko operation zwischen
Förder-, Transit- und Verbraucherländern unter
Einbezug der Wirtschaft. « (2 8)
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Keine Ethik des Gewaltverzichts

Auch wenn in der D enkschrift an mehreren Stellen
Zweifel am eigenen Konzept der rechtmäßigen Ge-
walt aufschimmern (»militärische Ohnmacht ange-
sichts politischer Aufgab en einer dauerhaften Frie-
denssicherung« , 1 1 ; die innere Dynamik, die »j eder
Gewaltanwendung − auch derj enigen, die ein Mit-
tel zur Abwehr des B ö sen sein will − . . . innewohnt« ,
3 8 ; die Wahrheit Christi, die sich »nicht mit Gewalt
duchsetzt« , 47) , entwickelt sie nicht ansatzweise ei-
ne Ethik des Gewaltverzichts .

In einem Neb ensatz wird eine solche Ethik ver-
kürzt und in Negation erwähnt: »Auch wer nicht
die Po sition des unbedingten Pazifismus vertritt −
also bereit ist, in j eder denkb aren Situ ation auf die
Anwendung potenziell tötender Gewalt zu verzich-
ten . . . (9 9) .

Die Kriegsdienstverweigerung wird genannt ;
Unter der B edingung einer entsprechenden Ge-
wissensentscheidung geht sie auch der »staatsbür-
gerlichen Pflicht zum Militärdienst« vor (62 , 64) ,

ab er für die D enkschrift bleibt nur die Form der Ge-
wissensentscheidung wesentlich, nicht j edo ch ihr
Inhalt, der keine Erwähnung findet.

Verantwortungsethisch kann sich die D enk-
schrift eine Entscheidung zur KDV nur so vorstel-
len, dass diese anerkennt, »dass es Andere gibt, die
im Dienst dieser Ordnung dafür sorgen, dass nicht
Situ ationen eintreten, in denen das Recht ohne
Durchsetzungskraft ist« (61 ) .

Die D enkschrift von 1 9 8 1 hatte no ch in Anleh-
nung an die Heidelb erger The sen von 1 9 5 9 eine
Ethik, ohne Rüstung zu leben, als eine »hö chst reale
Möglichkeit und Chance der Friedenspolitik« ange-
spro chen . D avon ist j etzt keine Rede mehr.

Wer ab er trotzdem weiter so denkt und handeln
will, wird zwar nicht von der B otschaft de s Alten
und Neuen Testamente s , ab er von die ser Kirche ,
wie sie sich in der D enkschrift äußert, allein gelas-
sen .

Ullrich Hah n ist Vorsitzender des deu tschen Zwei-
ges des In terna tio nalen Versöh n ungsbundes.
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Walter Herrenbrück

Zur KDV ermutigen
− für gewaltfreie Wege einsetzen
Die Aufgaben der EAK bleiben, auch wenn sich Strukturen ändern

ie Eva ngelische A rbeitsgemeinschaft zur
Betreuung der Kriegsdienstverweigerer

(EAK) ist der Zusa mmenschluss . . . vo n Vertretern
kirchlicher Werke und Verbände, die sich m it dem
kirchlichen Dienst an Kriegsdienstverweigerern
befassen, und vo n landes- undfreikirchlichen Be-
a uftragten für Fragen der Kriegsdienstverweige-
rung und des Zivildienstes« (§1 der Ordn ung der
EAK).

Anlässlich ihre s 5 0-j ährigen Jubiläums (im Jahr
2006; siehe Rezensio n a uf S. 42 – A nm. d. Red.) do-
kumentierte die EAK ihre Arbeit in einem Aufsatz-
b and mit dem programmatischen Titel »NEIN zu
Krieg und Militär, JA zu Friedensdiensten : 5 0 Jahre
evangelische Arb eit für Kriegsdienstverweigerer. «
Nach wie vor geht e s der EAK darum,
− Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 1 6
und 2 3 auf die alles zerstörende M acht de s Kriege s
hinzuweisen; darauf, dass ein Krieg seinem We sen
nach nicht zu Frieden und Versöhnung führt, was
dafür spricht, den Kriegsdienst aus Gewissens-
gründen zu verweigern;
− Menschen zum persönlichen Gewaltverzicht zu
ermutigen und sie zu sensibilisieren zu einer Frie-
densethik, die sich in Schritten zur Versöhnung
und im praktischen Friedensdienst zeigt.

Die EAK bietet Informationen, rechtliche Hin-
weise und seelsorgerliche Dienste an, um den
Wehrpflichtigen (manchmal auch freiwilligen Sol-
daten) zu helfen, den Dienst mit der Waffe aus Ge-
wissensgründen zu verweigern . Die se B eratung ge-
schieht entweder direkt − üb er die Geschäftsstelle
in Bremen − o der üb er lande skirchliche Stellen
bzw. regionale Ansprechp artner und Mitarb eiter
in den Gemeinden, die den Kriegsdienstverweige-
rer b egleiten .

E s gibt Auskünfte und Hinweise per Internet
(www. eak-o nline. de) , durch Bro schüren und
Handreichungen, die zeigen, wie etwa in der Schu-
le das Thema »Gewaltverzicht/Gewaltfreiheit« b e-
handelt werden kann .

Die Zivildienst leistenden Kriegsdienstverwei-
gerer können an Rüstzeiten und Werkwo chen teil-
nehmen, in denen die Erfahrungen während der
Zivildienstzeit reflektiert werden . Eine Rüstzeit
dauert in der Regel vier Tage . 2 0 07 wurden von
EAK-Mitgliedern 76 Rüstzeiten mit insge samt 1 . 2 1 2
Teilnehmern durchgeführt.

Außerdem gibt es »zivil« , die Zeitschrift für Frie-
den und Gewaltfreiheit, die evangelischen »Zivis«
ko stenlo s zuge stellt wird . D amit ist die Zeitschrift
ein wesentlicher B e standteil der Zivildienstsseel-
sorge .
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vor »notwendig« sind , von der Chance , dass kirchli-
che Stellen Antworten auf die Anfragen junger Er-
wachsener geben können, ganz zu schweigen .

3 0 0 . 0 0 0 statt 6 3 1 . 0 0 0 Euro pro Jahr : D as hat Fol-
gen . Die EAK wird die von ihr herausgegeb ene Zeit-
schrift »zivil« nicht halten können . Auch die B ezu-
schussung der Rü stzeiten wird in Zukunft erheb-
lich geringer ausfallen müssen .

Gegen die Einsp arung und die Einschränkung
ihrer Arbeit hat die EAK Einspruch erhob en und
darauf hingewiesen, dass die Seelsorge an den
Kriegsdienstverweigerern und Zivildienstleisten-
den − die es j a nach wie vor in stattlicher Zahl gibt ! −
zu den wesentlichen und notwendigen Gemein-
schaftsaufgaben der EKD gehört und nicht nur ei-
ne Angelegenheit der einzelnen Landeskirchen ist.

Gleichwohl : E s wird b ei der mittelfristigen Fi-
nanzplanung der EKD bleib en .

Nun sind allerdings auch po sitive Nachrichten
zu vermelden, die hoffen lassen, dass die EAK in ih-
rer Arb eit künftig auch mit weniger Geld einiger-
maßen zurechtkommen wird .

1 . gibt es die begründete Aussicht, dass die Zeit-
schrift »zivil« fortgeführt wird − allerdings in ande-
rem Gewand einer neuen Zeitschrift für junge Leu-
te , in der Themen des sozialen Engagements , der
freiwilligen Friedensdienste und der Kriegsdienst-
verweigerung und de s Zivildienste s zur Sprache
kommen . Eine solche Zeitschrift wird − vorau s-
sichtlich ab 2 0 1 0 − aus einem anderen »Finanz-
Topf« finanziert als dem der EAK.

D as hieße dann : Eine Zeitschrift für die »Kern-
gruppe« Zivis be steht weiter, ohne dass dadurch
die EAK finanziell belastet würde .

2 . will die EKD die Friedensarb eit stärken − und
hat dazu einen Runden Tisch gebildet, an dem Ver-
treter der EKD , der AGDF und der EAK saßen und
immer no ch sitzen .

Die Ergebnisse dieses Runden Tische s sind :
− E s wird in Zukunft eine Konferenz für Frie-

densarb eit im Raum der EKD geb en, der auch Ver-
treter der EAK angehören werden und deren Ge-
schäftsführung von AGDF und EAK gemeinsam
ausgeübt werden soll .

− Ein von der Konferenz gewählter Arb eitsau s-
schuss wird die Ergebnisse der Konferenz b earb ei-
ten, umsetzen und die Arb eit der Konferenz anre-
gen .

− D er Rat der EKD wird einen Rats-B eauftragten
b enennen, der dem Arb eitsausschuss vorsitzt, das
Thema »Frieden« (inklusive Friedensdienste ,
KDV/Zivildienst, Friedensp ädagogik, Friedens-
ethik) öffentlich zu Sprache bringen und für mehr
Öffentlichkeit in S achen »Frieden« sorgen soll .

Und schließlich wird e s künftig eine gemeinsa-
me Arb eitsstelle von AGDF und EAK geb en, die so-
wohl im Auftrag der o . g. Friedenskonferenz und
de s Arb eitsausschusses tätig sein als auch weiter-
hin die j eweils eigenen EAK- bzw. AGDF-Angele-
genheiten erledigen wird .

Geringe Bedeutung der KDV in der EKD

Die EAK ist eine Arbeitsgemeinschaft in der EKD
(Evangelische Kirche in Deutschland – A nm. d.
Red.) . D as Geld für die Arbeit der EAK kommt aus
dem EKD-Haushalt, üb er den die EKD-Syno de ent-
scheidet. Und die hat 2 0 0 5 einen so genannten mit-
telfristigen Finanzplan b eschlo ssen, wonach bis
2 0 09 von 2 0 0 Millionen Euro 1 1 Millionen einzu-
sp aren sind .

D avon ist die EAK in b e sonderer Weise b etrof-
fen . Statt 6 3 1 . 5 78 Euro im Jahr 2 0 0 5 gibt e s ab 2 0 09
nur noch 3 0 0 . 0 0 0 . D as ist eine Kürzung von über
5 0 Prozent. D ass die zweckgebundenen Zuweisun-
gen für die AGDF (Aktionsgemeinschaft Dienste
für den Frieden) in der gleichen Zeit nur um 5 , 5
Prozent sinken, könnte darauf schließen lassen,
dass die Verantwortlichen in der EKD der Meinung
sind , das Ja zu den Friedensdiensten sei derzeit
wohl wichtiger als das Nein zum Krieg. (D abei ist
do ch das eine vom andern nicht zu trennen !)

Tatsächlich ist oft zu hören : Nach dem Wegfall
der so genannten Gewissensprüfung hätte sich das
Verfahren der Kriegsdienstverweigerung so ver-
einfacht, dass auch die B etreuung der Kriegsdienst-
verweigerer vereinfacht und mit weniger Personal
und Geld auskommen könne .

Ließe sich − so wird aus Kreisen der EKD gefragt
− die Rüstzeitenarb eit nicht mit weniger Finanz-
mitteln »profilieren« ? (Welches »Profil« den Frage-
stellern vorschwebt und ob vielleicht die Ab sen-
kung der Teilnehmerzahlen bei den − für Dienst-
stellen oft unb equemen − Rü stzeiten gewünscht
wird , bleibt dab ei im Unklaren .)

Natürlich fehlt auch der Hinweis nicht, dass es
die Wehrpflicht j a b ald nicht mehr geb en werde :
und ohne Wehrpflicht kein Zivildienst (Ersatz-
dienst) und folglich auch keine Zivildienstseelsor-
ge . . .

Solche Einschätzungen führen dazu , dass in der
EKD und in vielen Landeskirchen die B edeutung
der evangelischen Arb eit an Kriegsdienstverwei-
gerern heute niedriger einge stuft wird als no ch in
den 1 9 9 0-er Jahren . Die Kriegsdienstverweigerung
und die Seelsorge an Zivildienstleistenden sind aus
der Perspektive vieler lande skirchlicher Dienst-
stellen weniger im Blick als die zivile Konfliktb e ar-
b eitung, als Aufb au und B egleitung von Friedens-
diensten und Friedensfachdiensten .

»Runder Tisch« statt Geld

Tatsache ist : Im Jahr 2 0 07 sind 1 61 . 4 4 8 Anträge auf
Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer ge stellt
worden (2 0 0 6 : 1 39 . 5 3 6) ; 8 4 . 5 62 Zivildienstleisten-
de sind zu einem Dienst von neun Monaten einb e-
rufen worden; 3 6 Prozent von ihnen geben als ihre
Konfe ssion »evangelisch« an .

Die Zahlen zeigen, dass die B erater, B eistände ,
B egleiter für Kriegsdienstverweigerer nach wie
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Kriegsdienstverweigerung sehr unterschiedlich
gehandhabt wird . D as wird die EAK auch weiterhin
aufmerksam b eob achten und eine freiheitliche Ge-
staltung die ses Menschenrechts einfordern .

Die EAK vertritt innerhalb der EKD ein wesentli-
che s Friedens-Thema mit einer notwendigen Agen-
da: Zum persönlichen Gewaltverzicht, zur KDV, er-
mutigen und sich für gewaltfreie Wege zum Frie-
den, für friedliche Streitb eilegung einsetzen .

D ab ei muss die EAK üb erlegen, wie sie die Ver-
bindung zu den Lande skirchen vertieft und Kon-
takte zu Landeskirchen, die keine landeskirchli-
chen Ansprechp artner für Kriegsdienstverweige-
rer und Zivildienstleistende (Zivildienstseelsor-
ger) mehr unterhalten (wollen) , neu knüpft; wie
sie das Nein zum Krieg und das Ja zu Friedensdiens-
ten wirksam artikuliert; wie sie Gehör findet b ei
Schülern in den Schulen; b ei Politikern und Journa-
listen − und nicht zuletzt b ei den Christen und den
Verantwortlichen in Kirche und Gemeinde .

Walter Herrenbrück, La ndessuperin tenden t i. R.,
ist Bundesvorsitzender der EAK.
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online bestellen über:

Von dieser neuen »Bürogemeinschaft« und ei-
ner verb e sserten Kooperation werden beide Orga-
nisationen profitieren können . Sie werden mit ih-
ren Themen und Arb eitsinhalten (EAK: vor allem
Kriegsdienstverweigerung aus Gewissens-
gründen, B eratung und B egleitung von
Kriegsdienstverweigerern, Zivildienstseel-
sorge ; AGDF : vor allem Freiwilligen-
dienste , gewaltfreie/zivile Konfliktb ear-
beitung) für die kirchliche Friedensar-
beit von zentraler B edeutung und damit
deutlich b esser als bisher integriert sein .

Inzwischen hat der Rat der EKD diese
neue Ordnung der Friedensarb eit in der
EKD b eschlo ssen und als Standort für die
gemeinsame Ge schäftsstelle B onn b e-
stimmt. D as b edeutet, dass die EAK-Bundesge-
schäftsstelle von Bremen nach B onn verlegt
wird (während die AGDF, die schon j etzt in B onn
ihren Sitz hat, dort bleib en kann) .
Die Kriegsdienstverweigerung ist ein unverzicht-
b arer B estandteil kirchlicher Friedensarb eit. D em-
entsprechend ist die EAK »mit eigener Stimme« un-
lö sb ar mit der Friedensarbeit verbunden .

Die EAK bleibt eine Arb eitsgemeinschaft mit
vielfacher Vernetzung :

− mit der EKD und ihrer (neuen) Friedenskonfe-
renz;

− mit den Gliedkirchen der EKD und ihren B era-
tungsstellen bzw. ihren B e auftragten für Kriegs-
dienstverweigerer und Zivildienstleistende , die oft
zugleich auch B e auftragte ihrer Lande skirche für
Friedensarb eit sind und/oder auch anerkannte Trä-
ger von freiwilligen Friedensdiensten nach § § 1 4 b
o der 14 c Zivildienstgesetz;

− mit der AGDF (mit der die EAK dann enger ver-
zahnt sein wird und nicht nur das Büro teilt) ;

− mit anderen Kirchen, mit den so genannten
Friedenskirchen, mit Friedensgruppen und Pazifis-
ten, die ernst machen mit der Gewaltfreiheit ;

− mit den an der Friedensarb eit Interessierten in
Gesellschaft und Politik.

Die EAK mu ss sich einstellen auf Veränderun-
gen de s ge sellschaftlichen Umfelds : Die Gewaltb e-
reitschaft scheint eher zuzunehmen und die B ereit-
schaft, über Gewissensentscheidungen und Ge-
waltlo sigkeit nachzudenken, eher abzunehmen .
Dieser Entwicklung ist entgegenzuwirken .

D er Terrorismus erweist sich als eine neue Form
des Kriege s, auf die manche Friedenssätze und -ge-
danken nicht mehr zu p assen scheinen . Die Bun-
deswehr ist mit Auslandseinsätzen b efasst, was
neue Fragen aufwirft. Wir leb en in einer EU und in
einer glob alisierten Welt, in der das Recht auf
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ie kann es sein, dass ein US-Staatsbürger
wegen seiner Verweigerung de s Kriegs-

dienstes auf deutschem B o den verhaftet und zu ei-
ner achtmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt
wird , wo doch die deutsche Verfassung in Artikel 4
Ab satz 3 das Grundrecht auf Kriegsdienstverwei-
gerung garantiert?

Auf die se Frage gibt es zwei Antworten :
Erstens : D as Grundge setz gilt in weiten Teilen

nur für deutsche StaatsbürgerInnen, nicht ab er für
Ausländer. So b ezieht sich Artikel 4 Ab satz 3 nur auf
die Verweigerung des Kriegsdienstes in der Bun-
de swehr, nicht aber in Streitkräften anderer Län-
der. Ab er selb st so programmatische , normative
Grundge setzb estimmungen wie der S atz »Die Wür-
de des Menschen ist unantastb ar« sind j a bis heute
keine Verfassungswirklichkeit für viele B ewohne-
rInnen der Bunde srepublik D eutschland − zum
B eispiel für Menschen dunkler Hautfarb e .

Zweitens : Die Festnahme , Verurteilung und
mehrmonatige Haft erfolgte j a nicht auf deutschem
B oden, sondern in US-Militäreinrichtungen in
Schweinfurt und Mannheim . Die se Einrichtungen
liegen zwar auf dem Gebiet der Bunde srepublik
D eutschland , aber sie sind j a praktisch extraterrito-
rial, da die deutschen Ge setze und auch das Grund-
ge setz hier keine Gültigkeit haben . Die Militärge-
richtsb arkeit der USA könnte auf diesen Einrich-
tungen To de surteile verhängen und die se sogar
vollstrecken − obwohl die To de sstrafe in D eutsch-
land seit dem Inkrafttreten des Grundgesetze s im

Jahre 1 9 49 abgeschafft ist. Selb st wenn die USA auf
ihren Militäreinrichtungen in D eutschland gegen
die Genfer Konventionen und andere B e stimmun-
gen de s Völkerrechts verstoßen würden − wie sie
das seit Jahren in ihrer B asis Guantanamo auf Kub a
tun − ließe sich damit unter B erufung auf das
Grundge setz und deutsche Gesetze nichts machen .

Was ich hier b e schreib e , ist ein rechtspoliti-
scher Skandal . Ab er das ist die herrschende Rechts-
interpretation und Rechtspraxis ausnahmslo s aller
Regierungen der Bunde srepublik D eutschland seit
1 9 49 . D o ch auch eine Rechtsinterpretation und

-praxis, die nun seit fast 60 Jahren gilt, ist kein un-
veränderb ares Schicksal . Ob es gelingt, diese skan-
dalö se Rechtsinterpretation und -praxis zu verän-
dern und dafür zu sorgen, dass eine s Tage s D eser-
teure und Kriegsdienstverweigerer egal welcher
Nationalität in D eutschland sichere Aufnahme fin-
den und Schutz vor dem Zugriff der Regierungen
o der Militärs ihrer Heimatländer, hängt davon ab ,

ob wir alle gemeinsam den notwendigen politi-
schen Druck für diese Veränderung entwickeln .

Überwindung der Illusionen

E s ist für mich eine große Ehre und Freude , dass
mich die AnStifterInnen mit dieser Laudatio b eauf-
tragt hab en . D enn hier im Stuttgarter The aterhaus
− und nicht etwa im B endlerblo ck in B erlin, auf
dem Ehrenfriedhof Arlington in Washington D . C .
o der in dem in der deutschen Hauptstadt geplan-
ten so genannten »Ehrenmal« für deutsche Solda-
ten − werden j a die wahren Helden der heutigen
Kriege geehrt. Vor zwei Jahren verliehen die AnStif-
terInnen den Stuttgarter Friedenspreis hier im
Theaterhau s an meine italienische Journalistenkol-
legin Giuliana Sgrena. Eine der leider nur sehr we-
nigen KriegsreporterInnen, die sich im Irak den
raffinierten Mechanismen der mo dernen Kriegs-
prop aganda widersetzte , die seit dem Vietnam-
krieg unter Federführung des Pentagon entwickelt
wurde und inzwischen weltweit praktiziert wird ;
eine Journalistin, die in ihrem B emühen um umfas-
sende Information, um Aufklärung und um mög-
lichst weitgehende Annäherung an die Wahrheit
gegen den breiten Strom vieler hundert »emb ed-
ded j ournalists« schwamm, die sich vor und wäh-
rend des Irakkriege s vom Frühj ahr 2 0 0 3 und zum
Teil fortgesetzt bis heute vom Pentagon korrumpie-
ren ließen und lassen . Auch in vielen Redaktionen
deutscher Medien .

Und heute geht der Friedenspreis an einen
Mann, der vielleicht unter den amerikanischen Sol-
daten gewesen wäre , die Guliana Sgrena im März
2 0 0 5 am Flughafen B agdad mit gezielten Schü ssen
und mit Mordvorsatz schwer verletzt haben und ih-
ren B egleiter, den italienischen Geheimdienstb e-
amten Nicola C alip ari, der Guiliana Sgrena kurz zu-
vor aus wo chenlanger Geiselhaft befreit hatte , er-
mordet hab en . Vollendeter Mord und Mordver-
such − zu die sem eindeutigen Ergebnis kamen in-
zwischen die Untersuchungen der italienischen
Regierung . Und Mord sowie Mordversuch heißt e s
auch in der Anklage gegen den tatsächlichen Mord-
schützen Mario Lozano , üb er die seit April vor dem
Staatsgerichthof in Rom verhandelt wird − in Ab-
we senheit de s Angeklagten, dessen Auslieferung
die Regierung Bush in Verhöhnung aller völker-
rechtsstaatlichen B estimmungen verweigert.

In dieser Situ ation im März 2 0 0 5 am Flughafen
B agdad o der in anderen Situ ationen im Irak der

Andreas Zumach

Ein wahrer Held der heutigen Kriege
Laudatio auf den US-Kriegsdienstverweigerer Agustín Aguayo
bei der Verleihung des Stuttgarter Friedenspreises
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letzten viereinhalb Jahre wäre Agu stín Aguayo viel-
leicht ein Mordschütze gewesen − wenn er wäh-
rend seines ersten Einsatze s im Irak den völker-
rechtswidrigen B efehl seiner militärischen Vorge-
setzten, als S anitäter eine scharfe Waffe zu tragen
und sich an Patrouillengängen, und damit an akti-
ver Kriegsführung zu b eteiligen, nicht verweigert
hätte . Und wenn er sich im Septemb er 2 0 0 6 der er-
neuten Stationierung im Irak nicht durch Flucht
au s dem Fenster der US-Kaserne in Schweinfurt
entzogen hätte .

Im Januar 2 0 0 3 unterschrieb Agustín Aguayo
seinen Vertrag mit der US-Armee , die ihm ein fe ste s
Gehalt und die Ausbildung zum S anitäter verspro-
chen hatte . Aguayo trat der Armee bei, weil er −
nach seinen eigenen Worten in einem Filminter-
view − »etwas Wundervolles mit seinem Leb en ma-
chen wollte und etwas Gute s für sein Land« .

»Wie naiv und blind p atriotisch« , höre ich so
manche altgedienten Pazifisten und US-Kritiker
au s der deutschen Friedensb ewegung sagen . Wie
kann man sich im Janu ar 2 0 0 3 no ch b ei der US-Ar-
my verpflichten, obwohl die damals do ch schon
seit fast anderthalb Jahre in Afghanistan den »Krieg
gegen den Terrorismu s« führte , und obwohl der
Irakkrieg damals unmittelb ar bevorstand .

D o ch diese Fragen und Kritik verkennen die rea-
le wirtschafltiche und soziale Situation in den USA.
Für ganz viele junge AmerikanerInnen aus den un-
teren Einkommensschichten des Lande s ist die Ver-
pflichtung b ei den Streitkräften die einzige Mög-
lichkeit, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren o der
eine einigermaßen vernünftige Ausbildung zu er-
halten . Die große Mehrheit der Mitglieder der US-
Streitkräfte stammt heute aus den unteren Einkom-
mensschichten . Und der Anteil der Afro amerika-
ner und Latino s unter den Soldaten ist mehr als
doppelt so ho ch wie ihr Anteil an der Gesamtb evöl-
kerung der USA. D as Pentagon richtet sich mit sei-
nen intensiven Rekrutierungsmaßnahmen für
neue Soldaten vornehmlich an junge Menschen au s
den ärmsten Teilen der B evölkerung. Rund 2 , 8 Mil-
liarden US-D ollar stehen dem Pentagon j ährlich für
Rekrutierungsmaßnahmen zur Verfügung . Zu die-
sen M aßnahmen gehören die persönliche Anspra-
che noch minderj ähriger Jugendlicher bereits auf
Schulhöfen, Werb efilme , Videogames , raffinierte
Bro schüren sowie finanzielle und andere Verspre-
chen, die sp äter, nach der Verpflichtung der Rekru-
tierten zu den Streitkräften, oftmals nicht eingehal-
ten werden .

Agu stín Agu ayo muss immer no ch eine ko stspie-
lige juristische Auseinandersetzung führen, um sei-
ne Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer und
eine ehrenhafte Entlassung aus der Armee zu errei-
chen . Möglicherweise wird sein Fall demnächst
vor dem Supreme Court, dem hö chsten Gericht der
USA verhandelt.

Ab er Agu stín Agu ayo engagiert sich nicht nur
für die eigene Rehabilitierung. B ei öffentlichen

Auftritten und Informationsveranstaltungen an
Schulen warnt er unter B erufung auf seine eigenen
Erfahrungen davor, sich für den Kriegsdienst im
Irak, Afghanistan o der anderswo rekrutieren zu las-
sen . Zudem fordert er, dass alle US-Truppen so
schnell wie möglich aus dem Irak abgezogen wer-
den und die ser völkerrechtswidrige B esatzungs-
krieg endlich b eendet wird .

Während seine s ersten Einsatze s im Irak im Jah-
re 2 0 04 hat Agustín Aguayo alle Illusionen verlo-
ren . Er erlebte , so schilderte er es in einem am Mon-
tag von der »Washington Po st« veröffentlichten In-
terview, wie die ser B esatzungskrieg aus seinen Ka-
meraden »Menschen machte voller Hass, Rassis-
mus und totaler Missachtung für Menschlichkeit« .
Agu ayo und andere Soldaten, die inzwischen den
Kriegsdienst verweigert hab en o der desertiert
sind , mussten mit ansehen und konnten meist
nicht verhindern, wie ihre Kameraden willkürlich
und oft auf B efehl von Vorge setzten unschuldige
irakische Zivilisten misshandelten o der ermorde-
ten .

»Muss es erst 5 8 . 0 0 0 tote GIs
wie in Vietnam geben?«

Üb er 68 0 . 0 0 0 irakische Zivilisten wurden nach ei-
ner Untersuchung der renommierten britischen
Medizinzeitschrift »The Lancet« seit B eginn de s
Kriege s im März 2 0 0 3 gewaltsam ums Leb en ge-
bracht. Im Vietnamkrieg waren e s am Ende üb er
drei Millionen Zivilisten . Die Zahl der getöteten
amerikanischen Soldaten im Irak lag in den ersten
drei Kriegs- und B e satzungsj ahren bis März 2 0 0 6
mit 2 . 3 14 sogar deutlich höher als in den ersten drei
Vietnamkriegsj ahren, in denen 1 . 8 64 GIs ums Le-
b en kamen . Bis gestern fielen laut Mitteilung de s
Pentagon im Irak knapp 4 . 0 0 0 US-Soldaten .

Mü ssen es erst 5 8 . 0 0 0 werden wie schließlich in
Vietnam, b evor die ser B esatzungskrieg b eendet
wird ?

Zu den knapp 4 . 0 0 0 toten US-GIs im Irak kom-
men inzwischen üb er 60 . 0 0 0 körperlich Verwun-
dete - darunter Tausende , die für den Re st ihres Le-
b en schwer versehrt und pflegeb edürftig bleib en
werden . D arüb er hinaus gibt e s inzwischen üb er
2 5 . 0 0 0 GIs , die seit der Rückkehr aus Irak po sttrau-
matische B elastungsstörungen aufweisen .

Ab er auch finanziell kommen Krieg und B esat-
zung im Irak die US-amerikanischen Steuerzahle-
rInnen inzwischen weit teurer als j ede militärische
Intervention in der 2 3 0-j ährigen Geschichte ihre s
Landes : 4 8 0 Milliarden US-D ollar b etragen die vom
US-Kongre ss b ewilligten Irakkriegsau sgab en für
die Zeit von März 2 0 0 3 bis Ende die ses Jahres . Jede
Minute verschlingt das US-B esatzungsregime im
Irak 2 0 0 . 0 0 0 D ollar. Seit B eginn dieser Friedensga-
la um 1 9 . 3 0 Uhr heute Abend sind das zwölf Millio-
nen D ollar. Bis morgen Ab end um 1 9 . 3 0 Uhr wer-
den es 2 9 0 Millionen sein .
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Für das Haushaltsj ahr 2 0 0 8 hat die Bush-Admini-
station weitere 1 3 1 Milliarden D ollar b eantragt. D a-
mit werden die Ausgab en für die ersten fünfein-
halb Jahre Irakkrieg und -b e satzung auf 61 1 Milliar-
den D ollar steigen . Zum Vergleich : D er von 1 9 64
bis 1 973 , also fast zehn Jahre währende Vietnam-
krieg hat insgesamt 673 Milliarden D ollar geko stet.

61 1 Milliarden D ollar für den völkerrechtswidri-
gen Krieg und B e satzung im Irak − das ist eine ob s-
zöne Summe : Nach B erechnungen der Weltb ank
könnten mit 61 1 Milliarden US-D ollar Hunger und
Unternährung bis zum Jahr 2 0 1 5 weltweit üb er-
wunden und die Grundschulbildung für alle sechs-
j ährigen Kinder dieser Erde gesichert werden . Mit
6 1 1 Milliarden D ollar ließe sich das Gesundheits-
programm für arme , kinderreiche Familien in den
USA in Höhe von 3 5 Milliarden D ollar, das von einer
Mehrheit de s US-Kongresse s b e schlo ssen, von Prä-
sident Geoge Bu sh aber per Veto verhindert wurde ,
1 7 Mal finanzieren . Mit 61 1 Milliarden US-D ollar
könnten 14 Millionen US-amerikanische StudentIn-
nen ein einj ährige s Stipendium inklusive Unter-
kunft und Verpflegung in Harvard erhalten, der
teuersten Eliteuniversität der USA.

D o ch für all diese und andere dringend notwen-
dige zivile Aufgaben wird es wahrscheinlich keine
zusätzlichen D ollars geb en . D enn in der Nacht zu
ge stern hat der US-Kongre ss der Bush-Administra-
tion von den für 2 0 0 8 be antragten 1 3 1 Milliarden
D ollar b ereits 70 Milliarden b ewilligt. In b eiden
Häusern des Kongresses ge schah die se B ewilli-
gung mit der Mehrheit der demokratischen Senato-
ren und Abgeordneten . Und dies , obwohl die Par-
teiführung der D emokraten und ihre acht Prä-
sidentschaftsb ewerb erInnen do ch seit Monaten
erklären, sie wollten den B e satzungskrieg im Irak
b eenden und die Truppen so schnell wie möglich
nach Hause bringen . Hillary Clinton, B arak Ob ama
und die anderen b eiden Senatoren unter den de-
mokratischen Präsidentschaftsb ewerb erInnen
nahmen an der Ab stimmung üb er das Irakkriegs-
budget für 2 0 0 8 gar nicht erst teil, um eine öffentli-
che Fe stlegung zu vermeiden . Dieses Verhalten der
D emokraten im US-Kongress unterstreicht, wie
wichtig, j a wie unverzichtb ar der außerp arlamen-
tarische Widerspruch und Widerstand gegen den
B esatzungskrieg im Irak ist − darunter gerade auch
die D e sertion und Kriegsdienstverweigerung von
Angehörigen der US-Streitkräfte .

Respekt und Solidarität

Agustín Aguayo ist einer von inzwischen fast
1 4 . 0 0 0 US-Soldaten, die − laut offiziellen Zahlen des
Pentagon − seit B eginn de s Irak-Krieges im März
2 0 0 3 de sertiert sind o der den Kriegsdienst verwei-
gert haben . 4 . 70 0 waren es allein zwischen Septem-
b er 2 0 0 6 und Septemb er 2 0 07. D amit verlassen in-
zwischen fast zehn von 1 . 0 0 0 US-Soldaten die
Streitkräfte − und alle im Zusammenhang mit den

Kriegen im Irak und in Afghanistan . D as ist die ein-
zige erfreuliche Statistik im Zusammenhang mit
den heutigen Kriegen . Nur während des Vietnam-
krieges entzogen sich no ch mehr US-Soldaten dem
Kriegsdienst als heute - damals galt allerdings no ch
die allgemeine Wehrpflicht.

D as Wort »D e serteur« war in den USA − ähnlich
wie in D eutschland − bis vor nicht allzu langer Zeit
ein Negativattribut. D e serteure und Kriegsdienst-
verweigerer galten als Drückeb erger, Feiglinge j a
Vaterlandsverräter. No ch im Präsidentschaftswahl-
kampf 2 0 04 wurde dem damaligen demokrati-
schen B ewerb er John Kerry politisch das Genick
gebrochen mit einer aus der Bush-Administration
ge steuerten Schmutzkamp agne , die Kerry, der im
Vietnamkrieg kämpfte und damals mit der hö chs-
ten Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet wurde , als
D eserteur und Feigling denunzierte . D och ange-
sichts der aktuellen Kriegsdesaster im Irak und in
Afghanistan erfahren die Kriegsdienstverweigerer
und D eserteure in den USA inzwischen von immer
mehr Menschen Achtung und aktive Solidarität. Als
Anfang letzten Jahre s b ekannt wurde , dass einige
hohe Offiziere der US-Streitkräfte bis hin zur Gene-
ralseb ene ihre B efehlsverweigerung b eziehungs-
weise ihren Rücktritt angekündigt haben für den
Fall, dass die Bush-Administration ihnen einen
Krieg gegen Iran b efiehlt unter Einsatz atomarer
Bunkerbrecher-Waffen − da erhob niemand den
Vorwurf, diese Offiziere seien Feiglinge , unp atrio-
tisch o der gar Verräter.

Wo bleiben die deutschen Deserteure?

Für Agu stín Aquayo ist die wichtigste Stütze seine
Frau Helga. Nicht nur, weil sie ihren Mann in den
letzten für ihn so schwierigen Jahren mit all den un-
b equemen, viel Mut erfordernden Entscheidungen
vorb ehaltlo s unterstützt und während seiner lan-
gen Abwe senheiten im Irak, in Schweinfurt und im
US-Militärgefängnis M annheim die Familie in Kali-
fornien aufrecht erhalten hat. Sondern Helga
Aquayo engagiert sich zu sammen mit anderen Le-
b ensp artnerinnen, Müttern, Ehefrauen, Schwe s-
tern und Töchtern amerikanischer Soldaten dafür,
dass die aktuellen Kriegsdienstverweigerer und
D eserteure alle politische , juristische , finanzielle
und seelsorgerische Unterstützung erhalten, die
sie b enötigen; dass möglichst viele US-Frauen sich
der Entsendung ihrer Lebensp artner, Söhne , Ehe-
männer o der Väter nach Irak widersetzen; und dass
die heute no ch im Irak stationierten US-Truppen so
schnell wie möglich und vollständig wieder nach
Hause gebracht werden . D eswegen ist der Frie-
denspreis , der Agustín Aquayo heute Ab end verlie-
hen wird , nach meinem Verständnis auch eine Au s-
zeichnung für seine Frau Helga.

Agustín und Helga Aquayo sind aber nicht nur
wahre Helden der Kriege , in denen ihr Heimatland
derzeit no ch schuldig verstrickt ist. Ich hoffe , sie
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werden auch Vorbilder für deutsche Soldaten und
ihre Leb enp artnerinnen, Mütter, Frauen und Tö ch-
ter. D enn seien wir ehrlich – b ei aller notwendigen
scharfen Kritik und verständlichen moralischen
Empörung üb er die aktuelle Kriegspolitik der ame-
rikanischen Regierung seit dem 1 1 . Septemb er
2 0 0 1 : Unser Land und auch die anderen europ ä-
ischen Staaten haben diese Politik fast ohne Ein-
schränkung mitgetragen . Und fragen wir uns ein-
mal selb stkritisch : Wo sind die deutschen D eser-
teure und die Kriegsdienstverweigerer in der Bun-
deswehr, seit D eutschland wieder aktiv Krieg
führt?

Wie viele Bundeswehrsoldaten, die 1 9 9 9 am völ-
kerrechtswidrigen Luftkrieg der Nato gegen Ser-
bien/Montenegro b eteiligt waren − sei e s direkt als
Luftwaffenpiloten üb er dem Kriegsgebiet o der in-
direkt in Einsatzstäb en auf bunde sdeutschem B o-
den o der im Nato-Hauptquartier − sind desertiert,
hab en den Kriegsdienst verweigert o der auch nur
einen einzigen B efehl nicht au sgeführt? Kein Einzi-
ger !

Wie viele der deutschen Soldaten, die seit 2 0 0 1
in Afghanistan einen völkerrechtswidrigen Krieg
kämpfen im Rahmen der Operation »Enduring
Freedom« oder als Tornadopiloten sowie der Solda-
ten, die diese Kriegseinsätze in Afghanistan von
Bunde swehreinrichtungen auf deutschem Territo-
rium aus b efehlen und logistisch unterstützen, sind
bislang desertiert, hab en den Kriegsdienst verwei-
gert o der auch nur einen einzigen B efehl nicht aus-
geführt? Kein einziger !

Wie viele der deutschen Soldaten, die im Früh-
j ahr 2 0 0 3 an der logistischen Unterstützung de s
völkerrechtswidrigen Irak-Kriege s b eteiligt waren,
die die Regierung Schrö der/Fischer der Bush-Ad-
ministration damals ohne Einschränkung gewähr-
te , sind de sertiert, haben den Kriegsdienst verwei-
gert o der auch nur einen einzigen B efehl nicht aus-
geführt?

Ein Einziger ! Maj or Florian Pfaff. Wegen der
Schikanen, mit die Bunde swehr damals auf Pfaffs
Verweigerung völkerrechts- und grundge setzwid-
riger Aktivitäten re agierte , erstritt der Maj or
schließlich ein Urteil des Bunde sverwaltungsge-
richtes , das ihn voll rehabilitierte . D as Bunde sver-
waltungsgericht klassifizierte den Irakkrieg ein-
deutig als völkerrechtswidrig und als Verstoß ge-
gen die Uno-Charta. Auch die logistischen Unter-
stützungsleistungen der Bunde srepublik D eutsch-

F or u m Pazi fi s mus

land stufte das Gericht als völkerrechtswidrig ein .
Die seinerzeitige B ehauptung der rot-grünen Bun-
desregierung, eine Verweigerung die ser Unterstüt-
zungsleistungen sei wegen de s Nato-Truppensta-
tuts sowie wegen bilateraler Verträge mit den USA
rechtlich nicht möglich gewe sen, verwarf das Ge-
richt mit der Fe ststellung, dass die Uno-Charta und
das Völkerrecht immer Vorrang hab en vor bilatera-
len o der multilateralen Verträgen . Schließlich
räumte das Gericht den einzelnen Soldaten einen
großen Spielraum ein für die Entscheidung, einen
als völkerrechts- o der grundgesetzwidrig empfun-
denen B efehl zu verweigern .

Dieses Urteil des Bunde sverwaltungsgerichts
vom Juli 2 0 0 5 ist eine der wichtigsten hö chstrich-
terlichen Entscheidungen der ge samten deut-
schen Rechtsgeschichte seit 1 9 49 . E s gehörte als
Lehrstoff in die erste Ausbildungsstunde eine s j e-
den deutschen Soldaten . Stattdessen wird diese s
Urteil von der Bunde swehrführung und dem Mili-
tärministerium gegenüb er den Soldaten systema-
tisch verschwiegen . D as mag mit ein Grund dafür
sein, dass bislang noch kein Soldat der Bunde swehr
Gebrauch gemacht hat von dem Spielraum für eine
situationsbedingte Verweigerung des Kriegsdiens-
te s o der einzelner B efehle , den das Bunde sverwal-
tungsgericht definiert hat.

Möge das mutige Verhalten von Agustín Aguayo
und der Preis , den er dafür heute erhält, dazu bei-
tragen, dass sich das sehr b ald ändert ; dass der
8 6-j ährige Ludwig B aumann und die Handvoll wei-
teren wahren Helden des Zweiten Weltkriege s
nicht die letzten no ch lebenden deutschen D eser-
teure bleib en; und dass die AnStifterInnen b ei der
Friedensgala in zwei, drei Jahren vielleicht die ers-
ten neuen Kriegsdienstverweigerer und D eserteu-
re au s den Reihen der Bunde swehr auszeichnen
können .

A ndreas Zumach ist DFG- VK-Mitglied, seit Jahr-
zehn ten in der Friedensbewegung engagiert und

politischer Korrespo nden t der Tageszeitung » taz«
bei der Uno in Genf. Die La uda tio ha t er a m 21. De-
zember 200 7 im Stu ttgarter Thea terha us, vor dem
seit dem letzten Jahr ein Denkmalfür alle Deser-
teure steh t (vgl.F or u m Pazi fi s mus 1 6, S. 26ff.), ge-
halten, wo die Bürgerrech tsgruppe »Die A nstifter«
(www. die-A nstifter. de) im Rah men einer Frie-
densgala den Stuttgarter Friedenspreis an Agustín
Aguayo verliehen ha ben.
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in wahrer Held heutiger Kriege« , so lautete
Andre as Zumachs Laudatio auf den US-S a-

nitätsgefreiten Agu stín Agu ayo , der seinen erneu-
ten Kriegsdienst im Irak verweigerte , daraufhin
von einem amerikanischen Militärgericht zu acht-
monatiger Haft verurteilt und am 2 1 . D ezemb er mit
dem Stuttgarter Friedenspreis ausgezeichnet wur-
de . In der Tat gebührt dem widerständigen S ani-
tätssoldaten Aguayo , der unge achtet persönlicher
Repre ssalien unb eirrt seinem Gewissen folgte , all
der Respekt, den ihm sein Laudator zollt.

Gleiche s gilt für den aufrechten Bunde swehr-
maj or Florian Pfaff, den derselb e Sprecher b ereits
mit seiner Ansprache anläßlich der Verleihung des
AMO S-Preise s geehrt hatte (A bgedruckt inF or u m

Pazi fi s mus 14, Seite 26f. − A nm. d. Red.) . D er war
j enem dafür verliehen worden, dass er sich, soweit
b ekannt, als einziger deutscher Soldat geweigert
hatte , b efehlsgemäß das völkerrechtliche Verbre-
chen de s Angriffskriege s gegen den Irak im Jahr
2 0 0 3 zu unterstützen .

Zu Recht verweist Andreas Zumach auf die
kaum zu üb erschätzende B edeutung diese s Falle s,
wie sie sich nicht zuletzt in dem epo chalen Urteil
de s Bundesverwaltungsgerichtes vom 2 1 . Juni
2 0 0 5 (nicht Juli 2 0 0 5 , wie Zumach fälschlich ver-
merkt) manifestiert.

Leider trübt j edo ch der strahlende Glorien-
schein, mit dem Laudator Zumach − dem der Autor
übrigens seit langen Jahren persönlich verbunden
ist − den angeblich einzig »wahren Helden« aus den
Reihen der Bundeswehr umgibt, seinen Blick auf
die Tatsachen . In den deutschen Streitkräften hat
nämlich, seit die se D eutschland auch auf dem B al-
kan o der gar, wie ein ehemaliger Verteidigungsmi-
nister zu schwadronieren b eliebte , am Hindu-
ku sch verteidigen, eine Vielzahl von Soldatinnen
und Soldaten b eschlo ssen, ihrem Gewissen und
dem Diensteid zu folgen, anstatt b edenkenlo s völ-
kerrechts- und grundge setzwidrige B efehle ihrer
Vorgesetzten auszuführen . All j ene Kriegsdienst-
verweigerer im wahrsten Sinne des Wortes handel-
ten genauso wie die von Andreas Zumach Gelobten
unter Inkaufnahme hoher persönlicher Risiken −
immerhin stellen Gehorsamsverweigerung und
Ungehorsam nach dem deutschen Wehrstrafge setz
mit Freiheitsentzug bewehrte Straftaten dar.

So weigerte sich − entgegen Andreas Zumachs
B ehauptung, nicht ein einziger der 1 9 9 9 am völker-
rechtswidrigen Luftkrieg der Nato beteiligten
deutschen Soldaten hab e »auch nur einen einzigen
B efehl nicht ausgeführt« − ein gute s Dutzend Luft-

waffenpiloten, mit ihren E CR-»Tornado s« die ihnen
b efohlenen Luftangriffsmissionen zur »Unterdrü-
ckung der gegnerischen Luftabwehr« , wie es im
einschlägigen Militärj argon heißt, zu fliegen .

Eb enfalls unzutreffend ist die Aussage , e s habe
keine Verweigerungen von in Afghanistan einge-
setzten Bundeswehrsoldaten gegeben . So wurde
die S anitätssoldatin Hauptfeldweb el Christiane
Ernst-Zettl scharf disziplinar gemaßregelt, weil sie
die Vereinb arkeit ihr erteilter B efehle mit dem hu-
manitären Völkerrecht infrage stellte und sich ge-
weigert hatte , ihre Rot-Kreuz-Armbinde abzulegen
− sie sollte nämlich als S anitäterin Komb attantentä-
tigkeiten durchführen (wie übrigens Aguayo
auch) .

D er Autor selb st hat e s im März letzten Jahre s
entgegen der B efehlslage abgelehnt, den Einsatz
deutscher »Tornado«-Aufklärer in Mazar-e-Sharif lo-
gistisch zu unterstützen, woraufhin in offiziellen
Stellungnahmen gegenüb er der Presse unverblümt
mit dem Staatsanwalt gewunken wurde . D ass er
sich dab ei expre ssis verbis auf das Pfaff-Urteil b eru-
fen hat, widerlegt schlagend die irrige Au ssage Zu-
machs, »bislang hab e no ch kein Bundeswehran-
gehöriger davon Gebrauch gemacht« .

Ganz im Gegenteil − dies war der Lackmuste st,
was mittlerweile auch j ene Dutzende Bunde swehr-
soldaten erkannt hab en, die sich b ei Rechtsanwäl-
ten nach den Möglichkeiten erkundigt hab en,
eb enfalls ihren Dienst in Afghanistan abzulehnen .
In B erlin grassiert seitdem die »Angst vor der Mas-
senflucht aus dem soldatischen Gehorsam« . Ver-
brieft sind darüb er hinaus mehrere Fälle von aner-
kannten und abgelehnten Kriegsdienstverweige-
rungen von aktiven und ehemaligen Soldaten und
Soldatinnen bis hinauf in die Offiziersränge , die
ausdrücklich die kriegerischen Missionen der Bun-
de swehr als B egründung für ihre Gewissensent-
scheidungen b enennen .

Lediglich last not le ast sei erwähnt, dass seit
Jahrzehnten auf deutschem B o den keine To desur-
teile verhängt oder gar exekutiert werden dürfen .
US-Militäreinrichtungen sind eben nicht, wie Zu-
mach fälschlich au sführt, »praktisch extraterritori-
al, da die deutschen Gesetze und auch das Grund-
ge setz hier keine Gültigkeit hab en . « Jenes ergibt
sich aus dem Nato-Truppenstatut in Verbindung
mit dem 1 9 9 3 novellierten Zusatzabkommen, in
dem die Rechtspflichten der in D eutschland statio-
nierten alliierten Truppen akribisch bis hin zur Ein-
haltung der deutschen B e stimmungen zur Abfall-
b eseitigung geregelt sind .

Jürgen Rose

Und sie verweigern doch!
Zu Andreas Zumachs Laudatio auf Agustín Aguayo
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Von fundamentaler B edeutung ist insb esondere
die B e stimmung (Art. 5 3 in der ge änderten Fas-
sung) , dass auch innerhalb der Liegenschaften, die
den verbündeten Streitkräften zur ausschließli-
chen Nutzung üb erlassen sind , das deutsche Recht
gilt (siehe »Freitag« vom 1 3 . Septemb er 2 0 02 ) .

Diplo m-Pädagoge Jürgen Rose ist Oberstleu tnan t
der Bundeswehr und einer der Sprecher des A r-
beitskreises Darmstädter Signal, einer Verein i-
gung kritischer Bundeswehrsolda ten. Er vertritt
in diesem Beitrag n ur seine persö nlichen A uffas-
sungen.

Eberhard Kunz

Zur Reichweite von Art. 4 Abs. 3 GG
Rechtliche Überlegungen zur Streitfrage zwischen Zumach und Rose

1 . Wie weit reicht der Geltungsbereich von
Art. 4 Abs . 3 GG?

Zunächst muss vorau sge schickt werden, dass Arti-
kel 4 Ab s . 3 Grundge setz (GG) sich vom Wortlaut
her auf alle Menschen bezieht, nicht nur auf deut-
sche . E s handelt sich aber um ein Grundrecht, das
auch nur dem deutschen Staat entgegengehalten
werden kann . D as ergibt sich ganz zwanglo s da-
raus , dass das deutsche Grundgesetz auch nur Ab-
wehrrechte gegen Eingriffe de s deutschen Staate s
zur Verfügung stellen kann . Folgt nun darau s, dass
sich ein Au sländer, möglicherweise dazu no ch ein
Angehöriger einer hier stationierten au sländi-
schen Truppe , im Zusammenhang mit dem Asyl-
recht auf das Grundrecht der Kriegsdienstverwei-
gerung berufen kann? Zur B e antwortung dieser
Frage sind zunächst ein p aar grundsätzliche Aus-
führungen zum Asylrecht notwendig.

D em Ge setzgeb er gefiel es , die Regelungen zum
Asylrecht, die er kurz und bündig im ursprüngli-
chen Art. 1 6 Ab s . 2 S atz 2 GG in einem S atz fasste , im
Laufe der Jahre immer mehr einzuschränken . Ir-
gendwann b emerkte die Regierung der Bunde sre-
publik Deutschland , dass das ständige Leugnen der
Tatsachen zu nichts führt, dass man sich längst zu
einem Einwanderungsland entwickelte hatte . D as
Asylverfahrensge setz (AsylVerfG) taugte no ch nie
dazu , Einwanderungsströme zu steuern . D e shalb
wurden immer wieder und schließlich auch durch
die Einführung des Art. 1 6a GG im Jahre 1 9 9 3 wei-
tere Restriktionen eingeführt, was b eispielsweise
die B e stimmung so genannter verfolgungssicherer
Länder angeht. Sogar die Rechtsschutzmöglichkei-
ten wurden wieder verkürzt, nachdem sie zuvor
schon mehrfach gegenüber dem »normalen« Ver-
waltungsrecht eingeschränkt worden waren . D as
Asylrecht war also schon immer in der politischen
Diskussion, Erweiterungen gab es sehr selten und
nur dann, wenn sie aufgrund b eispielsweise euro-
p äischer Vorgaben nicht zu umgehen waren .

Eine allgemeine D efinition der politischen Ver-
folgung, die Art 1 6 Ab s . 1 GG meint, gibt es eigent-
lich nicht. Sie wurde weder in der Rechtsprechung

noch in der Lehre üb ereinstimmend beurteilt. Je-
denfalls b edeutet Verfolgung eine Rechtsgutb eein-
trächtigung von asylrechtlich erheblicher Intensi-
tät, durch die der Flüchtling in eine ausweglo se La-
ge geraten ist. Grundsätzlich stellt j eder Eingriff in
Leib , Leb en o der persönliche Freiheit eine Asyl b e-
gründende M aßnahme dar. Streitig ist hierb ei, ob
Inhaftierungen oder b eispielsweise auch Körper-
verletzungen in ihrer B edeutung dadurch relati-
viert werden dürfen, dass die im Herkunftsstaat gel-
tenden Maßstäb e herangezogen werden . Auch
nicht-staatliche Verfolgung kann mittlerweile zum
Aufenthaltsrecht führen .

D ab ei hat das neue Gesetz j etzt sichere Her-
kunftsstaaten eingeführt ( § 2 9 a AsylVfG) , das sind
derzeit allerdings lediglich die Mitgliedsstaaten
der Europ äischen Union sowie Ghana und Senegal .
Immerhin, so re alistisch sind wir : Die USA gehören
nicht dazu !

Generell hatte das Bunde sverfassungsgericht
(BverfG) b ereits am 02 . 0 9 . 1 9 9 1 (2 BvR 9 39/89)
festgelegt, dass die Wehrpflicht und die damit im
Zusammenhang stehenden S anktionen wegen
Kriegsdienstverweigerung keine politische Verfol-
gung für sich allein genommen darstellen können,
selb st wenn sie von totalitären Staaten ausgehen .
Eine abweichende B eurteilung kommt j edo ch
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(Red .) Die Aussagen von Andreas Zumach in sei-
ner Laudatio auf den US-D e serteur Agustín
Aguayo (siehe Seite 8 in diesem Heft) hab en Jür-
gen Ro se zu Widerspruch veranlasst (siehe vor-
hergehende Seite) . B ei dem Streit handelt es sich
um juristische Frage stellungen, we shalb wir den
Rechtsanwalt Eb erhard Kunz um einen B eitrag
gebeten hab en .

Er b e schäftigt sich mit der Frage , welche
Reichweite das Grundrecht auf Kriegsdienstver-
weigerung nach Artikel 4 Ab satz 3 de s Grundge-
setzes hat und welche Rechte die USA im Umgang
mit »ihren« Kriegsdienstverweigerern in
D eutschland haben .
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dann in B etracht, wenn der Einzelfall die s erfor-
dert. D as kann b eispielsweise dann der Fall sein,
wenn die b esonderen Verhältnisse im Heimatland
die Kriegsdienstverweigerung mit S anktionen b e-
legen, denen eine politische Verfolgungstendenz
inne wohnt. D as BVerfG b ezog sich hier auf eine
Entscheidung de s Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG) vom 3 1 . 0 3 . 1 9 8 1 (9 C 6/8 0) .

D as BVerwG hatte die Frage zu untersuchen, ob
dem Wehrdienst an sich auch eine Verfolgungsten-
denz zukommen kann . D as ist etwa dann der Fall,
wenn durch den Wehrdienst zugleich eine politi-
sche Disziplinierung und Einschüchterung von po-
litischen Gegnern in den eigenen Reihen, eine Um-
erziehung von Andersdenkenden o der eine
Zwangsassimilation von Minderheiten b ezweckt
ist. Anhaltspunkte dafür sind b eispielsweise die b e-
sondere Ausformung der Wehrpflicht, die prakti-
sche Handhabung aber auch die Funktion im allge-
meinen politischen System . B erücksichtigen muss
man auch den eventuellen totalitären Charakter ei-
ner Organisation o der einer Staatsform, die Radika-
lität der Ziele , das M aß angeforderter und durchge-
setzter Unterwerfung . D er politisch diskriminie-
rende Charakter von Wehrdienstregelungen kann
sich auch daran zeigen, dass Verweigerer oder D e-
serteure als Verräter an der gemeinsamen S ache an-
ge sehen und deswegen üb ermäßig hart b estraft, zu
b esonders gefährlichen Einsätzen kommandiert
o der allgemein ge ächtet werden .

D araus folgt allerdings auch, dass b eispielsweise
eine B e strafung im Heimatstaat, wie sie nach dem
hie sigen Wehrstrafge setz für Fahnenflüchtige
eb enfalls vorge sehen ist, normalerweise nicht zum
Asylrecht führt.

D as bedeutet :
Generell darf j eder Staat den Wehrdienst von

seinen Staatsbürgern fordern .
D as Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist

grundsätzlich kein Schutzrecht, das im Rahmen des
Asylrechte s zum Aufenthalt verhilft.

Ausländische Kriegsdienstverweigerer erhalten
in D eutschland nur dann asylrechtlichen Schutz,
wenn sie im Heimatland gemessen an deutschen
Maßstäb en üb ermäßig hart b e straft oder auch
sonst asylrelevant schlecht b ehandelt werden .

»Illegale« Kriegsdienstverweigerer werden also
vom deutschen Asylrecht b ehandelt wie ganz nor-
male Straftäter.

2 . Wie darf ein Stationierungsstaat auslän-
discher Truppen in Deutschland mit »sei-
nen« Kriegsdienstverweigerern verfahren?

Grundsätzlich haben nach Art. VII de s Nato-Trup-
penstatutes die Militärbehörden de s Entsendestaa-
tes das Recht, innerhalb des Aufnahmestaates die
ge samte Straf- und Disziplinargerichtsb arkeit au s-
zuüb en, die ihnen durch ihr eigenes Recht übertra-
gen ist. Verstoßen au sländische Soldaten gegen
deutsches Recht, werden sie von deutschen Ge-
richten b e straft. Gemäß Art. VII Ab s . 3 a des Trup-
penstatuts haben die au sländischen Militärbehör-
den das Vorrecht auf Au sübung der Gerichtsb ar-
keit üb er ein Mitglied der Truppe wegen strafb arer
Handlungen, die nur gegen das Vermögen o der die
Sicherheit de s Entsendestaates gerichtet sind , so-
wie bei strafb aren Handlungen, die sich aus einer
Handlung o der Unterlassung in Ausübung de s
Dienstes ergeb en .

D as heißt für unseren Fall : Ein US-D e serteur un-
terliegt grundsätzlich der Strafb arkeit der US-Ge-
richtsb arkeit auch in D eutschland . Gemäß Art. 2 2
de s Zusatzabkommens hat der Entsende staat auch
das Gewahrsamsrecht für seinen Soldaten, kann
ihn also in eigenen Einrichtungen inhaftieren .
D eutschland hat da keinen eigenen Einfluss .

Art. 1 8 a des Zusatzabkommens zum Truppensta-
tut legt allerdings fe st, d ass der Entsende staat die
deutschen B ehörden unterrichtet, wenn ein Straf-
verfahren mit möglicher To de sfolge für den D elin-
quenten eingeleitet wird . Und durchgeführt wer-
den Strafverfolgungsmaßnahmen in D eutschland
dann auch nicht, schon gar nicht die Vollstreckung.
D as b edeutet : der Fahnenflüchtige wird zumindest
nicht in D eutschland umgebracht.

Allerdings dürfte D eutschland auch einen Au s-
länder wohl nicht ausliefern, wenn ihm im Heimat-
land die To de sstrafe droht und ihn die »Heimatlän-
der« no ch nicht ergriffen hab en . Jedo ch ist
D eutschland auch dann nicht für den B etroffenen
ein »sichere s Pflaster« . D enn seine »eigenen« Mili-
tärpolizisten könnten ihn fe stnehmen . Und dann
kommt er do ch in die Mühlen der für ihn heimatli-
chen (Militär-)Justiz .

Eberhard Kunz ist Rech tsanwalt und Mitglied im
Vorstand der Zen tralstelle KDV.
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Am 1 6 . Novemb er 1 97 7 (Buß- und B ettag) ver-
brannte sich Gründler in Hamburg während des
SPD-Parteitage s aus Protest gegen die »fortgesetz-
te regierungsamtliche Falschinformation« in der
Energiepolitik, be sonders bezüglich der Endlage-
rung . Nicht etwa aus Verzweiflung, sondern um
ein Zeichen zu setzen, wählte er den To d durch
Selb stverbrennung, wovon er Pre sseorgane so-
wie Politiker und auch den Kanzler vorab schrift-
lich informierte , unter B eifügung seines politi-
schen Te stamente s . So schrieb er − von sich selb st
in der dritten Person sprechend − am 1 4 . Novem-
b er 1 97 7, zwei Tage vor seiner Selb stverbren-
nung, in einem doppelseitig b edruckten Din-
A5-Flugblatt, b etitelt »Bitte weiterreichen . Bitte
verständigen Sie rasch einen Publizisten au s Pre s-
se , Funk, Fernsehen ! Auch an Bundestagsabge-
ordnete ! ! ! − Selb stverbrennung eines Leb ens-
schützers − Appell gegen atomare Lüge« u . a. fol-
gende s : »Gründler nennt seine Aktion eine Tat
nicht der Verzweiflung, sondern de s Widerstan-
des und der Entschlo ssenheit. Er will dem S ach-
zwang der Profitgier, de s Dummenfangs, der
Üb errumpelung hier, der Trägheit und Feigheit
dort einen S achzwang des Gewissens entgegen-
setzen . «

A us dem In ternet-Lexiko n Wikipedia
(h ttp://de. wikipedia. org/wiki/Hart-

1 5
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Ulrich Duchrow

Mahatma Gandhi
– Die Überwindung westlicher Gewalt
Gedenkveranstaltung zum 3 0 . Todestag von Hartmut Gründler
am 17. November 2 0 07 in Tübingen

rlaub en Sie mir, angesichts de s Gedenkens
an den To de stag von Hartmut Gründler mit

einigen Versen aus einem der Klagelieder de s Pro-
pheten Jeremia zu b eginnen . Dieser Prophet hatte
der Elite des alten Volkes I srael, die lieb er auf Lü-
genpropheten hörte , unb equeme Wahrheiten zu
sagen . Auch sein Leb en endete im Dunkel .

Verse aus Jeremia 2 0 :
Du hast m ich verführt, Go tt,
und ich ließ m ich verführen.
Du hast m ich gepackt und überwältigt.

Jeden Tag werde ich zum Gespö tt,
alle verlachen m ich.
Ach, so oft ich rede, m uss ich rufen,
m uss ich schreien: Gewalt und Missha ndlung.

Ja, das Wort Go ttes
wurde m ir täglich zu Spo tt und Hohn.
Dach te ich aber:
Ich will n ich t mehr an Go tt denken
und n ich t mehr im Na men Go ttes reden,
dann brann te es in meinem Herzen wie Feuer,
es erfüllte mein Inneres ga nz.
Ich versuch te, dies a uszuhalten,
ich verm och te es a ber n ich t.
Ach, ich h örte das Gerede vo n Vielen:
Gra uen ringsum! Verklagt ih n!
Wir wollen ih n verklagen!
Selbst alle Menschen,
die in Frieden m it m ir verbunden sind,
warten gespann t a uf meinen Sturz . . .
Warum n ur kam ich hera us
a us dem Muttersch oß?
Nur um da nn Mühsal und Kum mer zu sehen
und in Sch mach meine Tage zu beenden.

Offenb ar müssen die Menschen, die frühzeitig das
Unheil sehen, das au s kollektiver Gewalt folgt, und
die deshalb gewaltfrei schreien »Gewalt ! « und ihr
aktiv entgegentreten, eb en diese Gewalt an ihrem
eigenen Leb en erleiden . Sie würden wie wir alle
die ser Erfahrung gern ausweichen . Ab er dann
brennt e s in ihnen wie Feuer. Sie können nicht an-
ders . Au s der jüngeren Vergangenheit wissen wir
das von Gandhi, Martin Luther King j r. , O scar Ro-
mero − um nur einige der B ekanntesten zu nennen .

Nun sind es ab er nicht nur die herau sragenden
Personen, die zu die sem Handeln herau sgefordert

Menschen sind unüb ersehb ar. D arum ist es eine
Üb erleb ensfrage , von den prophetischen Men-
schen zu lernen, wie das Leb en geschützt werden
kann . D a Hartmut Gründler Schüler Gandhis war
und dieser seinen Ansatz au sdrücklich als Gegen-
entwurf zum we stlichen System verstand , versu-
che ich im Folgenden einiges zu entdecken, was
uns weiterhelfen kann .

Gandhi − Staat, Religion und Gewalt

Ich orientiere mich an einem Buch von Dieter Con-
rad » Gandhi und der B egriff des Politischen : Staat,

sind , sondern wir alle , wenn wir denn in einem
durch und durch von Gewalt geprägtem System le-
b en wie wir in Europ a seit üb er 5 0 0 Jahren und ,
von da ausgehend , inzwischen auf dem ganzen Erd-
b all . D enn die Zeichen des Unheils bis hin zur Zer-
störung eb en die ser Erde und der darauf leb enden
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Religion und Gewalt. «
1 )

E s erschien 2 0 0 6 , also in un-
serem Kontext des imperialistischen Kapitalismus .

D er glob ale kapitalistische M arkt unterwirft al-
les Leb en der Logik der Kapitalakkumulation für
die Eigentümer von Kapital . D as US-Imperium mit
seinen Untergliederungen und Verbündeten
schützt diesen Mechanismus durch militärische ,
politische und ideologische Gewalt. Insb esondere
das von ihm vertretene Christentum wird funda-
mentalistisch gewendet bis hin zur Durchführung
von Kreuzzügen . Die Medien verkünden, dass dies
alles der D emokratie und den Menschenrechten
diene . Um diese durchzusetzen, entwerfen Ideolo-
gen de s Pentagon den Krieg der Kulturen . Insb e-
sondere der Islam ersetzt das frühere Feindbild des
Kommunismus . Die spiegelbildliche Reaktion der
Angegriffenen greift zum Gegenterror, ebenfalls
fundamentalistisch b egründet.

In die ser Situation Gandhis Theorie und Praxis
der Ökonomie des »Genug für alle« und der gewalt-
freien Politik der Wahrheit als interkulturelles An-
geb ot an den Westen vorzustellen, eröffnet überra-
schende Hoffnungsperspektiven .

In einer historischen Einführung in Gandhis
praktische Politik im Kontext des indischen B efrei-
ungskampfe s gegen die britische Kolonialmacht
zeigt Conrad zunächst im Vergleich mit anderen
Ansätzen, wie Gandhi die gegenseitige Durchdrin-
gung von Religion und Politik versteht (Kapitel 1 ) .

D er Kernpunkt b esteht darin, dass der Geist der
Wahrheit zur Lieb e gegenüber den Kleinsten der
Kre aturen und darum in die Politik treibt: »To see
the universal and all-pervading Spirit of Truth face
to face one must b e able to love the me anest of
cre ation as o ne self. And a man who aspires after
that cannot afford to keep out of any field of life .
That is why my devotion to Truth has drawn me in-
to the field of politics; and I can say without the
slightest hesitation, and yet in humility, that tho se
who say that religion has nothing to do with poli-
tics do not know what religion means« (S . 2 9) .

E s geht also nicht um die politische Durchset-
zung der Interessen einer konkreten Religionsge-
meinschaft − gerade dies b ekämpft Gandhi gegen
Tendenzen einiger hinduistischer und muslimi-
scher Gruppen . Vielmehr arb eitet er für Versöh-
nung. Umgekehrt b ekämpft er aber auch die B efrie-
dungspolitik im eigenen Interesse , die für die Kolo-
nialmacht charakteristisch ist. D enn e s geht ihm
um Selb stbe stimmung seine s Volkes in Würde und
Selb stachtung. Intere ssant im Blick auf Gründler
ist die Tatsache , dass auch Gandhi fundamental b ei
der Koppelung von Leben, Wahrheit und Politik
einsetzt.

Gandhis Po sition wird verständlicher, wenn
man einige B egriffe genauer b e stimmt. Er hat ei-
nen doppelten Religionsb egriff. Er unterscheidet

die konkreten Religionen von der dahinter liegen-
den eigentlichen Religion, der Bindung an die
Wahrheit :

»Let me explain what I me an by religion . It is not
the Hindu religion, which I certainly prize ab ove all
other religions , but the religion which transcends
Hinduism, which change s one ' s very nature , which
binds one indissolubly to the truth within and
which ever purifies . It is the permanent element in
human nature which counts no co st too gre at in or-
der to find full expre ssion and which leave s the
soul utterly restle ss until it has found itself, known
its M aker and appreciated the true corre sponden-
ce b etween the M aker and itself. « (S . 5 2 ) .

Ein B eispiel dafür ist die Kuhverehrung im kon-
kreten Hinduismus . Er interpretiert sie als Au s-
druck de s Schutzes der gesamten Schöpfung Got-
tes . Was wie ein ab struser religiö ser Ab erglaub en
aussieht, hat eine tiefe religiö s-ökologische B edeu-
tung:

»The central fact of Hinduism however is cow-
protection . Cow-protection to me is one of the
mo st wonderful phenomena in human evolution .
It takes the human b eing b eyond its specie s . The
cow to me means the entire sub-human world . Man
through the cow is enj oined to re alize his identity
with all that lives . . . The cow is a po em of pity. One
re ads pity in the gentle animal . . . Protection of the
cow me ans protectio n of the whole dumb cre ation
of God . . . The appeal of the lower order of cre ation
is all the more forcible b ecau se it is speechless . Cow
protection is the gift of Hinduism to the world . « (S .
5 4) .

Zu sammenfassend sagt er : »There are many reli-
gions , but religion is only one« (S . 5 6) . Und diese Re-
ligion durchdringt alle Lebensb ereiche , denn :
»Through religion we are able to know our dutie s as
human beings . Through religion we can recognize
our true relationship with other living b eings« , mit
anderen Worten, Religion zielt auf » serving huma-
nity« im Kontext der gesamten Schöpfung (S . 5 8) .
Die se gemeinsame Wahrheit drückt er in der For-
mel au s : »Go d is Truth/Gott ist Wahrheit« (60) . Aber
er dreht diese Formel auch um, damit auch die
Atheisten eingeschlo ssen sind : »Wahrheit ist Gott« :
»Hence I have said that truth is Go d . This Go d is a Li-
ving Force . Our Life is of that Force« (6 1 ) .

Die se Wahrheit ist ab er niemals B e sitz, den man
in einem imperialen Verständnis von Mission ande-
ren aufzwingen kann . Vielmehr mu ss die Wahrheit
kommunikativ gefunden werden . D arum kann der
Zugang zur Wahrheit nur durch Gewaltfreiheit
(ahimsa) gekennzeichnet sein . Hierau s ergibt sich
für Gandhi die politische Metho de de s gewaltlo sen
»Fe sthaltens« an der Wahrheit (S atyagraha) , nur mit
ihrer Hilfe kann die Wahrheit durchgesetzt wer-
den . D a ab er die Wahrheit als Ziel nie voll erreich-
b ar ist, mu ss das Mittel, sie zu erreichen, das Ziel b e-
reits in sich enthalten . D er Weg ist das Ziel . Niemals
kann das Ziel j ede s Mittel heiligen . Schon hier wird

1 ) Hrsg . von B arb ara Conrad-Lütt, mit einer Einführung von Jan Ass-
mann, Wilhelm Fink Verlag, München, 2 0 0 6
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der zentrale Unterschied zum Westen deutlich .
D enn in de ssen Wissenschaft, Technik, Politik und
Wirtschaft ist Vernunft und Handeln auf die instru-
mentelle Vernunft reduziert.

Auf diesem Hintergrund ergibt sich für Gandhi
auch ein doppelter Begriff vo n Politik . Auf der ei-
nen Seite grenzt er sich ab gegen eine Reduktion
auf den engeren B egriff von Politik im Sinn de s Rin-
gens um die Ausübung öffentlicher Macht. Ihm
geht es stattde ssen um die Üb erwindung der rei-
nen Machtpolitik durch einen umfassenden B e-
griff von Politik, der »j egliche Aktivität für die
Wohlfahrt der Menschen« einschließt (» any activity
for the welfare of the people« , 6 5 ) . Die se Aktivität
kann die Form von Widerstandsaktion annehmen
o der die Form der Entwicklung und Durchsetzung
eine s konstruktiven Programms . Ihre gewaltfreie
Durchsetzung gibt dem politischen Handeln den
religiö sen Charakter. D ab ei geht e s b ei Gewaltfrei-
heit nicht um p assives Hinnehmen, sondern um die
» aktiv konfrontierende Gewaltlo sigkeit« (69) .

In Gegensatz zu diesem moralisch-religiö sen
Verständnis von Politik ist der okziden tale Begriff
vo n Politik zu sehen (7 1 ff.) . Dieser hat sich weitge-
hend hinentwickelt zur B ezeichnung eine s Hand-
lungsmo du s . Einerseits wird er zunehmend b e-
nutzt im Blick auf die verschiedenen Handlungsb e-
reiche (Kulturpolitik, Wirtschaftspolitik usw.) , an-
dererseits konzentriert er sich auf die Spezifika List
und Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Inte-
ressen − ein Phänomen, an dem auch Gründler b e-
ständig Anstoß nahm und an dem er sich bis zuletzt
ab arb eitete . Seit der Monopolisierung der recht-
mäßig geordneten physischen Gewalt b eim Staat
am B eginn der Neuzeit steht der B egriff Gewalt b ei
der B e stimmung des Politischen im Mittelpunkt.

Insb esondere Max Web er spielt in die sem Zu-
sammenhang eine zentrale Rolle . Für ihn gibt e s
keine Klammer mehr zwischen evangelischem ge-
waltfreien Handeln und politischer Gewaltmini-
mierung durch rechtlich b egrenzte Gewalt, die
noch b ei Luther in Gotte s Lieb e shandeln gegeben
war, sondern er konstatiert einen radikalen Gegen-
satz zwischen einer »ako smistischen Liebe sethik«
und dem Handeln der Politik, das er in den S atz
fasst: »für die Politik ist das entscheidende Mittel :
die Gewaltsamkeit« (76 ff.) . D araus folgert er den
Gegensatz zwischen dem Heiligen und dem Politi-
ker. D er eine handelt nach Gesinnungs- o der Brü-
derlichkeitsethik, der andere nach Verantwor-
tungsethik, j a, der Politiker muss mit dämonischen
M ächten p aktieren .

D amit verbunden ist die Zweck-Mittel-Unter-
scheidung. Um ein gute s Ziel zu erreichen, sind die
gewaltsamen Mittel gerechtfertigt. Web er steht in
der Tradition von Hobbe s , der den Menschen als
atomistische s Individuum versteht, das unaufhör-
lich nach mehr Macht, Reichtum und Ansehen
strebt und de shalb in einen Krieg aller gegen alle
verstrickt ist, den nur der Souverän, der Staat in ge-

regelte B ahnen lenken kann . D amit ist Weber in-
haltlich der eigentliche Antipo de von Gandhi .

Intere ssanterweise ist M ax Weber der Kategori-
engeb er von Helmut Schmidt, auf den dessen Anti-
pode Gründler auf tragische Weise fixiert war.
Schmidt hat immer wieder die Web ersche Formel
verwendet : Er handele nach Verantwortungsethik,
die Gesinnungsethik sei auf den privaten B ereich
b e schränkt und habe in der Politik nichts verloren .

Wenn Gründler annimmt, dies sei persönliche
Schizophrenie , so ist es leider schlimmer: Helmut
Schmidt spiegelt einfach die neulutherisch-lib era-
le Po sition wider, z . B . die Friedrich Naumanns . Die-
se bürgerlich-schizophrene Grundhaltung ist nicht
auf eine o der die andere Person be schränkt, son-
dern stellt eine kollektiv-kulturelle Konstante der
liberalen Epoche des Westens dar.

Gandhi seinerseits ist von einer anderen christli-
chen Tradition, nämlich von Tolstoi b eeinflusst,
obwohl er sich auch charakteristisch von die sem
unterscheidet. Zentral für b eide ist die Erkenntnis
der zutiefst gewaltsamen Natur des Staates (84 ff.) .
D araus zieht Gandhi den zentralen Schlu ss, dass die
Unterscheidung von Mittel und Zweck aufgehob en
werden muss . Die Ziele selb st werden durch den
Mo dus der Verwirklichung be stimmt. Ja, die Vor-
stellung eine s endgültigen, zu erreichenden Zu-
stands ist überhaupt aufzugeben − ein Gedanke ,
den der lateinamerikanische Philo soph, Theologe
und Ökonom F. Hinkelammert in jüngster Zeit
scharf herau sge arbeitet hat.

2)

Denn in der Vorstel-
lung einer fortschreitenden Annäherung an die
Perfektion liegt der Grund für den Totalitarismu s
des kapitalistischen Marktes eb enso wie des stali-
nistischen Planzentralismus . Gandhi drückt e s so
au s : »The last word is never spoken in politics« (8 5 ) .
D as hat ganz praktische Folgen für das politische
Vorgehen . S atyagraha, die gewaltfreie Aktion, stellt
sich auf die unvermeidliche Fortsetzung ein, »auf
fortwährende s Hervorarb eiten des Richtigen, des-
sen Verlässlichkeit sich in Machtumwandlungen
äußern soll« (Conrad , 8 6) . Gandhi sagt : »A non-vio-
lent revolution is not a programme of >seizure of
power <, but is a programme of transformation of re-
lationship s , ending in a peaceful transfer of pow-
er« .

Heute gibt e s eine B efreiungsb ewegung, die ge-
nau auf die se Weise arb eitet: die zap atistische in
Mexiko mit Subcommandante Marco s . Sie hat
mehrfach b etont, dass es nicht um die Machtergrei-
fung geht, was nur die Eliten au stauschen würde ,
sondern um die Verwandlung de s Charakters der
M acht selb st − weg von autokratischer hin zu p arti-
zip atorischer Macht. D arum ist ihr Leitsatz : »Fra-
gend gehen wir voran« . Auf die Mittel kommt e s
endgültig an, nicht nur vorläufig . D amit kann e s für
Gandhi o der die Zap atisten die Unterscheidung

2 ) Hinkelammert, Franz J . , 1 9 9 4 , Kritik der utopischen Vernunft. Ei-
ne Auseinandersetzung mit den H auptströmungen der mo dernen
Ge sellschaftstheorie , Exo du s/Grünewald , Luzern/M ainz
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von Gesinnungs- und Verantwortungsethik nicht
geb en . E s wäre völlig verfehlt, Gandhi als Ge sin-
nungsethiker zu qualifizieren . Ihm geht e s um die
Transformation der Politik selb st und damit um ei-
ne Üb erwindung der falschen Alternative in B e-
griff und Praxis .

Conrad setzt vorau s, dass gewaltfreie Politik
möglich ist, macht dies ab er nicht ausdrücklich
zum Gegenstand seiner Untersuchung, sondern
b etrachtet es als deren Horizont. »Gandhi erhob
zeitleb ens keinen anderen Anspruch als den, sich
der als überzeugend antizipierten Antwort empi-
risch, durch das was er >Experimente mit der Wahr-
heit < nannte , zu nähern« (9 1 ) − ein B egriff, der für
Gründler eine zentrale Rolle spielte . D .h . die prakti-
sche B ewahrheitung des Richtigen suchte er in der
gewaltfreien Aktion .

Wie sieht die westliche Sicht
von Religion und Politik im einzelnen
aus der Perspektive Gandhis aus ?

Zur B eantwortung dieser Frage mu ss man die Sp an-
nung zwischen religiö sem und politischen Han-
deln in der westlichen Tradition und in der Per-
spektive Gandhis untersuchen (vgl . Kap . 4 , 1 1 4ff.) .
Ausgangspunkt ist die Frage , ob wirklich die Tren-
nung von Religion und Politik ohne Schaden aufge-
hob en werden kann . Sie war j a in Europ a die
Grundlage für den Frieden nach den Religionskrie-
gen .

Ist umgekehrt Gandhis Verbindung von Religi-
on und Politik nicht naiv und gefährlich? Kann Poli-
tik wirklich auf Gewalt verzichten? Hier ist no ch
einmal der B egriff der Verantwortung zu themati-
sieren . M ax Web er sagt : »Du sollst dem Üb el gewalt-
sam widerstehen, sonst . . . bist du für seine Üb er-
handnahme verantwortlich« ( 1 1 6) . Web er b e-
stimmt die Verantwortung als B erücksichtigung
der Folgen seine s Handelns , nun ab er genauer: Fol-
gen nicht nur für sich selb st, sondern für andere .

Die se Formulierung knüpft an Luther an . Die ser
hatte die Ansicht vertreten, dass ein Christen-
mensch , wenn es um persönliche Unrechtserfah-
rung geht, der B ergpredigt gemäß sein Recht nicht
mit Gewalt erzwingen, wohl aber e s »b ekennen«
soll . D . h . er soll öffentlich das Unrecht beim Namen
nennen b ei gleichzeitiger B ereitschaft, Unrecht zu
leiden − eine Vorform von gewaltfreiem Wider-
stand . Nach Luther soll ab er j emand im politischen
Amt, wenn e s um Unrecht an anderen geht, diesem
Unrecht − notfalls mit Gewalt wehren .

Die ser frühen theologischen Fassung des Prob-
lems gegenüber lässt sich der eigen tliche Differenz-

punkt Gandh is zum westlichen A nsa tz präziser b e-
stimmen als nur in den Web erschen Kategorien
von Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Gand-
hi knüpft nämlich üb er Tolstoi b ewu sst an die B erg-
predigt an . D abei geht er ab er üb er Luther hinaus,
denn die Wirkungsge schichte von dessen Po sition

zeigte , dass das aktive Element de s Friedenshan-
delns nach der B ergpredigt verloren ging. Schon
Luther selb st in den B auernkriegsschriften zeigt ei-
nen Sündenfall an, der zwar historisch erklärt wer-
den kann, der ab er die Schwäche seines Ansatze s
zeigt. Die Christperson geht üb er der Weltperson
verloren . Und diese handelt, in Web erschen Kate-
gorien gesprochen, nach den Eigenge setzlichkei-
ten der Politik, und die se ist durch Gewalt gekenn-
zeichnet. E s ist unb estreitb ar, dass die Eigengesetz-
lichkeit politischer Gewaltausübung die neuzeitli-
che Fo rm de s Politischen be stimmt.

B ei Luther verweist Conrad allerdings no ch auf
die Kernb estimmung des Politischen als »Dienst
für andere« , was die B etonung der Verhältnismä-
ßigkeit und B illigkeit (aequitas) bei seiner B estim-
mung staatlichen Handelns erklärt ( 1 3 0) . Aber
auch hier ist eine Schwäche zu konstatieren, inso-
fern nämlich b ald das Handeln für andere in ein
Handeln anstelle a nderer üb ergeht ( 1 2 1 ) . We stli-
che Politik wird durch Repräsentation, nicht durch
Partizip ation b estimmt ( 1 3 1 ) .

Auch hier ist an Gründlers Konflikt mit den poli-
tischen Akteuren zu erinnern . Er fordert mit Recht
die Einb eziehung aller Bürgerinnen und Bürger in
eine solch leb enswichtige Frage wie den Aufb au ei-
ner Atomindustrie . Die Politiker verschanzen sich
in ihren repräsentativen M achtstrukturen und ge-
hen hö chstens zum Schein − wie M atthöfer − auf ei-
nen Bürgerdialog ein .

Zurück zu Gandhis Kritik an westlicher Gewalt-
politik im Sinn Web ers ( 1 3 2 ff.) . Er sieht in der phy-
sischen, verletzenden Gewalt den Abbruch j egli-
cher Kommunikation . D as gilt sogar für den zu
schützenden Nächsten . Dieser wird nicht gefragt,
ob er gewaltsam geschützt o der dem Evangelium
entsprechend Unrecht leiden und so die Gewalt
entlegitimieren will . Er wird ungefragt zum Obj ekt
de s gewaltsamen Schutzes gemacht. Für Gandhi
hat die s eine ganz konkrete B edeutung. D enn in In-
dien spielte sich die britische Kolonialmacht gera-
de als Schutzmacht auf. Umgekehrt schließt er für
ein unabhängiges indische s Gemeinwe sen weder
Recht noch Gericht, no ch selb st eine Art Polizei aus
( 1 3 5 ) . Ab er die se hab en ihren Sinn in Gandhis B e-
stimmung der Politik als gegenseitigem Dienst,
und zwar als uneigennützigem Dienst, » als Inb e-
griff aktiver Selb stentäußerung an die Welt« ( 1 3 6) .

» Gandhis >Neu <-Entdeckung in der Politik b e-
stand im Genau-Nehmen dessen, was >Handeln für
andere < b edeutet, und damit der systematischen
Exploration einer Möglichkeit zwischen strategi-
schem Kollisionshandeln und >untätiger < Kommu-
nikation . . . Gandhis politische B otschaft ist nicht
Gewaltlo sigkeit, sondern gewaltlo se Aktion; daher
seine B emühungen, alle s Negative aus B egriff und
Terminologie zu tilgen, die Ersetzung von non-resi-
stance o der p assive re sistance durch S atyagraha. . .

3)

3) S atyagraha von skr. S atya – Wahrheit (das Seiende) und agraha –
Festhalten, Festigkeit in, »wörtlich Fe sthalten an der Wahrheit,
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Verzicht auf Gewalt heißt im Rahmen von S atyagra-
ha, dass die Aktion in keinem Falle die Re-Aktion
des anderen durch Zerstörung der Person o der Ver-
hinderung ihrer Entschließung ausschalten darf.
Und zwar gilt die s nach b eiden Seiten : D as Eintre-
ten für andere darf nicht zur Ausschaltung de s Ver-
tretenen, das Entgegentreten nicht zur Ausschal-
tung der gegnerischen Person getrieb en werden .
Weder darf dem einen die ungefragt gewährte Hil-
fe , Vertretung, B e schützung gegen seinen Willen
aufgenötigt bleib en, no ch darf dem andern die Ent-
schließung zur Änderung seines Verhaltens abge-
schnitten werden . Ab er: die Anderen werden nicht
gefragt, ob üb erhaupt etwas geschehen soll . Sie
werden in eine Lage gebrach t, in der sie sich en t-
schließen m üssen zu handeln, wenn sie ihren Wil-
len zur Geltung bringen wollen. Sie gera ten in Zug-
zwa ng« ( 1 37 ff.) .

E s scheint mir genau die s die Stelle zu sein, an
der Gründler von Gandhi abgewichen ist. Ich hab e
mich gefragt, ob nicht auch Gandhis Metho de de s
unb egrenzten Hungerstreiks Gewalt gegen sich
selb st ist. Auch der kann zum To de führen .

Was ist genau der Unterschied zur Selb stver-
brennung? Wahrscheinlich, dass dieser To d dem
Gegenüb er keine Möglichkeit zum Subj ektsein, zur
Entscheidung, also zur »Änderung seines Verhal-
tens » mehr lässt. D arauf legte Gandhi den entschei-
denden Wert. B eim Hungerstreik bis zum To d tötet
letzten Endes der Andere . B ei der Selb stverbren-
nung übt der Herausforderer Gewalt gegen sich
selb st und bricht somit selb st j ede Kommunikation
ab . Ab er auch die , die für den Widerstand gewon-
nen werden sollen, um die B ewegung zur M assen-
mobilisierung werden zu lassen, gibt e s keine Mög-
lichkeit, Subj ekte zu werden und an diesem Han-
deln zu p artizipieren .

Dies ist eine Fe ststellung, keine Verurteilung. E s
bedeutet aber, dass Selb sttötung im Engagement
für die Wahrheit kein Weg zur Weiterentwicklung
von Gandhis Ansatz ist. E s bleibt eine persönliche
Entscheidung, die wir re spektieren, ab er im Sinn
Gandhis nicht als Handlungsform der S atyagraha
empfehlen können .

Conrad nennt Luthers »Recht b ekennen auf j e-
des Risiko hin« »einen Ansatz zu S atyagraha« , was j e-
ner ab er nicht wirklich als kommunikative politi-
sche Metho de ausgearb eitet hat. B ei Gandhi hinge-
gen wird Wahrheit »als Ziel einer in sozialer Inter-
aktion unablässig zu erarb eitenden Annäherung
als fragmentarisch im Experiment sich zu b ewäh-
ren aufgefasst − eigentlich wohl ab er als nicht ganz
berechenb are s sub stantielles Gegenüb er, als der
namenlo se Mitspieler im politischen Kräftemes-
sen . Au s S ätzen wie >Go d is Truth < (I) , >truth come s
not as truth but only as truth so-called < (II) , >Every
human b eing has some truth in him < (III) ergeben
sich die Rahmenbedingungen eine s politischen

Handelns , das sich nie als autorisiert b etrachten
kann, irgendeinen b eteiligten anderen Menschen
au s der Rolle des Mitspielers zu werfen und zum
bloßen physischen Obj ekt zu machen . . . . D er ande-
re wird als mitwirkungsverpflichtet auf Wahrheit
hin in Anspruch genommen, das Handeln für ihn
ist als Handeln für Wahrheit dialogisch« ( 1 49 f.) .

Diesen Gedanken hat Gründler in seiner grund-
legenden Unterscheidung von Mensch 1 und
Mensch 2 , altem und neuem Adam aufgenommen .
Diese schließt die Notwendigkeit der ständigen
Selb stkritik ein, da der Kampf zwischen den b eiden
Tendenzen in uns allen am Werk ist.

Im übrigen ist no ch auf die transkulturelle Rele-
vanz der Fragestellung Gandh is h inzuweisen ( 1 5 2
ff.) . (Einerseits geht die Po sition Gandhis auf indi-
sche Wurzeln zurück, b ei denen sich ab er nie Ge-
waltlo sigkeit als systematische s politisches Prinzip
finden lässt ( 1 5 7) . Auf der anderen Seite lassen sich
auch westliche Wurzeln erkennen, nämlich vor al-
lem b ei Tolstoi ( 1 61 f.) . Mit ihm teilt Gandhi die Ge-
sellschaftskritik, die Prop agierung des D orfe s ge-
gen die Stadt, die B edeutung des Dienens , die Uni-
versalität der Religion, die Ho chschätzung der öf-
fentlichen Meinung als de s wahren Mediums ge-
sellschaftlicher Veränderung alternativ zur Ge-
walt. Hinzu kommen Einflü sse aus dem Buddhis-
mus und vor allem aus der B ergpredigt Jesu selb st.
D er entscheidende Punkt ist ab er nicht, welche
Einzelheiten aus welcher Tradition genommen
sind , sondern die spezifische Verarb eitung durch
Gandhi in seinem konkreten Kontext.) Gandhi b e-
kennt freimütig verschiedene religiö se Einflüsse ,
zielt ab er im Kern auf eine gemeinsame Menschen-
kultur.

Zusammenfassend sagt Conrad : »Die S ache
selb st, um die e s im Zusammenhang der Gewaltlo-
sigkeit geht, . . . ist die Systematisierung der gewalt-
freien Aktion als der religiö s stimmigen Durchset-
zungs- und Kampfesmetho de der Politik. Neu da-
ran ist im Verhältnis zu den einzelnen Ansätzen im
indischen sozialen Leben nicht nur die Verallge-
meinerung, sondern auch die Verbindung mit dem
Prinzip politischer Verantwortung für den ande-
ren und de s nicht eigen-interessierten Eintretens
für Gerechtigkeit. Sofern diese Elemente aus Tol-
stois Interpretation der Nächstenlieb e abgeleitet
erscheinen, fehlt b ei Tolstoi j edoch das aktive Ele-
ment sozialer Auseinandersetzung, der politische
Kampf . . . Die S ache Kampf . . . war . . . Gandhi so
wichtig, dass er mehrfach b etont und programma-
tisch für Gewalt no ch eher plädierte , wenn die Al-
ternative Unterwerfung o der p assive s Ge schehen-
lassen von Unrecht sein sollte« (S . 1 67 ff.) .

D amit wird der we stliche Staat gleichsam natur-
rechtlich in Frage ge stellt. Naturrecht ab er nicht als
dogmatisches System, sondern als Prüfung ver-
schiedener, interkultureller B egründungszusam-
menhänge im Blick auf die Frage , ob sie das Leb en
der Menschen gewährleisten ( 1 74) .

Fe stigkeit in der Wahrheit. >Its ro ot me aning is holding on to truth <

(Gandhi vor der Hunter-Commission am 5 . 1 . 1 9 2 0 , CW 1 6 : 3 68)«
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Grundrechte und Grundpflichten
nach Gandhi

Als das fundamentalste Grundrecht definiert
Gandhi das Recht auf Leb en, das Recht auf Sub sis-
tenz − ab er dies verbunden mit der Erfüllung der
gemeinwohlb ezogenen Pflichten : »The very right
to live accrues to us only when we do the duty of ci-
tizenship of the world« ( 1 8 5 ) . An ab strakt formu-
lierten Grundrechten hat er kein Interesse . Ihm
geht e s um die konkreten Rechte und Pflichten, die
mit die sem Grundrecht auf Leb en verbunden sind .
D as wird an zwei üb erraschenden Forderungen
de s 1 1 -Punkte-Programms der Unabhängigkeitser-
klärung des Nationalkongre sses von 1 9 3 0 deutlich :

− der Ab schaffung der S alzsteuer und
− der Lizenzierung von Feuerwaffen zur Selb st-

verteidigung .
Letzteres ist b e sonders auffallend b ei Gandhis

B etonung der Gewaltfreiheit. Ab er dabei geht es
nicht nur um das Naturrecht auf Selb stverteidi-
gung der Einzelnen, sondern um das Volksrecht auf
Widerstand gegen Unterdrückung. In der Situation
Indiens war die Armee Instrument der Fremdb e-
stimmung des Staate s durch die au sländische Kolo-
nialmacht. Was Gandhi mit dieser Forderung de s-
halb meinte , wird aus folgender Zusammenfassung
Conrads deutlich :

» Stets ab er hielt er fe st, dass der Weg zur Gewalt-
lo sigkeit üb er Selb stachtung und Furchtlo sigkeit
führt, üb er eine durchau s kriegerisch aufgefasste
Tapferkeit, die notfalls im gewaltsamen Kampf zu
erwerben und zu erhärten ist. E s geht dab ei um die
Sicherung des aktiven Charakters und des Wahr-
heitsb ezuges in der gewaltlo sen Metho de : ihre Eig-
nung als >Waffe < im Konfliktau strag kann sie nur ha-
b en, wenn sie nicht mit Passivität, Feigheit o der ei-
ner allgemeinen D efizit-Haltung zu verwechseln
ist. >My creed of non-violence is an extremely active
force . It has no ro om for cowardice or even
we akne ss . There is hope for a violent man to b e so-
me day non-violent, but there is none for a coward . I
have therefore said more than once in these p ages
that ifwe do not know how to defend ourselves , our
women and our place s of worship by the force of
suffering, i . e . , non-violence , we mu st if we are men,
b e at least able to defend all the se by fighting. < Im
Rahmen de s Selb stverteidigungsrechts wird das
Recht auf Waffenbe sitz deshalb gefordert, weil es
das Recht auf Waffen- und Gewaltverzicht mitkon-
stituiert. >He alone can practice ahimsa [ non-vio-
lence ] , who knows how to kill, i . e . knows what him-
sa is . . . <« ( 1 97 f.) .

Die S alzsteuer ist genau der Punkt, an dem Gand-
hi sp äter die offene Reb ellion praktizierte ( 1 9 8 ff.) .
Er b ezeichnete die S alzsteuer als »Crime against hu-
manity« . D enn hier geht e s um das Lebensrecht der
Armen für ihren eigenen B edarf und für die Tier-
haltung . D agegen steht das Pro duktionsmonopol
de s Staates wie das Stehlen die ser Re ssource , die

Gandhi mit Luft und Wasser als Lebensgrundlage
vergleicht und die nicht über den Staat mit einer in-
direkten Steuer b elegt werden darf. D enn dann
könnten sich nur Kaufkräftige diese grundlegen-
den Leb ensmittel leisten . Hinter all dem steht der
allgemeinere Gedanke der »eingeb orenen Rechte
de s Menschen auf diej enigen Güter . . . , die für die
Erfüllung des menschlichen D aseins we sentlich
sind« (2 02 ) . D . h . e s geht um die Sicherung men-
schenwürdiger Sub sistenz . »Every human b eing
has a right to live and , therefore , to find the whe-
rewithal to feed himself and where necessary to
clothe and house himself« (2 0 3 ) . E s geht ihm nicht
um rechtsformale Gleichheit, sondern um die Ga-
rantie leb ensnotwendiger Grundb edingungen .
D eshalb fordert er auch einen Minde stlohn für j ede
Arb eit.

D as ist für ihn die Kehrseite der anderen Grund-
aussage , dass j eder das Recht zu leb en und zu e ssen
hat, wenn er durch körperliche Arb eit (und sp äter
nimmt er die geistige Arb eit dazu) seinen Leb ens-
unterhalt verdient (die Lehre von bread labour, die
er mit Ruskin und Tolstoi gemeinsam hat) . B ei die-
sem Grundrecht sowohl auf Sub sistenz wie auf
Selb stverteidigung geht e s um die Selb stachtung −
wob ei ihm nicht das eigene Leb en das zentrale An-
liegen ist. D enn mit den Waffen will er nicht kämp-
fen, sondern im Kampf will er eher sein Leb en las-
sen, ab er die Möglichkeit auf die Waffe zu verzich-
ten, gibt die Unabhängigkeit und Selb stachtung.
Freiheit definiert er so als Ablegen der To de sfurcht
im Kampf.

Hier entsteht nun der zweite große Gegensatz
zum Westen neben der B estimmung des Staate s
durch Gewalt (2 04 ff.) . D enn für den Westen ist der
Ausgangspunkt »Life , Lib erty, Property« . Gandhi
weist den Zusammenhang von Eigentum und Ge-
walt nach . »D enn der B e sitzinstinkt produziert − als
Ausschließung anderer − Gewaltsamkeit. O der ge-
radezu : B e sitz ist Verbrechen« (2 07) . E s geht Gand-
hi nicht nur, wie in der westlichen Eigentumskritik
eines Proudhon o der Rousseau , um die Verteilung
de s Eigentums . E s geht ihm vielmehr um eine ande-
re Grundb estimmung des Menschseins (2 0 9) . Im
Westen geht es um den »B esitzindividualismus« ,
wie Macpherson an Hobb es und Lo cke s nachge-
wiesen hat, die als erste die neuzeitlich-kapitalisti-
sche Wirklichkeit auf den B egriff brachten . Eigen-
tum ist hier mit der menschlichen Freiheit notwen-
dig gegebenes Fundamentalrecht (2 1 1 ) .

Gandhi geht e s dagegen um die Relationalität
de s Subj ekts, de s Individuum und darum um die
Freiheit, auf Eigentum üb er das Leb ensnotwendige
hinau s zu verzichten . D enn Zugriff auf Eigentum
üb er das Lebensnotwendige hinaus bedeutet zu-
gleich Ausschließung anderer − und die s mit Ge-
waltsamkeit, die durch das Für-Sich-Hab en-Wollen
produziert wird . »Where there is po ssessivene ss,
there is violence« , sagt er (2 1 7) . Und das führt nun
direkt zur Gewalttätigkeit de s Staate s . D enn sie ist
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der rechtsförmige Au sdruck die se s Ausb eutungs-
und B eherrschungsinteresses . Eigentum üb er das
Lebensnotwendige hinau s ist an sich schon »Hin-
dernis für die geforderte gewaltlo se (=lieb ende)
Zuwendung zur Welt« (2 1 8) . D as Kolonialsystem
zeigt in ge steigertem M aß die korrupte Verbin-
dung von »Eigentümergewalt und politischer Ge-
walttätigkeit« .

Auch an dieser Stelle ist deutlich, wie Gründler
seinem Meister nachgeeifert hat. Seine selb stge-
wählte Armut gibt ihm die Freiheit, sich ganz dem
Kampf für Wahrheit und Leb ensschutz hinzuge-
ben.

Gandhi üb ernimmt einen guten Teil der Marx-
schen und sozialistischen Kritik, verwirft ab er die
Lö sung des Problems durch zentralistischen Staats-
sozialismus . D enn dadurch wird die Staatsgewalt
noch einmal gewalttätiger. Er will die Menschen
selb st assoziativ zu den Subj ekten der Lebenserhal-
tung machen . D azu sollte die zentralisierte Indust-
riepro duktion auf ein Minimum b eschränkt und
mit vollen Mitb estimmungsrechten der Arbeiten-
den organisiert werden . Auch die Zwangsgewalt
des Staate s soll auf einen minimalen Re st b e-
schränkt werden, in Richtung auf das Ide al einer
gewaltfreien Ordnung (2 2 1 ) . D azu entwickelt er
die so genannte Treuhand-Theorie . D er Eigentü-
mer soll sein Eigentum von sich aus sozialisieren .

4)

D as Eigentum soll er nicht für sich, sondern für an-
dere einsetzen und das heißt unter voller Mitb e-
stimmung aller B etroffenen . Er soll wie alle ande-
ren von einem, wie wir heute sagen, living wage le-
ben, d .h . was er für ein Leb en in Würde braucht.

»Non-po ssession is allied to non-ste aling. A
thing, not originally stolen, must neverthele ss b e
classified as stolen property, if we po ssess it wi-
thout needing it. Po sse ssion implie s provision for
the future . A seeker after Truth, a follower of the
Law of Love cannot hold anything against tomor-
row. Go d never store s for the morrow. He never
cre ates more than what is strictly needed for the
moment. If therefore , we repo se faith in His provi-
dence , we should rest assured that He will give u s
everyday our daily bread , meaning everything that
we require (2 2 5 ) .

Die Treuhandordnung soll gleichzeitig zu einer
allmählichen Ab schaffung staatlicher Gewaltsank-
tionen führen, die nur nötig sind , solange die Kluft
zwischen Arm und Reich wächst : »A non-violent
system of government is cle arly an impo ssibility so
long as the wide gulf b etween the rich and the
hungry millions persists« (2 3 0) .

E s geht ab er nicht um gewaltsame Wegnahme
des j etzt egoistisch angesammelten Eigentums ,
sondern um den eigenen Verzicht (2 3 4 ff.) . D es-
halb ist die B ekämpfung des Dieb stahls durch Ei-
gentum wieder nur möglich durch gewaltfreie Me-

tho den wie Streik und Verweigerung und dadurch
über die Mobilisierung der öffentlichen Meinung.

D arum geht e s schließlich zentral um die Gedan-
kenfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Schreib-
und Druckfreiheit und das Recht zur freien Asso-
ziation als weiterer Kernb ereich der Grundrechte .
D arin ist die Religionsfreiheit eingeschlo ssen .
D enn hier geht e s um das Aussprechen der Wahr-
heit. Die öffentliche Meinung ist für Gandhi der ei-
gentliche Gegenspieler zur wirtschaftlichen und
staatlichen Gewalt.

Was heißt das alles heute in Erinnerung
an den Kampf Hartmut Gründlers ?

E s sollte deutlich geworden sein : Gandhi ist von äu-
ßerster Relevanz nicht nur für die grundsätzliche
Kritik der gegenwärtig vom We sten be stimmten
politisch-ökonomisch-ideologischen (Un) ord-
nung, sondern no ch mehr für deren Üb erwindung .
D enn heute sind Eigentum und die es schützende
Staatsgewalt nicht nur auf Kolonialländer b e-
schränkt, sondern glob alisiert.

5)

Und die öffentli-
che Meinung wird massiv manipuliert im Interesse
des Kapitals . D as Kapitaleigentum unterwirft die
Erde und die Menschheit der Logik der Kapitalak-
kumulation üb er das Lebensnotwendige hinau s für
eine Minderheit. Eb enso hat sich die Staatsmacht
zum Schutz dieser Eigentumsakkumulation glob a-
lisiert in Form de s Imperiums . E s bindet die Gewalt
nicht einmal mehr an das Recht.

6)

D as b etrifft ab er
nicht nur die USA, sondern die EU und vor allem
auch D eutschland . B eide rü sten für Interventions-
truppen zur Verteidigung wirtschaftlicher Interes-
sen .

Die Frage der Atomb ewaffnung wie auch der in-
du striellen Nutzung der Atomenergie , denen der
Kampf Gründlers galt, spielt dabei eine Schlü ssel-
rolle in der Ge samtproblematik. Verschiedene As-
pekte greifen hier ineinander:

1 . Seit dem B eginn der Neuzeit werden − im Kon-
text der frühkapitalistischen Entwicklung − Wis-
senschaft und Technik als Instrumente der Mach-
terweiterung b egriffen . Francis B acon brachte die s
auf den B egriff: »Wissen ist Macht« . Entsprechend
gewaltsam definierte er die Metho de : Man mu ss die
Natur auf die Folter sp annen, um ihr ihre Geheim-
nisse abzupre ssen . D e scartes sah in der Natur ent-
sprechend nur das Obj ekt, das der (männlichen)
instrumentellen ratio unterworfen ist. Die Relatio-
nalität zwischen Mensch und Natur wurde ersetzt
durch ein po ssessive s Herrschaftsverhältnis . D er
Mensch wird definiert als »Herr und Eigentümer
der Natur« . Die Atomtechnik ist die erste Klimax

4) D ass die s möglich ist, zeigt die Firma Hoppmann, vgl . B elitz , Wolf-
gang (Hrsg .) , 1 9 9 8 , »Vorwärts und nicht vergessen. . . « D as Reform-
unternehmen Hoppmann 1 9 6 1 - 1 9 97, Ursel Busch Verlag, Hille

5 ) Vgl . Duchrow, Ulrich/Hinkelammert, Franz , (2 0 0 2 ) 2 0 0 5 , 2 . Aufl . ,
Leb en ist mehr als Kapital . Alternativen zur glob alen D iktatur de s
Eigentums , Publik-Forum, Ob erursel

6) Vgl . Reformierter Weltbund , 2 0 0 6 , Eine ökumenische Glaub ens-
verpflichtung gegen das glob ale Imp erium - Für eine b efreite Er-
dengemeinschaft, in : Wie geht e s weiter nach den ökumenischen
Vollversammlungen? , Kairo s Europ a, Heidelb erg
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dieser Entwicklung (inzwischen ergänzt durch die
Gentechnik) . D amit steht sie für den ge samten
unökologischen, gewalttätigen Ansatz der we stli-
chen Zivilisation . Mit ihr kann das gesamte Leb en
auf die sem Erdb all au sgelö scht werden . Hier lag
Gründlers zentraler Ansatzpunkt, diese Sorge
brannte in ihm . Und man fragt sich, wie es wohl um
sein Ansehen in der Öffentlichkeit b estellt wäre ,
wenn nicht in Tschernobyl, sondern in D eutsch-
land ein Atomkraftwerk explo diert wäre .

2 . Franz Hinkelammert und ich hab en in unse-
rem Buch »Leb en ist mehr als Kapital« ausgeführt,
dass im Blick auf die Atomwaffen − und im Blick auf
die industrielle Nutzung der Kernenergie ange-
sichts de s j ederzeit möglichen GAUs − zum ersten
Mal die E ssenz de s westlichen Systems − in seiner
glob alisierten Form − auf die Formel zu bringen ist :
»Mord ist Selb stmord« . Wer die Atomkraft entfe s-
selt, b egeht Mord , der entweder direkt wie im
Atomkrieg o der indirekt durch atomare Verseu-
chung auf längere Sicht den Selb stmord ein-
schließt. D as ist der nihilistische Charakter des mo-
dernen imperialistischen, unsozialen und natur-
zerstörenden Kapitalismus . E s ist nicht unwichtig
zu sehen, dass der neuere Terrorismus mit seinen
Selb stmordanschlägen genau die se Logik wider-
spiegelt. Er mordet mit implizitem Selb stmord .
To dfeinde werden sich ähnlich. Diese Art von Ter-
rorismus kann letztlich nur üb erwunden werden,
indem die Logik de s herrschenden Systems umfas-
send üb erwunden wird . Sonst wird dieses ständig
weiteren Terrorismus pro duzieren . E s geht um ei-
nen Paradigmenwechsel weg von unserer Kultur
de s To de s hin zu einer Kultur de s Leb ens . Ihr wollte
Gründler dienen .

3 . Alle die se Wahrheiten werden von Wirtschaft,
Politik und Medien verschleiert. D enn wenn die
Konsequenzen deutlich würden, würde die Mehr-
heit der Menschen die Atomkraft nicht akzeptie-
ren . D amit wird die Wirksamkeit der Strategie
Gandhis stark eingeschränkt. D enn, wie gezeigt, ist
ihre Stärke die B eeinflussung der öffentlichen Mei-
nung. Die ser Re alität meinte Hartmut Gründler
nur mit seinem To d entgegentreten zu können .
Ab er auch Propheten, die die sen Weg nicht gehen,
leiden an der sie schier zerreißenden Kluft zwi-
schen ihrer Klarsicht und der Blindheit der Men-
schen. Sie sehen das Unheil voraus , das aus gegen-
wärtigen Handlungsweisen folgt. Und e s ist zum
Wahnsinnigwerden, wenn sie das Unheil kommen
sehen, ab er die B evölkerung sich von falschen Pro-
pheten b etören lässt − zumal sie in sich selb st von
eb en dieser Zivilisation geprägt sind , sie also die
Versuchung kennen .

In diesem Zu sammenhang spielt no ch eine an-
dere Dimension eine zentrale Rolle , nämlich die
p sychischen Wirkungen des kapitalistisch-impe-
rialen Neoliberalismus .

7)

Dieser sp altet die Men-

schen in Verlierer und Gewinner. Die Verlierer
werden traumatisiert und lethargisch, die Gewin-
ner sind süchtig nach mehr Gewinn und die Mittel-
klassen sind von Angst und illusionärem B ewu sst-
sein geprägt. So ist es schwierig, die B asis der sozia-
len B ewegungen zu verbreitern, um im Sinn Gand-
his eine M assenb ewegung zu mobilisieren . Lässt
sich ein Ausweg finden?

Die zentrale Frage wäre also : Wie können soziale
B ewegungen nach innen und außen stärker wer-
den? Die erste strategische Antwort ist Bündnisbil-
dung : Die Organisationen der Verlierer und Verlie-
rerinnen und der Solidarischen im gesamten Feld
der Gerechtigkeit, de s Friedens und des Leb ens der
Schöpfung mü ssen Allianzen bilden . D enn e s geht
nicht nur um eine Einzelfrage , sondern um den ge-
samten herrschenden Systemansatz, der in den To d
führt. Alle einzelnen Initiativen de s Widerstande s
und der Alternativen sind zentral wichtig, ab er sie
werden zerrieb en, wenn sie allein kämpfen . Ansät-
ze zu dieser Bündnisbildung gibt e s u . a. in den Sozi-
alforen . Wie können sie gestärkt werden?

Hier ist einer der Ansatzpunkte Gandhis zentra-
le Frage nach der Religion . Auf der einen Seite miss-
brauchen die imperialen Kräfte die Religion als
Fundamentalismus . Insb e sondere in den USA und
auch in Israel diskreditieren sie den jüdisch-christ-
lichen Glauben in den Augen der Weltöffentlich-
keit. Auf der anderen Seite hat die weltweite öku-
menische B ewegung unter Führung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen, de s Reformierten Welt-
bundes und de s Lutherischen Weltbunde s erstaun-
lich intensive Prozesse zur Üb erwindung der kapi-
talistisch-imperialen Glob alisierung in die Wege
geleitet und erstaunlich klare Glaubensverpflich-
tungen erarb eitet. Nur b eteiligen sich nur wenige
offizielle Kirchen in Europ a daran, die meisten hin-
gegen zögernd o der gar nicht

8)

− eine ähnliche Er-
fahrung wie die Gründlers . Wie kann hier die bibli-
sche B otschaft ihre Wirkungen entfalten, zumal an-
ge sichts der Tatsache , dass Je sus von Nazareth ge-
nau Gandhis Ansatz verfolgte und darum vom Rö-
mischen Imperium am Kreuz ermordet wurde , der
To desart für Aufständische und entlaufene Skla-
ven?

Ab er gerade vom Martyrium sagt man zu recht,
dass e s die S aat der wahren Kirche sei . Die Märtyrer
nähren die Hoffnung, dass nicht nur Selb stmordat-
tentäter b ereit sind , ihr Leb en einzusetzen, son-
dern auch B etroffene und Solidarische . In Asien
gibt es dafür viele B eispiele , z . B . sehr b eeindru-
ckend in den Philippinen . Werden auch Christin-
nen und Christen sowie Angehörige anderer Glau-
b ensgemeinschaften im Norden b ereit werden zur
Leidensnachfolge Je su und zum Martyrium für
Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden? Hier ist die

7) Vgl . Duchrow, Ulrich/Bianchi, Reinhold/Krüger, René/Petracca,
Vincenzo , 2 0 0 6 , Solidarisch Mensch werden . Psychische und so-

ziale D e struktion im Neolib eralismu s - Wege zu ihrer Üb erwin-
dung, VSA in Ko op eration mit Publik-Forum, H amburg/Ob erur-
sel .

8) Vgl . eb d .
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Tradition der historischen Friedenskirchen wie
Mennoniten, Brethren und Quaker wiederzuent-
decken . Wenn die Glaub ensgemeinschaften mit ih-
ren spirituellen Kräften auch im Norden klar an die
Seite der kämpfenden sozialen B ewegungen treten
würden, könnten die Lügenpropheten üb erwun-
den werden .

D as Leb en der Menschheit und der Erde steht
auf dem Spiel . Die zentrale Frage bleibt: Wie kön-
nen wir unter den heutigen B edingungen gewalt-
freien Kampf entwickeln zur Verteidigung de s Le-
bensrechtes aller Menschen? Wie werden wir b e-
reit, Konflikte mit dem eigenen Leb en zu b ezahlen?
E s ist hö chste Zeit, von Gandhi und Gründler zu ler-
nen . D ann würden wir verstehen, dass aus stellver-
tretendem Leiden Heilung und B efreiung er-
wächst − wie e s üb er einen anderen Propheten
nach dem Zeugnis von Jesaj a 5 3 ge sagt wird :

Verach tet und vo n Menschen gem ieden,
voller Schmerzen, vertra ut m it Krankheit,
wie ein Mensch,
vor dem man das Gesich t verh üllt,
so versch mäh t war sie, diese Gestalt
− wir ach teten ihrer n ich t.
Doch in Wahrheit trug sie unsere Kra nkheiten,
lud sich unsere Schmerzen a uf.
A ber wir h ielten siefür geschlagen,
vo n Go tt getroffen und ern iedrigt.
Doch sie war durch bohrt
um unserer Verbrechen willen,
erschlagen wegen unseres Versagens.
Bestrafung lag a uf ihr − uns zum Frieden . . .

Denn sie wurde abgesch n itten
vo m Land der Lebenden,
vo n der Sch uld meines Volkes geschlagen.
Siefand ein Gra b bei denen,
die Verbrechen begehen,
und ein Grabmal bei den Ruchlosen,
o bwohl sie kein Unrech t begangen ha tte,
und kein Trug in ihrem Mund war. . . .

Wer so gerech t ist in meinem Dienst,
wird die Vielen gerech t machen
und ihre Versch uldungen tragen.
Darum will ich dieser Perso n die Vielen zu teilen
Und die Zahlreichen als Beute geben,
weil sie ihr L eben in den Tod gegeben ha t
und sich zu denen zählen ließ,
die Verbrechen begehen.
Doch sie trug die Verfehlung der Vielen
und tra tfür die ein, die Verbrechen begehen.

Ich hoffe , dass wir zu den immer zahlreicher Wer-
denden gehören o der b ald zu ihnen stoßen, die de-
nen, die für das Leb en ihr Leb en hingeb en, nachfol-
gen und so die Verbrechen de s gegenwärtigen Sys-
tems überwinden helfen .

Dr. Ulrich Duchro w ist Professorfür systema tische
Theologie an der Un iversitä t Heidelberg. Den h ier
veröffen tlich ten Text ha t er als Vortrag bei Gedenk-
veranstaltung »Selbstopfer eines Gewaltfreien −
versch wiegen im Scha tten des >Deu tschen Herbs-
tes < am 1 7. No vember 200 7 in Tübingen gehalten.
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F or u m Pazi fi s mus(Red.) In F or u m Pazi fi s mus 15 (III/2 0 07) hat-
ten wir unter der Überschrift »Ein gravieren-
der Widerspruch − Kriegsdienstverweige-
rung aus Gewissensgründen und Menschen-
recht auf Kriegsdienstverweigerung« einen
ausführlichen Aufsatz des hessischen DFG-
VK-Geschäftsführers Gernot Lennert veröf-
fentlicht. Die darin vertretene Position führ-
te im November 2 0 07 auch zu einer Diskussi-
on bei der Mitgliederversammlung der Zent-
ralstelle für Recht und Schutz der Kriegs-
dienstverweigerer aus Gewissensgründen,
der gemeinsamen Einrichtung von 2 6 Orga-
nisationen, darunter mit dem Versöhnungs-
bund und der DFG-VK auch zwei Herausgeber
dieser Zeitschrift. Gernot Lennert war als Re-
ferent zu der Mitgliederversammlung einge-
laden worden, und die Internationale der
Kriegsdienstgegner/innen (IDK) stellte den
Antrag, aus dem Namen die Passage »aus Ge-
wissensgründen« zu streichen. Der auf dieser
Versammlung neu gewählte Vorsitzende der
Zentralstelle KDV, Dr. Werner Glenewinkel,
ist deutlich gegen diesen Antrag und den von
Gernot Lennert behaupteten Unterschied
zwischen der KDV aus Gewissensgründen
und dem Menschenrecht auf KDV. In der ak-
tuellen Ausgabe der DFG-VK-Mitgliederzeit-
schrift »ZivilCourage« wurde ein ausführli-
ches Interview mit Werner Glenewinkel ver-
öffentlicht, in dem es auch um diese Grund-
satzfrage ging. Wir dokumentieren die ent-
sprechenden Passagenaus dem »ZivilCoura-
ge«-Interview (das vollständige In terview ist
nachzulesen a ufder In ternet-Ho mepage der Zen t-
ralstelle KDV un ter www. zen tralstelle-kdv. de/
z.php?ID =294) . D aran anschließend veröffent-
lichten wir einen Leserbrief vonJürgen Rose,
der sich kritisch mit Gernot Lennerts Ausatz
auseinandersetzt.

schäftsführer Gerno t Lennert in einem A rtikel in
der Zeitschrift »Forum Pazifism us«form uliert ha t,
das einen erheblichen Un tersch ied zwischen der
»KDV a us Gewissensgründen« und einem un iver-
salen »Menschenrech t a ufKDV« sieh t. Wie ist deine
Positio n zu diesem A n trag?

Werner Glenewinkel: Zur formalen Seite : Die
Zentralstelle KDV ist ein Verein mit b estimmten Re-
geln, was die Veränderung de s Namens und der S at-
zung angeht. Insofern mu ss geklärt werden, ob die
Voraussetzungen vorliegen bzw. wie die se zu schaf-
fen wären . Zur inhaltlichen Seite : Ich kann der The-
se von Gernot Lennert, die den Hintergrund de s
Antrages der IDK B erlin (Internationale der Kriegs-
dienstgegner/innen) bildet, dass es einen Wider-
spruch zwischen der KDV aus Gewissensgründen
und einem Menschenrecht auf KDV gäb e , nicht fol-
gen . Für mich ist das kein Widerspruch, weil das
Grundrecht KDV au s Gewissensgründen ein Men-
schenrecht ist.

Der Un tersch ied liegt wohl darin: KDV a us Gewis-
sensgründen beinhaltet die Einschränkung, dass
n ur der-jen ige, der Gewissensgründe geltend ma-
chen kann, die A nerkenn ung erhält. Die En tschei-
dungsmach t wird also vo n der Perso n a uf den
Staa t verlagert. Militärdienstpflich t als Normalfall
− KDV als A usnahme.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen vom 1 0 . D ezemb er 1 9 4 8 stellt
in ihrem Artikel 1 fe st, dass alle Menschen »mit Ver-
nunft und Gewissen b egabt« sind . Für mich ist das
Anerkennen eine s Gewissens eine Konkretisie-
rung und Verwirklichung menschlicher Würde .
D as Gewissen, mit dem j eder Mensch »b egabt« ist,
wird zu der Instanz, die mich als Individuum unver-
wechselb ar macht und mir die Chance auf meine
ureigene Selb stbe stimmung gibt. Jede und j eder
hat die se letzte innere Instanz, vor der sie und er
verantwortlich sind . Die Entscheidungsmacht
bleibt bei mir. Wenn j eder Wehrpflichtige - ich ma-
che mal ein Gedankenspiel - von seiner individuel-
len Entscheidungsmacht Gebrauch machte und
sich gegen den Kriegsdienst entscheiden würde ,
dann liefe die Wehrpflicht faktisch ins Leere .

Die BRD überprüft aber Gewissen!

Ja, und das ist ab surd . Eine Gewissensentschei-
dung ist nicht überprüfb ar. Auch wenn das Verfas-

KDV − aus Gewissensgründen
oder als Menschenrecht?
Interview mit Werner Glenewinkel,
dem Vorsitzenden der Zentralstelle KDV

Die Übernah me deiner A ufga be als Vorsitzender
begann m it einer Diskussio n über das Selbstver-
ständn is der Zen tralstelle KDV. Bei dieser Mitglie-
derversa mmlung gab es den A n trag, den Namens-
teil »a us Gewissensgründen« zu streichen. Hin ter-

grund ist ein Verständn is vo n Kriegsdienstverwei-
gerung, wie es z. B. der hessische DFG- VK-Landesge-
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sungsgericht das leider gebilligt hat, so ergibt sich
ein Gewissensprüfungsverfahren aus Artikel 4 Ab-
satz 3 Grundge setz keine swegs zwingend . Einzig
richtig ist aus meiner Sicht: Jeder entscheidet
selb st, ob er eine Gewissensentscheidung getrof-
fen hat o der nicht. Wenn er eine getroffen hat und
die se mitteilt, dann hat der Staat dies zu akzeptie-
ren .

L iegt die Gefahr n ich t sehr nahe, dass es immense
Sch wierigkeiten gibt, wenn man m it der Ka tegorie
Gewissen argumen tiert: Der Staa t un terhält Mili-
tär und zwingt Menschen, dabei m itzumachen.
Wer sich dem un ter Berufung a uf sein Gewissen
verweigert, ist nachweispflich tig, dass diese Ver-
weigerung wirklich a us Gewissensgründen er-

folgt.

D as Grundge setz billigt in zwei konkreten Fällen
Menschen eine selb stbe stimmte Gewissensent-
scheidung zu . In Artikel 4 Ab satz 3 den Kriegs-
dienstverweigerern, in Artikel 3 8 den Abgeordne-
ten de s Bundestage s, die »an Aufträge und Weisun-
gen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen un-
terworfen« sind . Die Verfassung geht mit den von
dir angedeuteten Schwierigkeiten der Nachweis-
pflicht auf unterschiedliche Weise um . D er Kriegs-
dienstverweigerer muss seine Entscheidung nach-
weisen . Die des Abgeordneten wird selb stverständ-
lich und völlig ungeprüft akzeptiert. E s reicht,
wenn ein Parlamentarier beispielsweise erklärt, er
könne aus Gewissensgründen einer Militärinter-
vention wie in Afghanistan nicht zustimmen . Kon-
sequenzen aus Gründen der Parteiraison und der
Fraktionsdisziplin lassen wir mal außer Acht.

Dein Hinweis a uf die Gewissensfreiheit der A bge-
ordneten beschreibt ein Verständn is, wie es wün-
schenswert wäre. DerBlick in die Gesch ich te - a uch
und gerade der Zen tralstelle KDV- zeigt aber, dass
es 50Jahre zähen Kampfes und heftigerA useinan-
dersetzung bedurfte, bis wir endlich ein rela tiv li-
berales Verfahrenfür die staa tliche KDV-A nerken-
n ung ha tten. Der Preis waren Ta usende n ich t an-
erkann ter Verweigerer - du bist selbst einer vo n ih-
nen -, viele sind daran zerbrochen, und ein ige sa-
hen für sich n ur noch den Suizid als A usweg. Die
Gesellschaft insgesa m t ha t also einen sehr h ohen
Preis dafür bezahlt, dass der Staa t m it diesem
Grundrech t n ich t liberal umgegangen ist.

In der Tat hab en der Einzelne und die Ge sellschaft
einen hohen Preis b ezahlt. Bis heute - Stichwort
Wehrgerechtigkeit - erleb en wir den Unterschied
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dies zeigt,
wie wichtig eine solche Einrichtung wie die Zent-
ralstelle KDV ist. Ohne sie wäre die Zahl der persön-
lichen Schicksale gewiss no ch sehr viel größer ge-
wesen .

Zurück zum Un tersch ied zwischen der KDV a us
Gewissensgründen und der KDV als Menschen-
rech t: Individualisiert n ich t die Gewissenska tego-
rie die Frage vo n Krieg und Frieden und n imm t
der Kriegsdienstverweigerung die politische Di-
mensio n ?

Ich halte diesen Gegensatz für auflö sb ar. Die indivi-
duelle Gewissensentscheidung und die politische
Dimension stehen in einer Wechselwirkung zuei-
nander. D as eine geht nicht ohne das andere . Ich
plädiere für ein Sowohl-als-auch anstatt eine s Ent-
weder-o der. Die individuelle Gewissensentschei-
dung de s Maj or Pfaff hat zu einem b edeutsamen Ur-
teil de s Bunde sverwaltungsgerichts geführt, das
die politische Dimension von Krieg und Frieden
sehr deutlich werden lässt und konkrete Auswir-
kungen hat.

PazifistInnen und A n tim ilitaristInnen argumen-
tieren − z. B. in der Grundsa tzerklärung der War
Resisters ´ In terna tio nal (WIR) -, dass Krieg ein
Verbrechen ist und deshalb n ich t sein darf; a uch
die Vorbereitung des Krieges ist Unrech t, weshalb
Militär abgeschafft werden m uss. Das geh t über
die Ebene des rein Individuellen h ina us: Als Pazi-

fist und Kriegsdienstverweigerer habe ich na tür-
lich eine Gewissensen tscheidungfür m ich persö n-
lich getroffen, gleichzeitig will ich aber grundsä tz-
lich n ich t, dass irgendein anderer gezwungen
wird, Solda t zu werden, tö ten zu lernen und das
dann zu praktizieren.

B ezüglich einer Wechselwirkung zwischen den in-
dividuellen Entscheidungen und den strukturellen
Rahmenb edingungen gibt e s wohl keine Differenz
zwischen uns . Du b etonst die häufig zu erlebende
Ohnmacht de s Einzelnen gegenüb er üb ermächtig
erscheinenden Strukturen und b eleb st die Sehn-
sucht nach einer Welt ohne Krieg. Ich glaub e , dass
die Gewissensfreiheit im Allgemeinen den Weg für
zivilgesellschaftliche s Engagement und damit auch
für Veränderungen im größeren, üb erindividuel-
len Rahmen eröffnet.

Die WRI-Grundsa tzerklärung besagt, dass der
Krieg ein Verbrechen ist und ich alles tun m uss, da-
gegen anzugehen.

Diese Erklärung teile und unterstütze ich . Gleich-
wohl gibt e s , wenn man in den Kategorien des de-
mokratischen Rechtsstaats denkt, Situationen, in
denen Entscheidungen rechtmäßig und gültig zu-
stande gekommen sind , auch wenn sie mir nicht
p assen . An der Verfassungsmäßigkeit der Entschei-
dung für die Bunde swehr gibt e s für mich keinen
Zweifel . Ich unternehme zwar alles , dass wir uns in
einer anderen Weise entscheiden, ab er so lange
muss ich die Entscheidung für Militär wohl hinneh-
men . Und damit übrigens auch, dass die KDV au s
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Gewissensgründen in gewisser Weise ein Ausnah-
merecht ist. Im Grundge setz von 1 949 war übri-
gens von Militär no ch keine Rede , und es gab j a bis
1 9 5 5 auch kein bundesdeutsches Militär. Ich wür-
de mir sehr wünschen, dass wir diesen Zustand
wieder herstellen .

Die WRI-Grundsa tzerklärung ist in terna tio nal
und un iversell gültig, unabhängig da vo n, o b es in
der Bundesrepublik den A rtikel 4 A bsa tz 3 Grund-
gesetzgibt. Ich wäre doch injeder Situa tio n Kriegs-
dienstverweigerer und würde den Militärdienst-
zwang als Teil der Kriegsvorbereitung ableh nen.
Müssten wir a ber n ich t wegen der un iversellen
Gültigkeit der pazifistischen Grundüberzeugung
una bhängig vo n individuellen Gewissensen t-
scheidungen für ein Menschenrech t a uf Kriegs-
dienstverweigerung ein treten ?

Die se Haltung finde ich naiv im guten Sinne des
Worte s - unb efangen, offen, ohne Hintergedanken,
nicht diplomatisch . Ab er sie ist aus meiner Sicht
eb en auch nicht realistisch . Menschenrechte sind
nur dann etwas wert, wenn sie in ein rechtsstaatli-
che s , üb erprüfb ares Verfahren eingeb ettet sind . E s
nützt gar nichts, ein Menschenrecht auf KDV aufzu-
schreib en, wenn es in der Realität keinen Anknüp-
fungspunkt gibt. Alle B etroffenen in Staaten, in de-
nen e s kein o der ein sehr be schränkte s Recht auf
KDV gibt, werden das schmerzlich b e stätigen kön-
nen . Insofern ist der Artikel 4 Ab satz 3 Grundge setz
sehr viel wert, b ei aller Kritik und allem Schwieri-
gen .

Auch wenn du das als na iv bezeich nen magst: Als
Pazifist ha be ich zwar keine Mach t, den Staa t zu
einem Verzich t a ufMilitär und Krieg zu zwingen.
Ich kann aber eine En tscheidung darüber treffen,
was gu t und böse, was rich tig undfalsch ist, und
den Staa t ins Unrech t setzen. Er ha t n ich t Rech t da-
m it, wenn er Waffen exportiert, wenn er Militär
a ufstellt, es an den Hindukusch sch ickt und dort
Krieg führt - das ist Unrech t, una bhängig da vo n,
wie die Mehrheitsverhältn isse sind und o b die En t-

scheidungen darüber parla men tarisch korrekt
zustande geko m men sind.

Ja, das ist moralisch für mich unb estreitb ar. Realpo-
litisch lässt sich von der Menschenrechtserklärung
1 9 4 8 bis zur Verab schiedung der EU-Charta 2 0 07
ein zwar im Schneckentempo b egangener, ab er b e-
deutsamer Weg erkennen . Nun ist zumindest in-
nerhalb der Europ äischen Union das Recht auf Ver-
weigerung des Militärdienste s au s Gewissengrün-
den verbindlich geregelt. Eine Gewissensentschei-
dung ist auch eine große Kraft, die innerhalb de s
staatlichen Gemeinwesens »ansteckend« wirken
und politische Verhältnisse verändern kann, indem
sie zu persönlichem Gewaltverzicht ermutigt und
so ziviler Konfliktb earb eitung eine personelle B a-
sis gibt. Vielleicht sogar im Sinne von Jo Leinen, der
als Vorsitzender de s Verfassungsausschu sse s de s
Europ ap arlaments ge äußert hat, dass die Gewis-
sensfreiheit eine nicht zu unterschätzende Form
demokratischer Mitwirkung eröffnen kann und da-
mit den Aufb au nicht-militärischer Alternativen b e-
fördert.

L iegt der Un tersch ied zwischen den beiden Positio-
nen »KDV a us Gewissensgründen« und »KDV als
Menschenrech t« letztlich darin, o b man sich posi-
tiv a uf den Staa t bezieh t oder n ich t?

Mit der Verab schiedung der EU-Grundrechte-Char-
ta ist das Recht der KDV als B estandteil der Gewis-
sensfreiheit verbindlich kodifiziert. Somit redu-
ziert sich der von dir aufgezeigte Unterschied
schon erheblich . Ab er in der Tat: Grundrechte sind
Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. D er hat
das Gewaltmonopol, nur er ist Inhab er legitimer
Gewalt, was in der Regel b ei der Polizei auch ohne
weiteres akzeptiert wird . D as b edeutet, dass der
Staat auch unter Ausübung körperlicher Gewalt
die Einhaltung seiner Gesetze erzwingen kann, wie
j eder Totalverweigerer bitter erfahren hat. Aber
dieses Grundgerüst staatlicher Architektur, ge-
nannt demokratischer Rechtsstaat, darf meine s Er-
achtens nicht in Frage gestellt werden .

Leserbrief

F or u m Pazi fi s mus

D a ich mich derzeit intensiv mit der Thematik »An-
griffskriegsverweigerer« b efasse , habe ich mit gro-
ßem Intere sse den B eitrag von Gernot Lennert im

F or u m Pazi fi s mus 1 5 gele sen . D er Text ist aus
meiner Sicht durchau s sehr kenntnisreich ge-
schrieb en, krankt ab er im Kern daran, dass zwar ei-
nerseits sehr umfangreiche Kritik am Konzept der
KDV au s Gewissensgründen geübt, aber anderer-
seits an keiner einzigen Stelle b egründet wird , wa-
rum KDV ein allgemeines Menschenrecht sein soll-
te − die s wird einfach po stuliert und unb ewie sen

für die ge samte Argumentationsführung vorau sge-
setzt.

Meines Erachtens hätte es schon viel gebracht,
wenn Lennert sich intensiver mit der Urteilsb e-
gründung de s 2 . Wehrdienstsenates vom 2 1 . Juni
2 0 0 5 au seinandergesetzt hätte , die ihm, da er sie zi-
tiert, vorgelegen hat. D arin wird nämlich ausführ-
lich auf die Gewissensproblematik eingegangen .
D er springende Punkt einer solchen B etrachtung
liegt meine s Erachtens darin, dass der 2 . Weh-
dienstsenat mit seinem Urteil exakt j ene selektive
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KDV − denn nichts andere s stellt die Gehorsams-
verweigerung j a letztlich dar − anerkannt hat, de-
ren Möglichkeit Lennert in seinem B eitrag b estrei-
tet (S . 1 5 f.) .

D efinitiv falsch ist übrigens seine B ehauptung
auf Seite 1 2 , dass all die Verweigerer, die er an die-
ser Stelle (dankenswerterweise !) exemplarisch
nennt, hierzulande keine Chance hätten − die stän-
dige Rechtsprechung des Bunde sverwaltungsge-
richts zum Recht auf Gehorsamsverweigerung von
Soldaten auf Grundlage von Art. 4 Ab s . 1 GG seit
1 970 (!) b elegt das genaue Gegenteil, und gerade
mein eigener Fall der so genannten »Tornado«-Ver-
weigerung b estätigt die s erneut auf durchschla-
gende Weise .

D arüb er hinaus liegt ein fundamentaler Aspekt
des Leipziger Urteils von 2 0 0 5 darin, dass eben
auch das Bundesvere altungsgericht von j edem ge-
horsamsverweigernden − und damit zugleich si-
tuative KDV b etreib enden − Soldaten verlangt, sei-
ne Gewissensentscheidung rational nachvollzieh-
b ar etc . darzulegen − und zwar so , dass die Richter
über das Vorliegen seines Gewissenskonflikte s ent-
scheiden können .

Wenn es j edo ch einem Soldaten verwehrt ist, so
einfach mal situativ den Gehorsam/Kriegsdienst
zu verweigern, warum sollte dann der nicht unifor-
mierte Staatsbürger einen Menschenrechtsan-
spruch auf solche s Handeln hab en?

Ich selb st teile in S achen Zwangsrekrutierung
die von Lennert zitierte angelsächsische Haltung
(die übrigens auch Roman Herzog mit seinem b e-
rühmten Ausspruch b ekräftigt hat) : D er Staat hat
kein Recht, j emanden zwangsweise zu rekrutieren,
wenn es nicht existenziell erforderlich ist. Umge-
kehrt darf er es ab er, wenn' s denn ab solut keine an-
dere Alternative gibt, um die re s publica vor dem
Untergang zu b ewahren (was übrigens das Bundes-
verfasssungsgericht eb enso sieht ; und auch Imma-
nuel Kant, by the way) . Und in diesem Rahmen fin-
det dann das Recht auf KDV seinen systematischen
Platz, weil e s nämlich gegen die ab solut zu schüt-
zende und unantastb are Menschenwürde verstie-
ße , j emanden zu etwas zwingen zu wollen, was sei-
nem Gewissen widerstrebt.

Zugleich wird an die ser Stelle deutlich, dass e s
mitnichten einer religiö sen Fundierung b edarf,
um ein Ausnahmerecht auf KDV zu b egründen, wie
Lennert b ehauptet − das geht auch völlig ohne ir-
gendeinen B ezug auf Religion, weil Gewissen nicht
notwendigerweise an Religion geknüpft ist (auch
der Atheist o der der Agno stiker hat ein solche s) .
Und schließlich ist Zwangsarb eit nicht nur illegal
und unmoralisch, sondern − ganz zynisch b etrach-
tet − in der Regel extrem ineffektiv, wie bis dato
noch j eder Diktator lernen musste − Sp artaku s lässt
grüßen .

Jürgen Rose, München

Deutsc h e Fri edens ges el l sc h aft-
Ver ei ni gt e Kri egs di enst gegen erI n n en
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Klaus Pfisterer

Jugendoffiziere konzentrieren Arbeit
Zum (j etzt vorgelegten) Jugendoffiziersbericht 2 0 0 6

ie Arb eit der Jugendoffiziere der Bunde s-
wehr konzentriert sich seit einiger Zeit auf

einige wenige B ereiche . Vier Schwerpunkte stehen
dab ei im Vordergrund :

− Schulb e suche ;
− B e suche von Schulklassen b ei der Truppe ;
− Seminare ;
− Zusammenarbeit mit Kultusministerien.

Die Zahl der Einsätze ging gegenüb er dem Vorj ahr
leicht zurück, die Zahl der Teilnehmer stieg hinge-
gen leicht an . Die 1 6 B ezirksjugendoffiziere ko ordi-
nierten die Arb eit der 9 4 Dienstpo sten für haupt-
amtliche Jugendoffiziere und den ca. 60 0 neb en-
amtlichen Jugendoffizieren und Jugendunteroffi-
zieren . Hinzu kamen mehrere hundert Wehrdienst-
b erater.

2 0 0 6 führten die 9 4 hauptamtlichen Jugendoffi-
ziere ca. 7. 5 0 0 Veranstaltungen (- 5 , 5 %) durch und
erreichten nahezu 1 89 . 0 0 0 Bürger. D as waren
knapp 8 . 0 0 0 (+ 4 , 1 %) mehr als im Vorj ahr. Über
1 72 . 0 0 0 von ihnen waren Schüler; hier lag eindeu-
tig der Schwerpunkt in der Arb eit der Jugendoffi-
ziere . D aneb en führten die j eweils 3 0 0 neb enamtli-
chen Jugendoffiziere und Jugendunteroffiziere
mehr als 1 . 2 0 0 Einsätze mit üb er 3 0 . 0 0 0 Teilneh-
mern durch .

Vielen Jugendoffizieren bereitete e s in ihren B e-
treuungsb ereichen große Probleme , mit Schulklas-
sen B esuche bei der Truppe durchzuführen . Die
Statistik zeigt, dass von 2 0 02 bis 2 0 0 6 sowohl die
Anzahl der B esuche als auch die der Teilnehmer um
ca. zwei Drittel zurückgegangen ist. Waren e s 2 0 02
no ch 1 . 8 3 1 B esuche mit über 5 0 . 0 0 0 Teilnehmern,
so waren e s 2 0 0 6 nur no ch 5 65 B e suche mit knapp
1 5 . 70 0 Teilnehmern . Die Gründe für den starken
Rückgang nennen die Jugendoffiziere gleich mit:

− die starke B elastung der Truppe durch Au s-
landseinsätze ;

− die Auflö sung von Verb änden und Schließung
von Kasernen . Viele Jugendoffiziere hab en in ih-
rem B etreuungsb ereich keine Kaserne mehr;

− Die große Entfernung zwischen Schule und
Standorten der Bundeswehr.

B ei der Arb eit mit Schülern standen Vorträge und
Diskussionen im Vordergrund . D aneben gab e s das
Konzept »Tag der Schulen« , b ei dem mehrere Schul-
klassen aus einer Region in die wenigen verblieb e-
nen Standorte gefahren wurden . Die Schülerinnen
und Schüler konnten die Bunde swehr »zum Anfas-
sen« in der Kaserne im soldatischen Alltag erleb en .

Die Palette der Seminare reichte von eintägigen
Fahrten mit Schülerinnen und Schülern u . a. nach
B onn o der B erlin bis zu dem auf zwei bis drei Tage
angelegten interaktiven Simulationsspiel POL&IS
(Politik und Internationale Sicherheit) . Die Ju-
gendoffiziere haben im Jahr 2 0 0 6 insgesamt 5 07 si-
cherheitspolitische Seminare und 379 interaktive
Simulationen POL&I S durchgeführt.

Nach Einschätzung derJugendoffiziere wird die
Bundeswehr von den Schülerinnen und Schülern
eindeutig als eine Armee im Einsatz wahrgenom-
men . Auslandseinsätze werden als sinnvoll und po-
sitiv erachtet. Die Landesverteidigung ist in den
Hintergrund gerückt und wird nicht mehr als
Hauptauftrag der Bunde swehr wahrgenommen .
Trotzdem herrscht b ei den Jugendlichen die Mei-
nung vor »es ist gut, dass wir Soldaten haben, aber
für mich kommt das nicht in Frage ! «

Die Allgemeine Wehrpflicht findet nach Aussa-
ge vieler Jugendlicher in den Gymnasien wenig
Rückhalt und wenig Akzeptanz . Die wenig transp a-
rente Einberufungspraxis verstärkte diese Kritik
weiter. Vor allem in der Frage der Wehrgerechtig-
keit hat die Bunde swehr bei den Jugendlichen
stark an Glaubwürdigkeit verloren . Vor allem
männliche Jugendliche verstanden nicht, warum
einige von ihnen eingezogen, andere nur gemu s-
tert und wieder andere gar keine B erücksichtigung
fanden . Die Jugendoffiziere konnten die Jugendli-
chen nur schwer von der Sinnhaftigkeit der Wehr-
pflicht überzeugen und sahen sich vor allem in den
Gymnasien in die D efensive gedrängt.

B ei der Entscheidung zwischen Wehr- und Zivil-
dienst gehen die Jugendlichen von einer Wahlmög-
lichkeit au s, die eine ernsthafte Gewissensprüfung
immer spürb arer in den Hintergrund drängte . D a-
b ei wurde der Zivildienst wegen der B ezahlung, ei-
ner möglichen heimatnahen Verwendung und de s
vermutlich lo ckereren Umgangstons b evorzugt.

In den letzten Jahren hab en die Jugendoffiziere
die Arb eit mit den Kulturministerin, Schulbehör-
den und Lande szentralen für Politische Bildung
ausgeweitet. Die Jugendoffiziere sind mittlerweile
in nahezu allen Bunde sländern in die Lehramtsau s-
und weiterbildung eingebunden . Sicherheitspoli-
tik ist in einigen Bunde sländern Teil der Prüfungen
de s Zentralabiturs . D as Internet wird ein immer
wichtigerer Faktor für die Weiterverbreitung de s
Informationsangeb ots der Jugendoffiziere . Hier-
b ei sind sowohl eigene Web site s der Jugendoffizie-
re als auch die Links auf Bildungsservern der Kul-
tusministerien einiger Bunde sländer (z . B . Nord-
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rhein-We stfalen, Hessen, B ayern und B aden-Würt-
temberg) zu nennen .

Die Arb eitsteilung zwischen Jugendoffizier und
Wehrdienstb erater sah so aus : D er Jugendoffizier
steht für die Öffentlichkeitsarbeit und der Wehr-
dienstberater für die Personalwerbung. Vor allem
in den Haupt- und Realschulen spielt das Thema
»Arb eitgeb er Bunde swehr« eine wichtige Rolle , die
vom Wehrdienstb erater üb ernommen wird . Nach
Angab en der Jugendoffiziere wurde diese Rollen-
trennung strikt eingehalten, da sonst der Zugang zu
den Schulen erschwert o der sogar ausge schlo ssen
würde .

Die Jugendoffiziere b eteiligten sich im Rahmen
der Öffentlichkeitsarb eit an mehreren Großveran-
staltungen in ganz D eutschland . B ei den Präsenta-
tionen wurden die gewachsenen Anforderungen
an die Streitkräfte , z . B . Auslandseinsätze , genauso
sichtb ar wie die Mo dernisierung der Bunde swehr
und der tief greifende und fortwährende Prozess
der Transformation . Auf sechs bis acht Fach- und
Publikumsme ssen pro Jahr wie z . B . der »Didacta«
o der »Du und deine Welt« wurde der »Messe stand
Öffentlichkeitsarb eit« regelmäßig von Jugendoffi-
zieren b egleitet.

Kommentar

Die B erichte der Jugendoffiziere wiederholen sich
in ihren Kernaussagen Jahr für Jahr.

Die Jugendlichen b ej ahen die Bunde swehr, en-
gagieren sich in Diskussionen und b ei Seminaren,
lassen aber wenig B ereitschaft erkennen, sich für
den Dienst in der Bunde swehr zu melden . Für die
Jugendlichen ist die Wehrpflicht b ereits abge-
schafft, sie gehen von einer Wahlfreiheit zwischen
Wehr- und Zivildienst aus . Wehrgerechtigkeit ist
für sie b ei der gegenwärtigen Praxis ein Fremd-
wort, die Glaubwürdigkeit der Bundeswehr sehr in
Frage gestellt.

Neu , und das ist b eachtenswert, ist die zuneh-
mend verstärkte Zusammenarb eit mit den Kultus-
ministerien und Schulb ehörden der Bunde sländer.
Hier versuchen die Jugendoffiziere , Einflu ss auf
Lehrerinnen und Lehrer zu nehmen, einer neuen
Generation von jüngeren Pädagogen, die kaum
o der gar keine Vorbehalte hinsichtlich einer Zu-
sammenarbeit mit der Bundeswehr hat. Ob dies so
stimmt, wird die Zukunft zeigen .

Die verstärkte Präsenz der Jugendoffiziere auf
Fach- und Publikumsme ssen, gilt e s ebenso zu b e-
achten wie die Nachwuchswerbung der Wehr-
dienstberater an öffentlichen Schulen . Diesen Re-
krutierungsversuchen seitens der Bunde swehr
sollten die Friedensgruppen vor Ort mit Antirekru-
tierungsaktionen entgegentreten .

Kla us Pfisterer ist Sprecher des DFG- VK-Landesver-
ba ndes Baden- Württemberg.

eit dem 1 9 . M ärz 2 0 07 verhandelt das Land-
gericht Münster gegen ursprünglich 1 8

Bunde swehr-au sbilder, einen Offizier und 1 7 Un-
teroffiziere . Ihnen wird vorgeworfen, 1 6 3 Rekru-
ten im Sommer 2 0 04 in einer Ausbildungskomp a-
nie in der Freiherr-vom-Stein-Kaserne b ei Co esfeld
(NRW) körperlich misshandelt und entwürdigend
behandelt zu hab en . Für den Prozess waren 45 Ver-
handlungstage anb eraumt, das ab schließende Ur-
teil sollte ursprünglich am 1 9 . D ezemb er 2 0 07 fal-
len . Mittlerweile wird ab er auch no ch 2 0 0 8 verhan-
delt, Verfahren gegen einzelne Angeklagte wurden
abgetrennt. E s handelt sich um den bisher größten
Proze ss in der Ge schichte der Bundeswehr, b ei
dem Soldaten wegen Misshandlungsvorwürfen
und/oder ähnlich grob en Verfehlungen vor Ge-
richt stehen .

Rückblick

Zum Ab schluss eines Unteroffizier-Lehrgangs fin-
det eine »Durchschlageübung« statt, an der mehr
als 1 0 0 Lehrgangsteilnehmer als » Gefangene« b etei-
ligt sind . Die Soldaten werden in Bunker gesperrt.
Die Wände sind mit Nägeln und Haken versehen,
damit die »Gefangenen« sich nicht anlehnen kön-
nen . Die Soldaten müssen mehr als 1 5 Stunden ste-
hen und werden in die ser Zeit nicht verpflegt. Au-
ßerdem werden sie mit eiskaltem Dreckwasser und
Trockenlö schpulver b espritzt. Ihre Notdurft müs-
sen sie im Bunker verrichten . Minde stens ein Sol-
dat wird am zweiten Tag der Übung vor einer »Ver-
nehmung« zu einer »Morgengymnastik« b efohlen
und soll sich dafür ausziehen . Nachdem er das ver-
weigert, werden ihm die Hände auf den Rücken ge-

Michael Behrendt

»Bedauerlicher Einzelfälle«
sind Teil des Systems
Der Bundeswehrskandal in Coesfeld
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fe sselt, mit einem Strick nach ob en gezogen und
am Bunkerdach befe stigt; anschließend wird er
wieder mit Dreckwasser b espritzt. Nach einer hal-
b en Stunde wird er mit einem Strick um den Hals
zum »Verhör« gebracht und erneut mit Wasser üb er-
go ssen . D anach mu ss er in einem anderen Bunker,
in dem das eiskalte Dreckwasser zehn Zentimeter
ho ch steht, gefe sselt auf dem B o den liegen . Ledig-
lich dieser eine Soldat be schwert sich sp äter b eim
Wehrb eauftragten de s D eutschen Bundestage s .
B ei der Untersuchung de s Vorfalls wird festgestellt,
dass die Übung ohne B eanstandung durch diszipli-
narische Vorgesetzte und ohne B e schwerden von
B etroffenen b ereits mehrfach abgehalten worden
war und zu »Selb stdisziplin und Härte« der Solda-
ten führen sollte .

B ei diesem b eschrieb enen Ereignis handelt es
sich nicht um den »Einzelfall« Co e sfeld , sondern
um einen Fall au s den 1 970er-Jahren (Wehrb e auf-
tragtenbericht 1 974) .

Bunde swehrinterne Ereignisse , die als »b eson-
dere Vorkommnisse« offiziell gemeldet werden
müssen, werden in der Regel als Einzelfall b ezeich-
net und bewertet. E s sind Einzelfälle , die sich äh-
neln . Einzelfälle , in denen Untergeb ene entwürdi-
gend behandelt o der gar misshandelt werden . Ein-
zelfälle , üb er die der Wehrbe auftragte regelmäßig
b erichtet, wenn sie ihm bekannt gemacht werden .

Die »Einzelfall«-Konstruktion

Im Jahr 1 9 60 stellte der erste Wehrb eauftragte des
D eutschen Bunde stages , Helmuth von Grolman,
seinen ersten B ericht üb er den Zustand der Truppe
dem Parlament vor. D as Amt des Wehrb e auftrag-
ten, dessen Institution 1 9 5 7 zum »Schutz der
Grundrechte« und als »Hilfsorgan des Parlaments«
zur »Kontrolle der Streitkräfte« etabliert wurde ,
war 1 9 5 9 mit zweij ähriger Versp ätung b esetzt wor-
den . Dies gibt b ereits einen Eindruck üb er die Si-
tuation und die Stellung des Amte s . Von den Mili-
tärs geschnitten, weil sie keine Kontrolle wollen,
von vielen Politikern angefeindet, weil als Alibi für
SPD und Kriegsgegner b ei der Wiederb ewaffnung
institutionalisiert, hatten die ersten Wehrb e auf-
tragten einen schweren Stand .

Helmuth Guido Heye (CDU) , zweiter Wehrb e-
auftragter ( 1 9 6 1 - 1 9 64) , sagte dazu in einem Inter-
view mit der Illustrierten »Quick« am 2 6 . Juni 1 9 6 4 :
»E s erfüllt mich mit Sorge , feststellen zu müssen,
dass maßgeb ende Politiker und Militärs den Wehr-
b eauftragten in die Rolle eines reinen Buchhalters
für B e schwerden und Eingab en verweisen wollen .

Ja, einige halten inzwischen die Institution des
Wehrb eauftragten für üb erflü ssig. «

In diesem Sinn entstanden bereits um die ersten
Jahresb erichte hitzige D eb atten über die Zustän-
digkeiten des Wehrb eauftragten und e s wurde die
Frage aufgeworfen, ob er denn überhaupt Negativ-
b eispiele in seinem B ericht darstellen dürfe , da

dies ein schlechte s Licht auf die Bundeswehr wer-
fe .

Wegen des ersten Jahresb erichts für das Jahr
1 9 5 9 (vorgelegt am 8 . 4 . 1 9 60) wurde vom Verteidi-
gungsausschu ss am 1 . 7. 1 9 60 sogar ein Untersu-
chungsau sschuss einge setzt, der prüfen sollte , in-
wieweit die im Jahre sb ericht aufgeführten »Einzel-
fälle« üb erhaupt in die Zuständigkeit des Wehrb e-
auftragten fielen .

Üb er die Jahre hinweg gab en die B erichte de s
Wehrb eauftragten immer wieder Anlass zu Kritik
und D eb atten im Parlament, was letztendlich dazu
führte , dass so genannte »b esondere Vorkommnis-
se« , also Verstöße gegen ge setzliche Normen,
grundsätzlich als »Einzelfall« b ezeichnet wurden
und werden, die (angeblich) keinen Rückschlu ss
auf den Ge samtzustand der Streitkräfte zulassen .
B eim Wehrb eauftragtenb ericht dürfe es sich eb en
»nicht nur um eine Aufzählung von negativen Ein-
zelbeispielen handeln« , so der Abgeordnete Egon
Alfred Klep sch (CDU/CSU) am 2 9 . 0 6 . 67.

Einzelfälle, die keine sind

Militärische Organisationsformen arbeiten syste-
matisch mit Gewalt. Gewalt wird offiziell nach au-
ßen angewandt und herrscht gleich-zeitig im In-
nern . Kern de s soldatischen Hand-werks ist die An-
wendung von Gewalt und letztendlich das Töten .
D amit der einzelne Mensch im Militär funktioniert,
also Gewalt anwenden kann, muss ein Rekrut zum
Soldaten, zum Gewaltanwender erzogen und trai-
niert werden . Dies ge schieht wiederum mit unter-
schiedlichen Gewaltformen . D ab ei wird von den
Rekruten häufig die Anwendung von b estimmten
Gewaltformen in einem gewalttätigen App arat als
etwas Normale s, also nicht als Abweichung von ei-
ner Norm wahrgenommen .

Die se Formen von Gewalt können dann wieder
in den Jahresb erichten auftauchen, wenn sie von
der als normal erwarteten Norm abweichen o der
wenn ein Gewaltopfer sich selb st als Opfer von Ge-
walt wahrnimmt, zu guter Letzt : wenn ein Rekrut
sich überhaupt traut, dagegen etwas zu unterneh-
men .

Gängige Gewaltformen, die in der Bundeswehr
angewandt werden und seit 5 0 Jahren regelmäßig
in den Jahresb erichten des Wehrb eauftragten als
»Einzelfälle« Erwähnung finden :

− Innendienst als »erzieherische Maßnahme« :
Sinnlo se s Putzen und Reinigen von Gerät und Un-
terkunft. Wenn für die militärischen Vorgesetzen
aus subj ektiver Sicht nicht ausreichend geschrubbt
wurde o der noch kein Dienstende anb eraumt ist
o der aus reiner Willkür, wird befohlen weiter zu
putzen . B ei der Kontrolle , b eispielsweise von B et-
ten und Spinden, wird dann auch einmal wieder
Unordnung gemacht. D as heißt, der Vorgesetzte
zerstört die bisherige Arb eit des Rekruten und lässt
diesen dadurch Willkür erfahren . D er Untergeb e-
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ne wird verunsichert und erfährt seine Abhängig-
keit von dem Vorgesetzten . Solche Maßnahmen
dienen der Umerziehung des Rekruten . Er wird er-
zogen zu gehorchen, widerspruchslo s zu funktio-
nieren . Wenn er nicht gehorcht, wird er erneut
durch Mehrarb eit be straft. Er wird umerzogen, in-
dem er andere Wertvorstellungen eingeprägt b e-
kommt. Er wird verängstigt, weil er seine Abhän-
gigkeit von seinen militärischen Führern vor Au-
gen geführt bekommt. Er ist seinen Vorgesetzten
auf Gedeih und Verderb ausge setzt. In die ser Situa-
tion wird der »Staatsbürger in Uniform« auf den un-
wissenden uniformen Zögling zurechtge stutzt.

− B e strafung für die Krankmeldung: Rekruten,
die sich krank melden, werden mit Au sgangssper-
ren, Wo chenenddiensten, zusätzlichen Putz-
diensten und sonstigen Sonderdiensten be straft.
Oft werden Erkrankungen und auch Verletzungen
von Rekruten in der Grundausbildung als »Drücke-
bergerei« angesehen, und die Rekruten werden als
Drückeberger stigmatisiert. Solche B e strafungen
werden b esonders häufig durchgeführt, wenn
Krankmeldungen vor speziellen Übungen (Gelän-
deübungen, Schießübungen) sich subj ektiv häu-
fen . Zu solchen Zwangsmaßnahmen durch Vorge-
setzte kommt es , weil unterstellt wird , dass sich
Rekruten b estimmten Diensten o der Übungen ent-
ziehen wollen .

− Kollektivstrafen : Funktioniert ein Rekrut
nicht im Sinne des Au sbilders , wird die ganze Grup-
pe dafür b estraft o der eine solche B estrafung ange-
droht. Zum B eispiel müssen Ausbildungsgruppen
o der -züge Zusatzdienste verrichten, dürfen erst
sp äter ins Wo chenende fahren usw. Die s kann dazu
führen, dass der Rekrut, der nicht funktioniert,
zum Außenseiter wird und schlimmstenfalls von
den »Kameraden« zusätzlich be straft wird . Nicht
selten enden derartige kameradschaftliche Strafak-
tionen in der Anwendung von körperlicher Ge-
walt. In den sechziger Jahren gab e s für solche
Handlungen innerhalb der Bunde swehr feste B e-
grifflichkeiten . D en »Heiligen Geist bringen« b e-
deutete , dass ein Soldat von den anderen Soldaten
während der Nachtruhe in seinem B ett in der Dun-
kelheit verprügelt wurde . So konnten die Angreifer
nicht identifiziert werden, und das Opfer hatte sei-
ne Lektion für ein vorangegangene s Fehlverhalten
bekommen . Auch heute no ch liest man in unregel-
mäßigen Ab ständen von ähnlichen Strafen durch
»Kameraden« .

− Misshandlungen b ei Übungen : Wie im Fall
Co esfeld kann e s b ei Übungen in der Kaserne o der
auf dem Truppenübungsplatz zu gewalttätigen Ex-
zessen kommen . D a die Übungen das Erlernen und
Anwenden von Gewalt b einhalten und die Hemm-
schwelle zur Gewaltanwendung herab setzen, ist
der nächste Schritt nicht mehr weit. Wer Krieg und
das profe ssionelle Töten übt, kann in einem abge-
schlo ssenen Zirkel schnell den B ezug zur zivilen ge-
waltarmen Realität verlieren . D azu kommt no ch,

dass b ei einer Übung eine zivile unabhängige Ad-
ho c-Kontrolle ausgeschlo ssen und so gut wie un-
möglich ist. Ob eine solche Kontrolle überhaupt
politisch gewünscht ist, steht auf einem anderen
Blatt.

Dunkelziffer

Im Fall Co esfeld hat sich keiner der 1 6 3 b etroffe-
nen Soldaten b e schwert. Nur durch Zufall wurde
der S achverhalt b ekannt und aufgedeckt. In vielen
Fällen schweigen die B etroffenen auch no ch lange ,
nachdem sie die Armee wieder verlassen hab en . In
einer Studie de s Familienministeriums mit dem Ti-
tel »Gewalt gegen Männer« von 2 0 04 kommen die
Autoren nach einer B efragung zu dem Ergebnis ,
dass 5 8 , 9 % der B efragten während ihres Wehr-
dienstes schikaniert, unterdrückt, b eleidigt o der
gedemütigt wurden . 7, 4 % gaben an, körperlich ver-
letzt, geschlagen, geohrfeigt, getreten oder verprü-
gelt worden zu sein . M an kann sicher sagen, dass
unter solchen Umständen die Dunkelziffer um eini-
ges höher sein muss , als die allj ährlich gemeldeten
mehr als hundert »Einzelfälle« .

Offizielle Begründungsversuche

Seit geraumer Zeit versuchen Politiker und Mili-
tärs , derartige immer wiederkehrende Gewaltex-
zesse damit zu erklären, dass Soldaten durch Aus-
landseinsätze zunehmend verrohen o der die Ge-
sellschaft selb st Fehlentwicklungen aufweist, die
die Bundeswehr als Spiegelbild der Gesellschaft le-
diglich reproduziert.

D er erste Punkt erscheint durchau s plausib el,
denn jüngere Studien weisen darauf hin, dass sich
der »Bürger in Uniform« im Auslandseinsatz relativ
rasch zu einem »Gewaltexperten« wandelt, der sich
entpolitisiert und mit einer »desensibilisierten In-
terventionsmentalität« auf die Au sführung seiner
B efehle b eschränkt (Anj a Seiffert, Soldat der Zu-
kunft, 2 0 0 5 ) .

E s ist j edo ch nichts Neue s , dass sich Soldaten als
Gewaltexperten verstehen . Lange Zeit wurde der
zivilen bunde srepublikanischen Öffentlichkeit
suggeriert, dass mit Hilfe des Konzeptes der Inne-
ren Führung solche Wertvorstellungen eine s
Kämpferkulte s überwunden wären . Nach dem Ver-
ständnis der sogenannten Traditionalisten in der
Bundeswehr leitet sich das soldatische Selb stbild
allein au s dem soldatischen Handwerk ab , unab-
hängig wem und wofür gedient und im Ernstfall ge-
tötet o der gemordet wird .

D as zweite Argument, die Bundeswehr sei ein
»Spiegelbild« der Gesellschaft, verfängt nur ob er-
flächlich . Alleine schon das Grundrecht auf Kriegs-
dienstverweigerung sorgt dafür, dass ein Teil der
B evölkerung nicht Teil der Armee ist. Grundsätz-
lich nicht Teil der Armee sind darüb er hinaus zum
B eispiel auch all j ene , die es schaffen, untauglich zu
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sein o der zu werden und der größte Teil der weibli-
chen B evölkerung .

Die Spiegelbild-These lässt auch unberücksich-
tigt, dass sich Menschen aus sozialen und wirt-
schaftlichen Gründen ans Militär verkaufen, und es
gab früher stärker, ab er auch no ch heute , eine so-
ziale Rekrutierung des Führungspersonals, bei der
der Offiziersb eruf quasi Teil der Familiengeschich-
te darstellte und darstellt. Gewalt akzeptierende
und gewaltbereite Personen werden Soldat o der
Soldatin . Gewalt ablehnende Personen und Kriti-
ker einer militärge stützten Außenpolitik, die
durchaus Teil der zivilen Gesellschaft sind , sind
nicht Teil der Bunde swehr.

Die Rekrutierung üb er den Zwangsdienst konn-
te dieses Problem weder in der Vergangenheit
no ch in der Gegenwart korrigieren . Aktuell wird
zur Bunde swehr trotz der Wehrpflicht im Grunde
nur no ch einb erufen, wer sich freiwillig dazu b e-
reit erklärt o der auch dorthin will und keinerlei Wi-
derstand leistet.

Die eigene Art des Militärs − »sui generis« !

Grundau sbildung und Grundwehrdienst b edeu-
ten immer Umerziehung der meist formb aren he-
ranwachsenden Person, de s Zivilisten, im militäri-
schen Sinn zum Soldaten . Gewalt findet dab ei in
unterschiedlichen Formen statt − strukturell wie
personal .

Sie b eginnt b ereits b ei der Rekrutierung, wenn
sich der wehrrechtlich erfasste Wehrpflichtige der
Musterung − der militärärztlichen Untersuchung −
unterwerfen soll . Gezwungenermaßen muss der
Wehrpflichtige danach einer Einb erufung in eine
fremde Welt folgen, widerständiges Verhalten wird
juristisch sanktioniert und unter Strafe ge stellt. Al-
le Rekruten, ob freiwillig o der üb er das Wehr-
pflichtgesetz gezogen, werden als erste s ihrer Pri-
vatsphäre b eraubt. Mit vielleicht der Ausnahme des
Gangs zur Toilette ist der Rekrut in den nächsten
Wo chen, möglicherweise Monaten, nicht mehr al-
leine . Mit dem Einkleiden werden die Rekruten
gleich gemacht, uniformiert. Mit und nach die ser
Gleichmachung werden sie entindividualisiert. Ab
hier b eginnt die Erziehung zum Soldaten, der »an-
ders geht« , » anders steht« , »anders grüßt« und »an-
ders redet« .

D er Soldat verhält sich anders, er funktioniert
nach dem Prinzip von B efehl und Gehorsam . Die-
ses Prinzip zu erlernen und zu verinnerlichen ist
das erste Erziehungsziel in einer Armee . Ohne die-
ses Prinzip ist eine Armee nicht kriegstauglich .
Hierzu gehört auch die Eingliederung in die militä-

rische Hierarchie , die stets mit Unterordnung ver-
bunden ist. Erst sp äter b eginnt die »handwerkliche
Ausbildung« , an den Handfeuerwaffen und Waffen-
systemen, j e nach »militärischer Verwendung« . Die
handwerkliche Ausbildung zielt auf die perfektio-
nierte Funktion de s Soldaten ab , die durch »Drill«
und » Schleifen« erzeugt wird . Hier findet der Wan-
del vom Erfahren struktureller Gewalt, zum Erler-
nen und Anwenden von personaler Gewalt statt.

Schlussbetrachtung

D er Rekrut erlebt also ständig und von B eginn an
alltäglich Gewalt. Er ist Teil eine s Gewaltapp arats .
D er Soldat erfährt und b egreift die se Gewalt als et-
was Normales . Gegen die Normalität der Gewalt
vorzugehen wäre »unnormal« . Um nicht unterzuge-
hen, p asst sich der Rekrut in das gewaltb ereite und
gewalttätige militärische System ein . Sprache , Ge s-
tik und Verhaltensweisen ändern sich . Lieb er kol-
lektiv be straft werden als Ursache der Kollektiv-
strafe zu sein . Unter dem »Druck« der Kamerad-
schaft (»Wir sitzen alle im gleichen B o ot. «) lassen
sich Erniedrigung und möglicherweise auch Miss-
handlung leichter ertragen .

Und wenn die Rekruten aus ihrer Opferrolle em-
porsteigen, weil sie nach der Grundausbildung mi-
litärische Handlungen und Gewohnheiten üb er-
nommen hab en, können sie gegenüb er den nach-
folgenden neuen Rekruten selb st zu Tätern wer-
den .

Durch den »Skandal Co e sfeld« wird zum wieder-
holten M al ein Blick in das Innenleb en der Bunde s-
wehr freigegeb en . E s wird b estimmt durch alltägli-
che Gewalt, strukturell wie personal .

Gewaltexzesse wird es immer wieder und so
lange geb en, solange wir b ereit sind , uns eine Insti-
tution Militär zu leisten .

Solange eine Armee unterhalten wird , ist j ede
Aufregung von Seiten der Politiker und auch Mili-
tärs üb er solche Vorkommnisse eine b equeme Au s-
rede und gleicht einem, im b esten Fall lästigen Ritu-
al . Co esfeld ist üb erall dort, wo Militär ist ! D er »b e-
dauerliche Einzelfall« ist kein Einzelfall, er ist Teil
de s Systems .

Michael Behrendt ist Mitarbeiter der A rbeitsstelle
Frieden und A brüstung (www. asfra b. de). Dieser
Text istA nfang desJahres als Positio nspapier 8 der
A rbeitsstelle ersch ienen.

Mitte März verurteilte das Landgerich tMünster
sechs frühere A usbilder wegen der Misshandlun-
gen in Coesfeld zu Geld- und Bewährungsstrafen.
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M achtmittel ihrer Heimatländer − viel b e sser ge-
schützt sind als die B etroffenen vor Ort.

E s gibt eine reiche Praxis der Gewaltfreiheit, die
vielseitiger, leb endiger und stärker ist als die Praxis
der Gewalt. D o ch unsere Augen sehen so leicht nur
die Wirksamkeit der Gewalt, von der die Medien
eindeutig dominiert sind . Sie darf j a auch nicht
übersehen werden, ab er ich mö chte mich nicht in
die sem Gegensatz verkämpfen . Mein Blick soll sich
in die andere Richtung wenden . Erst wenn wir uns
viel stärker mit den Möglichkeiten der Gewaltfrei-
heit b efassen, können wir uns von der b eschrieb e-
nen Macht der Gewalt lö sen . D ab ei ist Gewaltfrei-
heit mehr als Gewaltverzicht. Schon die Bib el rät :
»Üb erwinde das B ö se durch das Gute ! « (Römer
1 2 , 2 1 ) D as geht üb er einen Verzicht auf das B ö se

weit hinaus − und e s b edeutet manches Mal, das B ö-
se , die Gewalt nicht direkt zu b ekämpfen, sondern
zunächst nur in den Hintergrund zu drängen . E s b e-
deutet, ein dynamische s System anstatt eines stati-
schen Bildes zu erkennen .

E s geht dab ei auch um die Frage , ob wir der Kraft
der Gewaltfreiheit so vertrauen können, dass wir
sie praktizieren, obwohl es die Gewalt no ch gibt −
weil wir sie für stärker halten . Ich setze mich des-
halb für den Ausb au der Möglichkeiten der Zivilen
Konfliktb e arb eitung ein, auch wenn das Militär
noch nicht abge schafft ist. E s soll Schritt für Schritt
überwunden werden − durch Aufb au von Alterna-
tiven, durch Erfahrungen mit Gewaltfreiheit,
durch schrittweisen Rückb au der Strukturen der
Gewalt. D arauf zielt z . B . die Kamp agne »Vorrang
für zivil« , darauf zielt die Kamp agne »Atomwaffen
ab schaffen« , darauf zielen so viele Organisationen,
die wichtige Friedensarbeit leisten und do ch mit
den 1 0 Thesen kritisiert werden . Ab er wir sind ge-
meinsam auf dem Weg. Diese Gemeinsamkeit ist
mir sehr wichtig, denn ohne sie werden wir dem
Ziel einer gewaltfreien Welt nicht näher kommen .

E s liegt eb en nicht in den Möglichkeiten dieser
Friedensorganisationen, mit einem B eschlu ss das
Militär abzuschaffen, denn das wird von anderen
strukturiert und verantwortet. Wir sind allerdings
darin verwob en − j eder und j ede Einzelne . Mit j e-
dem Einkauf, den ich tätige , zahle ich Steuern und
finanziere das Militär und andere Gewaltstruktu-
ren mit. Mich da herausziehen zu wollen, würde b e-
deuten, dass ich die se s Land verlassen müsste . Die-
se ethische Konsequenz scheue ich ab er mit Recht,
auch deshalb , weil ich dann nicht mehr handlungs-
fähig gegenüber den stärker Verantwortlichen wä-
re . E s ist also nicht richtig, wie in der 8 . These von

F or u m Pazi fi s mus

er Vorsitzende de s deutschen Zweige s de s
Internationalen Versöhnungsbunde s (VB) ,

Ullrich Hahn, hat unter der Üb erschrift » 1 0 The sen
zum Gewaltverzicht« ein ausführliche s Thesenp a-
pier erarbeitet und auf verschiedenste Weise veröf-
fentlicht (so a uch in F or u m Pazi fi s mus 15, Seite
22ff. − A nm. d. Red.) . In der Einleitung dazu wird
auch der Bund für Soziale Verteidigung (B SV) mit
der von ihm angestoßenen Kamp agne »Vorrang für
zivil« als Negativfolie b enannt und als »halbherzig«
gebrandmarkt.

Ich mö chte als Vertreter de s VB im B SV dazu fol-
gende s zu b edenken geb en und um eine weitere
Zusammenarb eit bitten .

Gewaltfreiheit ist mehr als Gewaltverzicht

Die 1 0 The sen b eschreib en ein eindeutiges Kon-
zept des Gewaltverzichts : E s b e schreibt, was rich-
tig und was falsch ist nach eindeutigen Kriterien .
E s gibt eine wichtige Richtschnur für Entscheidun-
gen im persönlichen und politischen B ereich . In
den Zeiten ganz allgemeiner Unsicherheit und
Angst ist das ein großer Vorteil : Überall wird die
Unüb ersichtlichkeit der Entwicklungen und der
Meinungen b eklagt. D a ist eine eindeutige Stellung-
nahme gegen j ede Anwendung von Gewalt sehr
hilfreich.

Die 1 0 Thesen bleib en j edo ch b ei der Kritik ste-
hen, weil sie allein nach dem Gegensatz von Gewalt
und Gewaltverzicht fragen . In dieser Gegensätz-
lichkeit ist eine entschiedene Stellungnahme rich-
tig und wichtig . E s kommt ab er dann darauf an, den
Blick von der Gewalt weg auf die Gewaltfreiheit als
einer po sitiven Kraft, die üb er diesen Gegensatz hi-
naus weist, zu wenden . Sonst klebt die Diskussion
an der Gewalt fe st, die b ekämpft werden soll . Auf
die se Weise wird der Gewalt in der kritischen Blick-
richtung eine üb ergroße Macht zuge spro chen .

Diese Gefahr steckt in den 1 0 The sen, dass sie
die Macht des Militärs zu stark b etonen : Z. B . in The-
se 4 , nach der durch das alleinige Vorhandensein
von Gewaltmitteln aus der Zivilen Konfliktbe arb ei-
tung ein Etikettenschwindel werde − das kann, das
muss ab er nicht so sein . Gewaltfreiheit wirkt auch
dort, wo die Gewaltstrukturen no ch im Hinter-
grund stehen . Als ein B eispiel mag die Aktivität von
Initiativen wie Pe ace Brigade s International und
den Christian Pe acemaker-Te ams gelten, die ge-
waltfreie Aktivisten aus den Industrieländern in
Konfliktgebiete schicken, wo diese unter anderem
aufgrund ihre s Passes − und das heißt wegen der

Berthold Keunecke

»Miteinander« statt »Gegenüber«
Kritik an Ullrich Hahns » 10 Thesen zum Gewaltverzicht
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eid allezeit b ereit zur Verantwortung vor j e-
dermann, der von euch Rechenschaft for-

dert üb er die Hoffnung, die in euch ist. 1 Petr. 3 , 1 5

1 . In der Menschwerdung Gottes in Je sus Christus
ge schieht seine humanitäre Intervention gegen die
Macht de s B ö sen . In der Kirche als Leib Christi ver-
gegenwärtigt sich die s in der Üb erwindung von
Sünde und Gewalt. Alle Christen sind b eauftragt,
demgemäß zu leb en und zu handeln .

2 . D as Evangelium ist gute Nachricht für die Ar-
men, Ausgegrenzten und B edrohten .

In der Nachfolge Christi ist unser Platz an ihrer
Seite . Im wohlhab enden Teil der Welt sind wir als
Christen Teil ungerechter Strukturen, die zu Au s-
b eutung, Armut und in scheinb ar au sweglo se Kon-
flikte führen und sich in »humanitären« Krisen/Ka-
tastrophen entladen . Als Zeugen/innen Christi sol-
len wir neben konkreter Nothilfe auch an der struk-
turellen B eseitigung der Konfliktursachen arb ei-
ten .

3 . Anfragen an das das Konzept von R2 P

8 Wo b egegnet uns Christus ? In der Gerichtserzäh-
lung von Mt. 2 5 werden Taten der B armherzigkeit
ge schildert. Lässt sich damit tötende Gewalt legiti-
mieren?
8 Wenn zu Recht als Schuld eingestanden wird ,
dass e s nicht gelungen ist, furchtb are Krisen zu ver-
hindern, warum wird damit der Einsatz tötender
Gewalt legitimiert?
8 Die Rede vom Dilemma provoziert ein D enken in
Kategorien der griechischen Tragödie . Jesus hinge-
gen b e schreitet mit der Feindesliebe einen dritten
Weg j enseits von Passivität und Gewalt.
8 Wer ist das Subj ekt? Wo liegen in diesem Konzept
die Unterschiede in den Aufgab enb ereichen von
Kirche und staatlicher Verantwortungsträger? Was
b edeutet die Rede von der internationalen Ge-
meinschaft? Hat die Kirche hier etwas anderes zu
sagen, als die »Welt« sich selb st sagen kann?
8 Wie kann verhindert werden, dass die in einem
Konflikt eingreifenden Schutztruppen nicht ihrer-

Für Christus leiden (Suffer for Christ − S4C)
Antwort und Rückfragen
zum ÖRK-Konzept »Schutzpflicht« (Responsibility to Protect R2 P)

Ullrich Hahn b ehauptet wird , dass e s »um ein Ent-
weder-O der« in der Frage der Gewaltstrukturen
ginge : Wir alle sind in ihnen verwob en . Allein ihren
langsamen Abb au , die stufenweise Transformation
von Militär und Unrechtstrukturen können wir an-
streb en . D as geht j edoch nicht gegen, sondern nur
in Zu sammenarb eit mit politischen Entschei-
dungsträgern .

Wenn wir auf diese einwirken wollen, wird das
nicht allein durch das Verurteilen ihrer Handlun-
gen, sondern vor allem durch das Angeb ot üb erzeu-
gender Alternativen gehen, und es wird nur in ei-
ner gemeinsamen Anstrengung möglich sein . D a-
b ei können wir auch nicht üb er alle urteilen, die
mit uns auf dem Weg sind . Sie mögen verschiedene
Motivationen haben − solange wir uns in dem Ziel
und den Metho den unserer Arb eit einig sind , kön-
nen wir zu sammenarbeiten .

Werben um Zusammenarbeit

Um die se Zu sammenarb eit mö chte ich werb en .
In dieser Zusammenarb eit können wir schon viel

von dem, was wir erstreben, vorwegnehmen : D er
Wille zur Zusammenarb eit, zum Zu sammenleb en
auch mit Andersdenkenden ist dab ei ein grundle-
gendes Moment. Nicht die Abgrenzung, sondern
das Miteinander-auf-dem-Weg-sein führt uns in die
richtige Richtung. Auf diesem Weg können wir
no ch große Entdeckungen über die Kraft der Ge-
waltfreiheit machen, die sich letztlich als stärker er-
weisen wird als die Gewalt.

D arum würde ich mich freuen, wenn die Einlei-
tung der 1 0 Thesen, in der e s heißt »Gegenüb er die-
sen unterschiedlichen Ansätzen und Anliegen ver-
tritt der Versöhnungsbund die Haltung eines unb e-
dingten Gewaltverzichts . . . « so interpretiert wer-
den kann, dass aus dem » Gegenüb er« in der Praxis
ein »In Zu sammenarbeit mit« wird .

In die sem Sinne würde ich mich freuen, wenn
der Versöhnungsbund in der Kamp agne »Vorrang
für zivil« mitarb eitet.

Berth old Keunecke ist Vertreter des Versöh n ungs-
bundes beim Bundfür Soziale Verteidigung.
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Gewaltfrei solidarisch
Eine Erklärung zur Schutzpflicht

Auf seiner Vollversammlung 2 0 0 6 in Porto Alegre
b e schlo ss der Ökumenische Rat der Kirchen
(ÖRK) ein D okument zur innerhalb der UN dis-
kutierten »Schutzpflicht« gegenüb er b edrohten
B evölkerungen . D arin wird ausführlich die Prio-
rität der Prävention von Konfikten betont, darü-
b er hinaus j edo ch militärische Gewaltanwen-
dung gebilligt. Kirchen sollen die internationale
Gemeinschaft »aktiv zur Intervention zu humani-
tären Zwecken aufrufen« (Punkt 1 8) . Einer ge-
nuin gewaltfreien Haltung wird zwar Achtung
und Respekt (Punkt 4 und 1 4) b ekundet, ange-
sichts der ausdrücklichen Legitimation und so-
gar Forderung des Einsatze s militärischer Gewalt
bleibt dies j edo ch folgenlo s . Au s Sorge , dass hier
mit Versatzstücken der Lehre des gerechten Krie-
ges erneut militärische Gewaltanwendung kirch-
lich legitimiert wird , formulierte der »Arb eits-
kreis Friedenstheologie von Church and Peace
und Internationaler Versöhnungsbund/D eut-
scher Zweig« anlässlich einer ökumenischen
Konsultation in Arnoldshain ( 1 6 .- 1 8 . 1 1 . 07) eine
Stellungnahme . D arin wird der b ehaupteten mili-
tärischen »Schutzpflicht« die B ereitschaft »für
Christus zu leiden« gegenüb erge stellt. Die Kir-
chen sollten »ohne den Schutz von Waffen solida-
risch mit den Schutzlo sen werden« .

Wolfga ng Kra uß

Siehe zu diesem Thema den a usführlichen Bei-
trag vo n Th o mas Na uerth »Sch utz, Sch u tzpflich t
und die alte Frage nach der no twendigen Ge-
walt« inF or u m Pazi fi s mus 1 6, Seite 3 ff.
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seits Menschen zu Schutzb edürftigen machen, die
wiederum auf Schutz anderer angewie sen sind ?
8 Wie will man verhindern, dass die Gegner dämo-
nisiert werden? Wie gestaltet sich ihnen gegenüb er
Feindeslieb e ? Was schützt vor der Sünde der Selb st-
gerechtigkeit? Werden Menschen, die als Schutzb e-
dürftige b etrachtet werden, ausreichend als Sub-
j ekte mit eigenen Handlungsmöglichkeiten wahr-
genommen?
8 Wer entscheidet, ob die Einsatzkriterien erfüllt
sind , nach welcher D atenlage ? Wo ist Einspruch
möglich? Wer trägt die Verantwortung? Wer ist re-
chenschaftspflichtig und haftb ar?
8 Handelt es sich nicht do ch um Krieg, solange ei-
ne internationale Polizei unter internationalem Po-
lizeirecht und einem internationalen Gericht nicht
existiert?
8 Woher kommt das optimistische Verständnis
staatlichen Handelns ange sichts der Re sourcen-
vernichtung für Rü stung und »Sicherheit« ? Warum
wird die Verquickung staatlicher und wirtschaftli-
cher Intere ssen ausgeblendet?

Zieht man die Argumentationslinien von R2 P aus ,
kommt man zu durchaus wünschenswerten Konse-
quenzen : Ab schaffung aller nationalen Armeen,
Ab schaffung der schweren Waffen inklusive Atom-
waffen, Aufforderung an alle Christen, die Armeen
zu verlassen und sich zum Aufb au einer internatio-
nalen Polizei zur Verfügung zu stellen .

4 . Im Zentrum von R2 P steht der B egriff der »Ver-
antwortung« und nicht die biblische Dimension
von Rechtfertigung und Zeugnis (martyria) . Schon
j etzt sind wir befreit, im Horizont des anb erechen-
den Gotte sreiches zu handeln . D er Weg Je su , durch
aktive Gewaltfreiheit Feindschaft und Gewalt zu
überwinden, fordert nicht Re spekt. Er lädt viel-
mehr alle Menschen ein, ihm nachzufolgen und »als
letzte s Mittel das Risiko gewaltlo ser Intervention
einzugehen« . E s geht nicht um die Erfüllung eine s
Prinzip s, sondern um die B erufung der Gemeinde
zur Nachfolge . D as eröffnet uns Möglichkeiten, die
uns als Christen, Gemeinden und Kirche zur Verfü-
gung stehen, b eispielsweise :

8 langfristige B egleitung von Konfliktp arteien in
Friedensproze ssen (S an Egidio in Mozambique ,
etc .) ;
8 gewaltfreie Schutzeskorten für bedrohte Men-
schenrechtsarb eiter (Christian Peacemaker Teams

− CPT, Peace Brigades International − PB I , Ecume-
nical Accomp animent Program Palestine Israel −
EAPPI)
8 Ermutigung zur Kriegsdienstverweigerung und
Unterstützung von Friedensdiensten, gewaltfreie
Wege zum Frieden zu suchen und zu be schreiten .

Die Glaubwürdigkeit unseres Kirche seins wird
sich darin erweisen, dass wir in Treue zum Evange-
lium ohne den Schutz von Waffen solidarisch mit
den Schutzlo sen werden .

Erklärung de s Arb eitskreise s Friedenstheologie
von Church and Pe ace und Internationaler Versöh-
nungsbund , D eutscher Zweig vom 1 7. Novemb er
2 0 07: Dr. Matthias Engelke , Dr. Jakob Fehr, Ekke
Fetköter, Hanna-E . Fetköter, Wolfgang Krauß , Ma-
rie-No ëlle von der Recke , Christoph Rinneb erg

Die ÖRK-Erklärung zur Sch utzpflich tfindet sich
im In ternet un ter: www. o iko umene. org/de/do-
kumen ta tio n/documen ts/oerk-vollversam m-
lung/porto-alegre-2006/1-erklaerungen-a ndere-
angeno m mene-dokumen te/in terna tio nale-ange-
legenheiten/zweiter-berich t-zur-beschlussfas-
sung. h tml Pa
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Jea n-Dan iel Strub und Stefan Gro tefeld (Hrsg.):
»Der gerech te Friede zwischen Pazifism us und ge-
rech tem Krieg – Paradigmen der Friedenseth ik im
Diskurs«; Kohlham mer Verlag, Stuttgart 200 7, 28
Euro

B ei dem knapp 2 9 0 Seiten umfassenden Buch han-
delt es sich um die D okumentation der inhaltlichen
B eiträge einer Konferenz an der Universität Zürich
vom Novemb er 2 0 0 5 .

D er B and umfasst die dort gehaltenen und zum
Teil weiter ausgearb eiteten 1 6 Vorträge zu den The-
menb ereichen Pazifismus , gerechter Friede und
Politik de s Friedens .

B ei den Referenten handelt es sich fast au s-
schließlich um Professoren und D ozenten ver-
schiedener Universitäten, darunter auch sechs
Frauen .

D as Buch ist offenb ar nicht für ein breites Publi-
kum geschrieb en : E s umfasst zwei nicht üb ersetzte
englischsprachige Vorträge und eine Vielzahl nicht
üb ersetzter fremdsprachiger Zitate ; hilfreich ist
b eim Le sen auch ein griffbereite s Fremdwörterle-
xikon . D er dadurch erschwerte Zugang zu den Tex-
ten ist bedauerlich, da die angespro chenen The-
men Gegenstand eine s breiten öffentlichen Nach-
denkens und vielfältiger Auseinandersetzungen in-
nerhalb der Kirchen, der Friedensbewegung und
der staatlichen Politik sind .

D en Themenkreis »Pazifismus und gerechter
Krieg« eröffnet Olaf Müller mit einem B eitrag über
einen »Pazifismus mit offenen Augen« . D er Titel
drückt b ereits sein Anliegen aus , welches sich auch
durch die meisten der folgenden B eiträge hin-
durchzieht : E s geht um eine »re alpolitische« Versi-
on des Pazifismus , der einen »p azifistischen Rigo-
rismu s« ausschließt, der »nicht zu der Üb erzeugung
(p asst) , dass es mindestens einen Krieg in der bis-
herigen Geschichte gab , der moralisch gerechtfer-
tigt war: der Krieg der Alliierten gegen Hitler-
D eutschland . « Müllers Pazifismus ist gegenüb er an-
deren Haltungen zu Krieg und Frieden vom Kom-
p arativ geprägt. Er hält länger fest am Gespräch mit
der Gegenseite , sucht länger gewaltlo se Hand-
lungswege und ist sensibler für die katastrophalen
Folgen eine s Kriege s .

In einer kürzeren Replik fragt der Koreferent
Walter B aumann deshalb auch zu Recht, worin sich
der von Müller be schrieb ene »Einzelfallp azifist«
von anderen Einstellungen unterscheidet, die j e
nach Faktenlage den einen Krieg b efürworten und
den anderen ablehnen .

D en von ihm so genannten »Verantwortungsp a-
zifismu s« entfaltet Wolfgang Lienemann dann in
B ezug auf das Völkerrecht am biografischen B ei-
spiel zweier deutscher Völkerrechtler, Walther
Schücking und Jo st D elbrück, der Erstere ein Ver-
treter der Weimarer Zeit, Mitglied der D eutschen
Friedensge sellschaft und de s Reichstages . Er trat
für das Gewaltmonopol de s Völkerbunde s ein .

Jo st D elbrück, ein Völkerrechtler der Gegen-
wart, vertritt das »Weltinnenrecht« als Rechtsord-
nung einer Weltgesellschaft. In der Konsequenz
de ssen sind militärische Einsätze nicht mehr als
»Krieg« gedacht, sondern Mittel zur Rechtsdurch-
setzung .

B arb ara Merker fragt in ihrem B eitrag : »Was leis-
tet die Theorie de s gerechten Krieges heute ?« Auch
sie kommt zu dem Schluss : »Trotzdem können wir
auf eine Theorie und schlimmstenfalls auch um-
sichtige Praxis des gerechten Kriege s als letzte s
und alternativlo ses Mittel der Wiederherstellung
von Frieden im Sinne der Freiheit von (b estimmten
Formen von) Gewalt nicht verzichten . «

In ihrer Replik auf den vorangegangenen Vor-
trag b efasst sich B arb ara Bleisch mit dem Problem
der humanitären Intervention . Auch sie schließt ei-
ne solche nicht grundsätzlich aus , verweist aber
auf die in diesem B ereich verbreitete D oppelmo-
ral : »Ist man j edo ch erst einmal der Meinung, das
Elend von Menschen in anderen Ländern gehe uns
moralisch ge sehen etwas an, so geht uns die se s
Elend auch dann etwas an, wenn es nicht durch
Waffengewalt, sondern durch chronische schwere
Armut bedingt ist. « D as Verhältnis der Ausgab en für
die Armutsb ekämpfung einerseits und der Militär-
ausgab en andererseits spricht aus ihrer Sicht wohl
deutlich gegen die humanitäre Motivation entspre-
chender militärischer Interventionen .

Im Themenb ereich »gerechter Friede« fragen
die Politikwissenschaftler und Theologen Pierre
Allan, Hans-Richard Reuter und Michael Haspel
nach den B edingungen für einen solchen »gerech-
ten Frieden« .

Reuter verweist auf die »Idee der Menschenwür-
de als Grundprinzip eine s gerechten Friedens« . D as
Konzept des gerechten Friedens ziele » auf ein Pro-
ze ssmuster abnehmender Gewalt und zunehmen-
der politischer und sozialer Gerechtigkeit. « Inso-
weit sei »Frieden zuerst das Werk des Gewaltver-
zichts . « Anderseits b etont Reuter, »ohne die Exis-
tenz de s staatlichen Gewaltmonopols könnten
(menschenrechtliche Garantien) nicht gewähr-
leistet werden . « Im internationalen B ereich gelte ,
dass bei Menschheitsverbrechen »externe s militä-
rische s Eingreifen im Rahmen eines kollektiven
Friedenssicherungssystems legitim sein« könne .

Die se Haltung vertritt auch Haspel : »Die Durch-
setzung de s Rechts (müsse) wo nötig mit Zwangs-
mitteln garantiert (werden) . « D ab ei könnten sich
die zivilen Friedensdienste »durchaus mit militäri-
schen Mitteln überlagern o der sind möglicherwei-
se in b e stimmten Fällen zur Sicherung de s Rechts-
verhältnisse s an sich auf die Durchsetzung de s
Rechtes mit militärischer Gewalt angewiesen . «

Zum Themenb ereich einer »Politik de s Frie-
dens« geht Francis Cheneval der Frage nach, ob die
Europ äische Union in b esonderer Weise ein Frie-
densproj ekt sei . In die sem Zu sammenhang geht er
der so genannten D emokratiethe se nach, wonach
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in den letzten 2 0 0 Jahren kein liberal-demokrati-
scher Staat gegen einen anderen Krieg geführt ha-
be . Soweit diese The se stimme , sei der Frieden in
Europ a kein b e sondere s Ereignis , sondern b elege
die genannte D emokratiethese . Die EU hab e aller-
dings maßgeblich an der D emokratisierung und
menschenrechtlichen Fundierung ihrer Mitglieds-
staaten mitgewirkt und damit die »Friedensthe se«
wesentlich fundiert. Die geheimen Aktionen de s
CIA gegen demokratisch gewählte Regierungen
(z . B . Chile , Gu atemala, Iran) seien im Übrigen kei-
ne Ausnahme der Friedensthese , denn »die CIA ist
eine nicht demokratische Enklave innerhalb der
D emokratie « .

D er ab schließende Aufsatz von Zanetti, »Krieg
ist Frieden?« prüft die gegenwärtige Politik der USA
in B ezug auf Terrorismus und Völkerrecht auf dem
»Weg vom Recht auf Selb stverteidigung zum
präemptiven Krieg« . Sie kommt zum Schluss : »Die
einzige Garantie zur Herstellung dauerhafter fried-
lich-zwischenstaatlicher B eziehungen ist und
bleibt, bei all seiner Unvollkommenheit, das Völ-
kerrecht. «

B ei einer kritischen Würdigung der inhaltlichen
Aussagen aller Tagungsbeiträge ist folgende s fest-
zuhalten :

Die Referenten hab en fast durchgehend den
Staat bzw. die Regierungen als politische Akteure
im Blick. Wenn von der B evölkerung bzw. den Men-
schen die Rede ist, werden diese entweder mit ih-
ren Regierungen in Eins gesetzt (Müller : »Wenn wir
über Krieg o der Frieden entscheiden mü ssen«) ,
o der sind die schützenswerten Obj ekte staatlicher
Gewalt. Einzige bemerkenswerte Au snahme ist der
Hinweis auf die » Genfer Initiative« , der im D ezem-
ber 2 0 0 3 von nicht staatlich autorisierten Men-
schen aus Israel und Palästina formulierte Vor-
schlag für einen Frieden im Nahen O sten (in der
Replik von Jean-D aniel Strub auf Hans-Richard Reu-
ter) . Im Übrigen stellen sich Theologie und Politik-
wissenschaft als Politikb eratung für Regierungen
dar.

Entsprechend wird Politik verstanden als etwas ,
was von ob en her durchzusetzen ist und nicht, was
auch von den b etroffenen Menschen selb st gestal-
tet werden kann . D er in dem Buch dargestellte Pazi-
fismus versteht sich de shalb auch durchweg als in
der Tradition einer B ertha von Suttner stehend , die
schon im 1 9 . Jahrhundert versuchte , die Regierun-
gen zu Abrüstungsverhandlungen und internatio-
naler Schiedsgerichtsb arkeit zu b ewegen .

Die Haltung eines Leo Tolstoi, Zeitgeno sse B er-
tha von Suttners , wonach Politik S ache der b etrof-
fenen Menschen ist und Pazifismus de shalb mit der
Verweigerung aller Kriegsdienste b eginnt, fehlt in
den B eiträgen völlig. Diese Art von Pazifismus sei
»Verrat an der Vernunft, schließe die Augen vor der
Realität und sei geleitet vom Wunsch, eine reine
Weste tragen zu wollen« (Müller) . D em gegenüb er
be ansprucht die in dem S ammelb and vertretene

Auffassung von Pazifismus die »Verantwortungs-
ethik« für sich (Lienemann) . D as Rechtsverständ-
nis der Autoren entspricht die sem Politikverständ-
nis : Recht wird durchgehend so verstanden, dass e s
der Macht zur Durchsetzung b edarf. D as Völker-
recht überwinde den Krieg de shalb schon da-
durch, dass man »von der möglichen ultima ratio ei-
nes militärischen Einsatzes zur Rechtswahrung
und -durchsetzung sprechen« könne (Liene-
mann) . Von diesem Standpunkt aus wird Recht
nicht mehr als Gegenüb er zur Macht verstanden,
sondern als Teil der M acht, die sich dem Recht ver-
pflichtet weiß und wegen dieser Verpflichtung
auch immer mächtiger sein mu ss als das B ö se in
die ser Welt. Prototyp für ein solche s Verständnis ist
die USA, deren Politik zwar mehrfach in dem S am-
melb and kritisiert wird , ohne sich j edo ch geistig
und strukturell von die ser Politik zu trennen . Folge
die se s Politik- und Rechtsverständnisses ist e s
auch, dass ein Recht auf Widerstand gegen staatli-
che Politik weder angedacht no ch ermutigt wird .

B is in die einzelnen Formulierungen hinein ent-
sprechen die Grundgedanken der Vorträge auch
der neuen Friedensdenkschrift der evangelischen
Kirche in D eutschland ; Hans-Richard Reuter ist
selb st auch Mitglied der »Kammer für öffentliche
Verantwortung« , die diese D enkschrift erarbeitet
hat.

In den Literaturverweisen der Autoren fällt auf,
dass wesentliche Werke der Friedenstheologie und
Friedenspolitik fehlen .

Gegenüb er dem von Müller einleitend zitierten
Krieg der Alliierten gegen Hitler-D eutschland als
B eweis gegen die Vernunft eine s p azifistischen Ri-
gorismus sei stellvertretend für viele andere nicht
genannte Autoren hingewie sen auf Jacques Seme-
lin »Ohne Waffen gegen Hitler« , der S ammelb and
der Werkstatt für gewaltfreie Aktion B aden »Ge-
waltfrei gegen Hitler? − Gewaltlo ser Widerstand
gegen den Nationalsozialismus und seine B edeu-
tung für heute« und die von Volker Grotefeld und
dem Versöhnungsbund herau sgegeb ene Text-
sammlung »Ein reines Gewissen? Amerikanische
und britische Kriegsdienstverweigerer im 2 . Welt-
krieg« .

Methodisch ist gegen den Mytho s vom gerech-
ten Krieg einzuwenden, dass der militärische Sieg
der alliierten Truppen zwar kausal für die Üb er-
windung der nationalsozialistischen Schreckens-
herrschaft war, die s j edo ch kein B eweis für die Not-
wendigkeit der Gewalt darstellt.

D er b espro chene S ammelb and ist sicher b e-
deutsam für den gegenwärtigen Stand der universi-
tären und regierungsnahen Diskussion üb er die In-
strumente einer Friedenspolitik; auf eine wissen-
schaftliche B e arbeitung einer Politik ohne Gewalt
müssen wir j edo ch weiter warten .

Ullrich Hah n
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B and vereint, untergliedert in 4 B ereiche , nicht
nur Aufsätze zu speziellen Themen und Arb eits-
feldern, die Vergangenes bilanzieren und Ent-
wicklungsfähige s be schreib en, sondern doku-
mentiert auch die Texte , die während der Studien-
tagung » 5 0 Jahre evangelische Arb eit für Kriegs-
dienstverweigerer« am 1 9 . Septemb er 2 0 0 6 im
we stfälischen Münster gehalten wurden . Hinzu
kommen eine Auswahl von D okumenten und
Stellungnahmen der EKD zum Thema »Krieg« −
und wie er durch aktive Friedensge staltung ver-
meidb ar beziehungsweise üb erwindb ar wäre .

Walter Herrenbrück, Lande ssuperintendent
i . R. und EAK-Bundesvorsitzender, hat zu dem
Buch ein Geleitwort ge schrieb en hat, in dem er
auch auf dessen Zielsetzung hinweist. Seinen Au s-
führungen zufolge mö chte es weder »Festschrift«
no ch »Jubiläumsschrift« sein . »D ass es um Men-
schen geht, die vor der Entscheidung stehen, den
Dienst mit der Waffe zu verweigern; dass es um ih-
re Rechte und Pflichten geht ; darum, friedens-
ethische und friedenspolitische B edeutung, wel-
che Konsequenzen die Verweigerung des Kriegs-
dienste s hat : das will die ses Buch vom Titel bis zur
letzten Zeile deutlich machen . D er friedensb e-
wegte Inhalt, zu Krieg und Militär NEIN zu sagen,
wird vermittelt in der Gewissheit, dass das Eintre-
ten für friedliche , zivile Streitbeilegung und Kon-
fliktlö sung ihren Grund in der B otschaft vom
»Frieden auf Erden« hat, den Jesus Christus ver-
kündet und der mit ihm in die Welt gekommen ist.
Nur im Frieden ist menschliche s Miteinander
möglich« (S . 1 0) .

D er erste B ereich, »Herau sforderungen und
Aufgab en« , vereint acht kürzere B eiträge , wobei
Günter Kneb el, EAK-Ge schäftsführer, unter der
Üb erschrift »Militärdienst bleibt Gewissensfrage
[ . . . ] « zunächst auf den sich zunehmenden Wandel
in den Vorstellungen von Krieg und Frieden auf-
merksam macht. Hierbei weist er unter B ezug-
nahme auf den »O SZE-Verhaltensko dex zivil-mili-
tärische Aspekte der Sicherheit« ( 1 9 9 4) auch auf
die individuelle Verantwortung hin, die j ede Sol-
datin und j eder Soldat hat, nötigenfalls andere
Menschen zu verletzten oder zu töten . Seines Er-
achtens ist daher die konsequente Zuspitzung auf
die Gewissensfrage , die auf die B ereitschaft zum
Töten abzielt, unabweisb ar, b evor e s zur Entschei-
dung kommt, Soldatin o der Soldat zu werden . Ge-
rade deshalb seien an die Ausübung dieses B eru-
fe s hohe ethische Anforderungen zu stellen, egal
ob er auf D auer oder , nur ' auf Zeit ausgeübt wird .
In j edem Fall sollte nach Ansicht de s Autors das
Leitbild von Bürgerinnen und Bürgern in Uni-
form »das Primat de s Gewissens einschließen, das
für eine zivile und freiheitliche Gesellschaft kon-
stitutiv ist« (S . 2 0) .

Die weiteren B eiträge gewähren unter ande-
rem einen Einblick in die aktuelle EAK-Arb eit,
stellen die Arb eitsschwerpunkte der EAK sowie

Knebel, Gün ter (Red.) un ter Mitarbeit vo n Sabine
Bruns, Etta Jarch o w und Elmar Klink: NEIN zu
Krieg und Militär − JA zu Friedensdiensten. He-
ra usgegeben vo n der Eva ngelischen A rbeitsge-
meinschaft zur Betreu ung der Kriegsdienstver-
weigerer (EAK). [Selbstverlag], Bremen 200 7, 400
Seiten (Bestelladresse: EAK, Wach ma nnstr. 65,
28209 Bremen; www. eak-o nline. de)

Kirche und Kriegsdienstverweigerung waren lan-
ge Zeit ein scheinb ar unüb erbrückb arer Gegen-
satz . So lehnte b eispielsweise während der NS-Zeit
( 1 9 3 3- 1 945 ) der Bruderrat der B ekennenden Kir-
che Hessen-Nassau 1 9 37 die Bitte de s Pfarrers Ernst
Friedrich um geistliche Unterstützung kurzerhand
ab : »Von Schrift und B ekenntnis aus kann die Ver-
weigerung de s Kriegsdienstes nicht b egründet
werden« , hieß es damals . Während Friedrich üb er-
lebte , weil er zum S anitätsdienst b ereit war, ko stete
die Verweigerung andere Christen das Leben . Ihre
Kirchen unterstützten nicht einmal Gnadengesu-
che .

Nach Jahrhunderten, in denen Kriege im Sinne
der Herrschenden immer wieder gerechtfertigt
worden waren, begann 1 9 4 8 , nicht zuletzt ange-
sichts der Schrecken de s Zweiten Weltkriegs
( 1 9 39- 1 9 45 ) , eine Neub esinnung . D amals ent-
schied der Ökumenische Rat der Kirchen in Ams-
terdam : »Krieg soll nach Gotte s Willen nicht sein . «
Im Jahre 1 9 5 0 erklärte die Evangelische Kirche in
D eutschland (EKD) : »Auf der Gewalt liegt kein Se-
gen . « D arüb er hinaus sicherte die EKD-Syno de von
B erlin-Weißensee Kriegsdienstverweigerern aus
Gewissensgründen Fürsprache zu . Während der
D eb atten um die Wiederaufrüstung und Einfüh-
rung der allgemeinen Wehrpflicht ergänzte sie
dann 1 9 5 2 : »Wir sind gewillt, nicht nur in der Für-
bitte vor Gott, sondern auch vor den politischen In-
stanzen für die einzutreten, die au s Gründen des
Gewissens den Kriegsdienst verweigern . «

Um diesen Anspruch einzulö sen, mussten neue
Arbeitsstrukturen aufgeb aut und entwickelt wer-
den : Die evangelische Arb eit für Kriegsdienstver-
weigerer in den Gliedkirchen wie deren Zusam-
menschluss in der EKD . E s war zugleich die Ge-
burtsstunde der Evangelischen Arb eitsgemein-
schaft zur B etreuung der Kriegsdienstverweigerer
(EAK) , die in der Folgezeit viele junge Männer über
die Möglichkeit informierte und beriet, zu Militär
und Krieg »Nein« zu sagen, wob ei sie das »Ja« zu
Friedensdiensten stets einschlo ss . Auch die Seel-
sorge für Kriegsdienstverweigerer im Ersatz- b ezie-
hungsweise Zivildienst hat sich dafür von Anfang
an einge setzt.

Im Jahre 2 0 0 6 konnte die Evangelischen Ar-
b eitsgemeinschaft zur B etreuung der Kriegs-
dienstverweigerer auf 5 0 Jahre Arb eit zurückbli-
cken . D as Jubiläum nahm die EAK zum Anlass , das
Buch »NEIN zu Krieg und Militär − JA zu Friedens-
diensten« herauszugeb en . D er 4 0 0 Seiten starke
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deren Vorsitzende von 1 9 5 6 bis 2 0 0 6 vor, informie-
ren üb er den »Siegmund-Schultze Förderpreis für
gewaltfreie s Handeln« und b erichten über die
»Rüstzeitenarb eit« der EAK.

D er zweite B ereich, »Themen und Arb eitsfel-
der« , enthält neun B eiträge , die auf die Anfänge der
EAK-Arb eit zurückblicken (Ulrich Finckh) , Schlag-
lichter auf die Anfänge der Zivildienstseelsorge
werfen (Reinhard B ecker) , sich kritisch mit der Mi-
litärseelsorge auseinandersetzen (Ulrich Finckh) ,
das Unrecht an den D e serteuren in Erinnerung ru-
fen (Ludwig B aumann) , Soziale Friedensdienste als
experimentelle Lernorte mit Werkstattcharakter
vorstellen (Alf Seippel) , die Entwicklung von der
KDV- zur Leb ensberatung b e schreib en (Hans Mi-
chael Germer) , üb er die Entwicklung der »zivil −
Zeitschrift für Frieden und Gewaltfreiheit« b erich-
ten (Werner Schulz) und sich mit der Zukunft
kirchlicher Friedensarb eit b eschäftigen (Jens
Haupt) .

D er hier eb enfalls ange siedelte B eitrag vo n Ul-
rich Finckh, »Lug und Trug für die Bunde swehr« ,
sei etwas näher vorge stellt, weil er üb er die EAK-Ar-
beit hinaus von grundlegender B edeutung ist. D a-
rauf hinweisend , dass Tarnen und Täu schen zur mi-
litärischen Taktik gehöre , stellt der Autor einlei-
tend die Frage , ob dies auch angemessen gegen-
über dem Bundesverfassungsgericht o der gegen-
über dem D eutschen Bundestag ist? So dann b e-
richtet er davon, wie er e s als Bundesge schäftsfüh-
rer der EAK und als Vorsitzender der Zentralstelle
KDV dreimal mit skandalö sem B etrug zu tun hatte :
1 97 7/78 und 1 9 84/8 5 bei Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht und 1 9 9 0 b eim Versuch, ein
dem D eutschen Bunde stag gegeb ene s Verspre-
chen zu üb ergehen . In allen Fällen ging es im We-
sentlichen um Üb ertreibungen bei den zu erwar-
tenden Zahlen der Kriegsdienstverweigerer, um
unsinnige Ängste im Blick auf die künftig verfügb a-
ren Wehrpflichtigen und um dazu p assende Re-
chenfehler. So wurde durch die statistische M ani-
pulation bereits 1 97 7/78 eine Verweigererflut vor-
getäuscht worden, die e s in Wahrheit nicht gab .

Ulrich Finckh lässt keinen Zweifel daran, dass
statistischer Schwindel, genau genommen sogar
mehrfacher, auch 1 9 84/8 5 das Verfahren über das
Kriegsdienstverweigerer-Neuordnungsge setz ent-
schieden hat. Die Regierung verteidigte damals die
Verlängerung des Zivildienstes vor allem mit der
B ehauptung, im Grundwehrdienst seien die
Dienstzeiten länger als im Zivildienst, und zwar so-
wohl die Wo chendienstzeiten als auch die Gesamt-
dienstzeiten wegen der Wehrübungen . D abei wur-
de laut Anweisung für die Dienstzeitb erechnungen
bei der Bundeswehr − im Gegensatz zum Zivil-
dienst − grundsätzlich alles mitgerechnet, was auf
dem Dienstplan stand , also auch Aufstehen, Wa-
schen, Anziehen, Stub en- und Revierreinigen ein-
schließlich der Mahlzeiten . D ank entsprechender
Zeitgutschriften, etwa für verbrachte Tage auf dem

Truppenübungsplatz, auf See o der im Wachdienst,
war b ei der Bunde swehr möglich, an einem Tag
nicht nur zu schlafen, sondern auch no ch 60 Stun-
den Dienst zu leisten ! Verständlich, dass der Zivil-
dienst hier nicht mithalten konnte .

Mit der B ehauptung, e s fehlten b ald Wehrpflich-
tige , um die Stärke der Bunde swehr aufrecht zu er-
halten, hab e das Bundesministerium der Verteidi-
gung auch 1 9 89/9 0 durch erneute Zahlenmanipu-
lationen versucht, den D eutschen Bunde stag zu
hintergehen .

Nach Ansicht von Ulrich Finckh stand das Bun-
desverfassungsgericht in der Vergangenheit in vie-
len Entscheidungen, die die Bunde swehr und
Kriegsdienstverweigerer b etrafen, im Zweifelsfall
auf der Seite de s Militärs , während es für Verweige-
rer wenig übrig hatte . Seine s Erachtens können die
Angab en des Verteidigungsministeriums »gar
nicht kritisch genug üb erprüft werden« (S . 1 0 0) .
Wie nötig dies sei, hätten die unrichtigen B egrün-
dungen für den Krieg gegen Jugo slawien zu Guns-
ten der gewalttätigen sep aratistischen Alb aner im
Ko sovo eb enso gezeigt wie die völkerrechtswidri-
gen heimlichen Einsätze der KSK-Einheiten in Af-
ghanistan und die eb enso völkerrechtswidrige Un-
terstützung des Kriege s gegen den Irak unter lauter
B eteuerung, man lehne den Krieg ab und tue nur,
was durch vertragliche Bindungen angeblich (ab er
nicht wirklich ! ) unvermeidb ar sei .

0 9
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Ab schließend weist Ulrich Finckh darauf hin,
dass das Verteidigungsministerium bei seinen Ver-
suchen bleib e , die Öffentlichkeit zu täuschen . D as
b eginne b ei der Statistiklüge , eigentlich gebe es im-
mer no ch eine gewisse Wehrgerechtigkeit, obwohl
von üb er 4 2 0 . 0 0 0 jungen Männern eines Jahrgangs
nur 4 0 . 0 0 0 für neun Monate zum Grundwehr-
dienst einb erufen werden . E s gehe weiter mit der
B ehauptung, dass Einb erufungen verfassungs-
rechtliche Pflicht seien, obwohl das Grundge setz
zwar die Wehrpflicht zulässt, sie ab er nicht fordert.
Unrichtig sei es schließlich auch, wenn in B erich-
ten über die Bundeswehr stets die freiwillig länger
Dienenden nicht als Freiwillige sondern als Grund-
wehrdienstleistende b ezeichnet würden . Auf-
grund seiner Erfahrungen bilanziert der Autor:
»Anscheinend ist das Tarnen und Täuschen so sehr
in Fleisch und Blut üb ergegangen, dass korrekte
Angab en nicht mehr die Regel sind« (S . 1 0 1 ) .

Im dritten B ereich sind die sieben B eiträge do-
kumentiert, die am 1 9 . Septemb er 2 0 0 6 b ei der im
we stfälischen Münster durchgeführten Studienta-
gung » 5 0 Jahre evangelische Arb eit für Kriegs-
dienstverweigerer« gehalten wurden . Neb en frie-
densethischen und friedenspolitischen Implikatio-
nen der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissens-
gründen (Heino Falcke) machen Friedhelm
Schneider und Günter Kneb el auf die Schwierig-
keit aufmerksam, Militärdienstverweigerung aus
Gewissensgründen als »zivile s Freiheitsrecht«

durchzusetzen . Auf der Grundlage entsprechen-
der Zahlen und Fallb eispiele stellen sie nicht nur
Forderungen an die Verantwortlichen in der EKD
und den Landeskirchen, sondern auch an die Ver-
antwortlichen unsere s Landes . Von letzteren er-
warten sie , dass sie , entsprechend den skizzierten
Ansätzen, die internationale Durchsetzung de s
Menschenrechts auf Militärdienstverweigerung
aus Gewissensgründen fördern, dass sie sich für
die Aufnahme des Rechts auf Kriegsdienstverwei-
gerung aus Gewissensgründen in die Europ äische
Menschenrechtskonvention einsetzen, dass sie die
po sitiven Erfahrungen des deutschen Staates mit
Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst in die
internationale Diskussion einbringen (S . 2 1 8) .

B e achtenswert ist auch der B eitrag »Vom Au s-
nahmerecht zum zivilen Freiheitsrecht« , in dem
Günter Knebel sich mit der Gewissensfreiheit für
Kriegsdienstverweigerer in D eutschland in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinander-
setzt. Zugleich weist der Autor auf das Problem hin,
dass im 61 . Jahr des B estehens der Vereinten Natio-
nen erst 3 0 von 1 9 2 Mitgliedstaaten der Uno das
Recht auf Kriegsdienstverweigerung üb erhaupt
anerkennen . Ange sichts die ser Situation hat seine s
Erachtens die Bunde srepublik D eutschland »gute
Möglichkeiten und sogar die Verpflichtung, sich
aufgrund ihrer eigenen historischen und aktuellen
Erfahrungen zu einem engagierten Fürsprecher
dieses zivilen Freiheitsrechte s zu machen« (S . 2 3 0) .
Konkret b edeutet dies , dass die politischen und
diplomatischen Vertreter der Bunde srepublik
D eutschland sich in Europ a und auf Uno-Eb ene mit
Nachdruck dafür einsetzen, dass die in Europ a und
in der UN-Menschenrechtskommission entwickel-
ten Standards erstens eingefordert werden und
zweitens auf deren Durchsetzung hingewirkt wird .
Um die s auch tatsächlich zu leisten, b edürfe e s
nicht nur einer Anstöße geb enden institutionali-
sierten Arbeit für das Recht auf Militärdienstver-
weigerung, sondern auch entsprechende Auf-
merksamkeit und Förderung durch zivilge sell-
schaftliche Institutionen wie es die Kirchen sind .

Eine sinnvolle Ergänzung und B ereicherung de s
Buche s sind die im vierten B ereich veröffentlich-
ten D okumente und Stellungnahmen aus üb er fünf

Jahrzehnten kirchlicher Diskussion zum Thema
»Krieg« − und wie er durch aktive Friedensge stal-
tung vermeidb ar b eziehungsweise überwindb ar
wäre . D er zeitliche Rahmen der Texte , die sich wie
eine Art Protokoll friedensethischer Entwicklung
in D eutschland lie st, reicht von 1 9 5 2 (»Votum zum
Waffendienst«) bis 2 0 0 6 (»Kirchliche Friedens-
und Versöhnungsarb eit? ! «) .

Insge samt b etrachtet vermittelt die Lektüre de s
Buche s vielfältige Impulse für eine Kultur der Ge-
waltfreiheit. Von daher ist ihm eine große Leser-
schaft zu wünschen .

Dr. Hubert Kolling
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